
111-18 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

1976 03 01 

Jahresbericht 
der Zivildienstkommission gemäß § 54 Abs. 2 und des Bundesministers für 

Inneres gemäß § 57 Abs. 3 Zivildienstgesetz, BGBl. Nr. 1974/187 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUN DESM IN ISTER FÜR INN ERES 

In Entsprechung der §§ 54 Abs. 2 und 57 
Abs. 3 Zivildienstgesetz, BGBL Nr. 187/1974, 
wird berichtet: 

I. Gemäß § 54 Abs. 2 Zivildienstgesetz hat die 
Zivildienstkommission jährlich bis zum 
1. März einen Bericht über ihre Tätigkeit 
und ihre Empfehlungen (§ 37 Abs. 2 Zivil­
dienstgesetz) im abgelaufenen Jahr zu ver­
fassen, d.er vom Bundesminister für Inneres 
zusammen mit einer Stellungnahme zu den 
Empfehlungen der Zivildienstkommission 
dem Nationalrat vorzulegen ist. 

A. Die Zivildienstkommission hat in Erfüllung 
dieser gesetzlichen Verpflichtung d en als Bei­
lage 1 angeschlossenen Bericht erstattet und 
·darin ausgeführt: 

,,1. Im Jahre 1975 wurden insgesamt 248 1 
Befreiungsanträge Un Sinne des § 5 Abs. 1 Zivil­
dienstgesetz gestellt. In dieser Zahl sind allerdings 
auch jene Anträge enthalten (386), welche von 
den Antragstellern gestellt wurden, ,deren im 
Jahre 1974 gemäß § 25 ff. Wehrgesetz gestellte 
Anträge nicht erledigt und die an die Zivil­
dienstkommission verwiesen wurden. 

Die Anträge verteilen sich auf die einzelnen 
Bundesländer wüe folgt: 

Burgenland . . . .. .. ................ 46 
Kärnten .. .......... ... ...... . .... 120 
Niederösterreich ... . ............... 286 
Oberösterreich ...... . ........ . .... 515 

Salzburg ...... .. ...... . .... . . . .. . . 118 
Steiermark ........................ 362 
Tirol .. . . . ....................... 206 
Vorarlberg .. . ...... .. . . . . . .. ...... 161 
Wien .......... . ......... . . . ..... 667 

Von diesen Anträgen wurden bis zum 31. De­
zember 1975 insgesamt 1787 erledigt. Hievon 
wurden in 1257 Fällen Anerkennungen ausge­
sprochen, 405 Anträge wurden abgewiesen, 
104 zurückgewiesen und 21 zurückgezogen. In 
der Zahl der Abweisungen sind auch, soweit es 
sich um Bescheide der Senate 1, 3 und 4 handelt, 
die der Anträge der Zeugen Jehovas enthalten, 
die 'Sich weigerten, die Erklärung abzugeben, im 
Falle ihrer Befreiung von der Wehrpflicht Zivil­
dienst leisten zu wollen. Der Senat 2 hat solche 
Anträge zurückgewiesen. Darüber hinaus wurden 
in 331 Fällen, in denen Verhandlungen anberaumt 
worden waren, diese (z. B. wegen Unzustellbar­
keit der Ladung des Antragstellers, Notwendig­
keit der Durchführung weiterer Erhebungen usw.) 
vertagt. 

Die Mehrheit der Antragsteller berief sich auf 
ethisch-humanitäre Gründe, eine geringere An­
zahl auf religiöse, zum Teil wurden sowohl reli­
giöse als auch humanitäre Gründe vorgebracht. 
In wenigen Fällen lagen den Anträgen rein poli­
tische Motive zugrunde, in einigen weiteren 
Fällen wurden sowohl humanitäre als auch po­
litische, manchmal politische, humanitäre und 
relignöse in einem Antrag geltend gemacht. 
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2 III-18 der Beilagen 

Die Zurückweisung von Anträgen (aus for­
mellen Gründen) und die Abweisung von An­
trägen der Zeugen J ehovas, welche die geforderte, 
oben genannte Erklärung nicht abgaben, erfolgte 
vorwiegend in nichtöffentlichen Sitzungen. An­
sonsten wurden fast durchwegs Verhandlungen 
anberaumt, zu denen der Antragsteller und 
seine allenfalls namhaft gemachte Vertrauens­
person geladen wurden. In ,den meisten Akten 
wurden vor der Durchführung einer Verhandlung 
Erhebungen gepflogen (vorwiegend: Beischaffung 
einer Strafregisterauskunft , Auskünfte aus der 
Suchtgiftkartei, Erhebungen durch die Bezirks­
verwal tungsbehörde). 

Die dreimonacige Erledigungsfrist des § 6 
Abs. 4 Zivildienstgesetz konnte aus folg.enden 
Gründen nicht immer eingehalten werden: 

a) Die Zahl der Antragsteller war höher als 
erwartet, weshalb auch die Zahl der Se­
nate ab 1. Jänner 1976 von 4 auf 5 erhöht 
wurde. 

b) Die Antragstellungen erfolgen zum Teil 
stoßweise, d. h. insbesondere anläßlich 
der Musterulljgs- und der militärischen 
Stellungstermine, sodaß es vorkam, daß 
in kurzer Zeit ein relativ hoher Prozent­
satz des Gesamtjahresanfalles eingebracht 
wurde. 

wurden bis zum 31. Dezember 1975 Gutachten 
an die Landeshauptmänner ·erstattet. 

3. Bis 31. Dezember 1975 wurden hinsichtlich 
von sieben der insgesamt acht erhobenen Ver­
fassungsgerichtshofbeschwerden Gegenäußerungen 
erstattet. 

4. Vor dem 31. Dezember 1975 wurde keine 
Beschwerde nach § 37 Ziviidienstgesetz er­
hoben. 

5. Immer wieder wird von Beisitzern geltend 
gemacht, daß auch ihnen Sitzungsgebühr.en zu­
erkannt werden sollten. Eine solche Gebühren­
zuerkennung erschiene gerechtfercigt. Zweck­
mäßig wäre hier die Zuerkennung von Sitzungs­
gebühren für die Teilnahme an einem Verhand­
lungs- bzw. Sitzungstag (nach Halbtagen und 
Ganztagen). Im übrigen wäre die Gleichstellung 
der genannten Beisitzer mit den Vorsitzenden 
und Berichterstattern hinsichtlich der Reisege­
bühren zu empfehlen. 

6. Zu empfehlen wäre ferner die Einführung 
!einer gesetzlichen Bestimmung, wonach Per­
sonen, die Mitglied der Kommission sind, nicht 
als Vertrauenspersonen eines AntragsteILer,s 
tätig sein dürfen. 

7. Im übnigen wird auf die im vorjährigen 
Bericht aufgezeigten Gesetzesänderungsvorschläge 
hingewiesen. " c) Die Erhebungen durch die BeZlirksverwal­

tungsbehörden wurden oft nicht in der 
wünschenswerten Sdmelligkeit durchge- B. 
führt, und manchmal sind auch Betreibun­
gen ohne entsprechenden Erfolg geblieben. 

Mit Rücksicht darauf, daß Beschwerden im 
Sinne des § 37 Zivildienstgesetz nicht er­
hoben wurden und daher Empfehlungen der 
Zivildienstkommission über ihre Erledigung 
nicht ergingen, entfällt eine diesbezügliche 
Stellungnahme. 

d) Die Durchführung von Verhandlungen 
stößt oft auf Schwierigkeiten, weil die 
nach § 47 Abs. 3 Z. 3 und 4 Zivildienst­
gesetz bestellten Beisitzer und deren Ver­
treter oft nid~t genügend Zeit hatten, um 
an den Verhandlungen teilzunehmen, so­
daß es schwerfiel, einen allen Senatsmit­
gliedern passenden Verhandlungstermin zu 
finden. In jenen Fällen aber, in denen dieser 
Termin durch den Vorsitzenden ohne vor­
herige Absprache mit den Beisitzern festge­
legt wurde, wurde dieser von den Bei­
sitzern teilweise nicht besucht, sodaß der 
Senat nicht verhandlungsfähig war. Diese 
Unzukömmlichkeiten werden in diesem 
Jahr eher, wenn auch wahrscheinlich ruicht 
zur Gänze, vermieden werden können, 
weil die Zahl der Ersatzmitglieder der ein­
zelnen Senate erhöht wurde. 

e) Wiederholt kam es vor, daß die Zustel­
lung einer Ladung an den Antragsteller 
nicht möglich war, weil er verreist oder 
verzogen war, ohne seine neue Anschrift 
der Behörde mitgeteilt zu haben. 

Die von der Zivildienstkommission unter 
Punkt 5, 6 und 7 des Berichtes gemachten Auße­
rungen könnten nur durch eine Novellierung 
des Zivildienstgesetzes realisiert werden. Diesbe­
züglich sieht jedoch § 76 Zivildienstgesetz vor, 
daß die Bundesregierung innerhalb von vier J ah­
ren nach linkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
dem Nationalrat - unbeschadet der Bestimmung 
des § 54 Abs. 2 - einen zusammenfassenden 
Bericht über die bei der Vollziehung des Zivil­
dienstgesetzes gemachten Erfahrungen vorzu­
legen und diesem Bericht allenfalls Vorsdlläge 
betreffend eine Anderung des Zivi ldienstgesetzes 
beizufügen hat. Die von der Zivildienstkom­
mission im oben angeführten Bericht gemachten 
Anregungen wurden für einen Bericht nach § 76 
Zivildienstgesetz vorgemerkt. Der Bericht der 
Zivildienstkommission für das Jahr 1974, auf 
den im Punkt 7 des Jahresberichtes der Z1vil­
dienstkommission für das Jahr 1975 verwiesen 
wird, ist unter Beilage 1 a angeschlossen. 

2. Die Zahl der Anträge nach dem § 4 Zivil- 11. Gemäß § 57 Abs. 3 Zivildienstgesetz hat der 
dienstgesetz betrug 86. In allen diesen Fällen Bundesminister für Inneres dem Nationalrat 
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jährlich über den Zivildienst und die mit ihm 
zusammenhängende finanzielle Gebarung Be­
richt zu erstatten. Dieser Bericht ist bis zum 
1. März des folgenden Jahres zusammen mit 
dem Bericht nach § 54 Abs. 2 Zivildienst­
gesetz vorzulegen. 

Hiezu wird berichtet: 

A. Mit 1. Jänner 1975 ,ist das Ziv,ildienstgesetz 
allgemein in Kraft getreten. Bis dahin mußten 
daher alle jene organisatorischen Maßnahmen 
getroffen werden, um eine reibungslos funk­
tionierende Vollziehung des Zivildienst­
gesetzes zu ,gewähnieistJen. Zu diesem Zwecke 
wurden 
a) in der Sektion LU eine eigene AbteiJung 

(III/5) eingerichtet, 
b) eine Zivildienstkommission in der im oben 

angeführten Bericht der Ziv,ildienstkom­
mission angeführten Stärke 'bestellt, 

c) eine Verordnung der Bundesregierung 
über die Geschäftsordnung der Zivildienst­
kommission beim Bundesministerium für 
Inneres (siehe Beilage 2), 

d) eine Verordnung des Bundesministers für 
Inneres über Form, Ausstattung und 
Trageweise des Dienstabzeichens für Zivil­
dienstleistende (siehe Beilage 3), 

e) eine Verordnung des Bundesministers für 
Inneres über das Kleidergeld der ZiviJ.­
dienstleistenden (siehe Beilage 4), 

f) eine Verordnung des Bundesministers für 
Inneres über das Wasch- und Putzzeug­
geld der Zivildienstleistenden für die 
Pflege ihrer Kleidung und für den son­
stigen persönlichen Bedarf (siehe Bei­
lage 5) sowie 

g) Durchführungsbestimmungen zum Zivil­
dienstgesetz an die Landeshauptmänner 
hinsichtlich der Vorgangsweise bei Aner­
kennung von Einrichtungen als geeignete 
Träger des ZiVJildienstes, der behördlichen 
überwachung der Pflichten der Zivil­
dienstleistenden und der Rechtsträger 
usw., ferner hinsichtlich der Zuerkennung, 

B. Der Stand an ZiviJdienstpflichnigen zum 
31. Dezember 1975 beträgt 3851 und setzt 
sich wie folgt zusammen: 

a) Zivil dienstpflichtige gemäß § 73 
Zivildienstgesetz, also Personen, ,die 
1m Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Zivildienstgesetzes (1. Jänner 1975) 
aner kannte Waffendienstverweigerer 
im Sinne des § 27 Abs. 1 des Wehr-
gesetzes waren ..... . .. ... ..... .. 2594 

b) Zivildienstpflichtige gemäß § 74 in 
Verbindung mit § 5 sowie solche 
gemäß § 5 in Verbindung mit § 2 
ZiVJildienstgesetz, also Wehrpflich­
tige' die in der Zeit zwischen ,dem 
1. August 1971 und dem Inkraft­
treten des Zivildienstgesetzes (1. Jän­
ner 1975) zur Ableistung des Grund­
wehrdienstes einberufen worden sind 
und nach Ennlassung aus diesem bis 
längstens 31. Dezember 1975 einen 
Antrag auf Befreiung von der Wehr­
pflicht gestellt haben, bzw. Personen, 
die 'sich im Jahre 1975 der Stellungs­
pflicht unterzogen und einen Antra.g 
auf Befreiung von der Wehrpflicht 
gestellt haben ... . .............. 1257. 

C. Bis zum Stichtag 31. Dezember 1975 wurden 
vom Bundesministerium für Inneres im Sinne 
des § 41 Abs. 3 Zivildienstgesetz mit den 
Rechtsträgern für 84 als geeignete Träger des 
Zivildienstes anerkannte Einrichtungen Ver­
träge nach bürgerlichem Recht über die gegen­
sei,tigen finanziellen Beziehungen (Vergütun­
,gen der Rechtsträger an den Bund für den 
Einsatz der Zivildienstpflichtigen bei den 
Einrich tungen, § 41 Abs. 1 Zivildienstgesetz, 
und Vergütungen des Bundes an die Rechts­
träger für Leistungen der letztgenannten, wie 
für Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung 
und Reinigung ,derselben und für die Beleh­
rung, Einschulung und Fortbildung der Zivil­
dienstleistenden, § 41 Abs. 2 Zivildienst­
gesetz, abgeschlossen. 

der Auszahlung und der finanziellen Ge- D. 
barung der Mietzmsbeihilfe und des Fami­
lienunterhaltes für Zivildienstleistende er­
lassen (siehe Beilagen 6 und 7); 

Hin"Sichtlich ,des Einsatzes von Zivildienst­
pflichtigen zur Ableistung des ordentlichen 
Zivildienstes bei anerkannten Einrichwngen 
wird berichtet: 

h) außerdem wurden nach Einholung von 
entsprechenden Gutachten der Zivildienst­
kommission durch Bescheid des nach dem 
Sitz der Einrichtung zuständigen Landes­
hauptmannes 116 Einrichtungen als geeig­
nete Träger des Zivildienstes von 
75 Rechtsträgern anerkannt und hiemit 
insgesamt 1885 Zivildienstplätze geschaf­
fen (siehe Beilage 8). 

Zu den Zuweisungsterminen 1. April, 
1. Juni und 1. Oktober 1975 wurden mittels 
Bescheides des Bundesministeriums für Inne-
res ..... . ... . .......... . . . . . . . ...... . 
zugewiesen. Davon haben . . . .. . . ...... . 
Zivildienstleistende wegen Gewährung eines 
Aufschubes vom Antritt des ordentlichen 
Zivildienstes nach Zustellung des Zuwei-

383 
44 
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4 III-18 der Beilagen 

sungsbescheides, Krankheit oder Unzustell­
barkeit des erwähnten Bescheides infolge 
Auslandsaufenthaltes bzw. unbekannten Auf­
enthaltes den Zivildienst nicht angetreten. 
In . .. .. .. . . ... .. . .. ..... ............ 18 
Fällen mußte die Leistung des or,dentlichen 
Zivildienstes wegen lang andauernder Krank­
heit bzw. Antrittes einer längeren Freiheits­
strafe gemäß § 19 Zivildienstgesetz unter-
brochen werden. In den übrigen ...... .. .. 321 
Fällen wurde der ordentliche Zivildienst 
durchgehend geleistet. Nähere Details sind 
aus Beilage 9 ersichtlich. 

Die durch ,den Einsatz der oben angeführten 
Zivtildienstpflichtigen gewonnenen Erfahrungen 
sind durdlaus positiv zu beurteilen. Insbeson­
dere der Einsatz von Zivildienstpflichtigen bei 
den Einridltungen der Landesverbände des Oster­
reichischen Roten Kreuzes, bei denen bisher die 
meisten Zivildienstpflichtigen eingesetzt wurden, 
zeigt, daß die Z,ivildienstpflimtigen gewjlit sind, 
ihren Dienst ordnungsgemäß und zur Zufrieden­
heit des Rechtsträgers zu leisten. Bei den vier­
wöchigen Schulungen der Zivildienstleistenden im 
Rettungs- und Krankentransportdienst bei den 
betreffenden Landesverbänden des Osterreichi­
schen Roten Kreuzes konnten fast 99% die 
Höchstzahl der möglimen, hiefür vergebenen 
Punkte erreichen. Bemerkenswert ist auch der 
Umstand, daß sim von neun dem Landesver­
band Wien des Osterreidlismen Roten Kreuzes 
mit Wirkung vom 1. April 1975 zugewiesenen 
Zivildienstleistenden d r e ~ zur freiwilligen Mit­
arbeit nach Ableistung des Zivildienstes gemeldet 
haben. Ahnliche Fälle sind aum beim Landesver­
band Kärnten des Osterreimismen Roten Kreuzes 
gemeldet worden. Ein mit Wirkung vom 1. April 
1975 der Magistratsabteilung 48 zugewiesener 
Zivildienstpflichtiger wurde nam Ableistung sei­
nes Zivildienstes von der Gemeinde Wtien ins 
Angestelltenverhältnis übernommen. Bei einigen 
Bespremungen mit Vertretern ,der Rechtsträger 
und der Binrimtungen konnte der Eindruck ge­
wonnen werden, daß, von geringfügigen Aus­
nahmen abgesehen, der Einsatz von Zivildienst­
pflimtigen eine wertvolle Hilfe für die Institu­
tionen ist. Die erbramten Dienstleistungen 
wurden als "überdurmsclmittlim gut" bezeich­
net. 

Die beim Einsatz von Zivildienstpflimtigen 
gewonnenen Erfahrungen zeigen aum, daß dem 
nach § 38 Abs. 4 Zivildienstgesetz zu bestellenden 
Vorgesetzten ,der Zivildienstleistenden große Be­
deutung zukommt. Dieser müßte nicht nur über 
die Bestimmungen des Zivildienstgesetzes infor­
miert sein, sondern aum entspremende Kennt­
nisse in der Mensmenführung besitzen. Außer­
dem müßte er auch auf die bei den Einrimtungen 
hauptamtlim Besmäfnigten einwirken, um die 
bei diesen eventuell bestehenden Vorurteile 

gegen "Waffendienstverweigerer" abzubauen. 
Wesentlime Probleme ergeben sich bei der Durm­
führung des Zivildienstgesetzes durm die vielen 
und oft lang andauernden Krankenstände der 
ZivildienstpfLichtigen und die allenfalls damit 
verbundenen Unterbremungen des Zi",ildienstes, 
weil vor einer salmen Unterbremung eine ärzt­
lime Untersumung der Zivildienstleistenden 
durmgeführt werden muß. Wie sim heraus­
gestellt hat, langen solme Untersumungsergeb­
nisse erst nam Wochen beim Bundesministerium 
für Inneres ein. An der Lösung dieses Problems 
wird derzeit gearbeitet. 

Ferner ergeben sich bei der Zuweisung von 
Zivildienstpflichtigen zu einer Einrichtung zwecks 
Ableistung des ordentlichen Z~vildienstes weitere 
Probleme, als fast 50% der Zivildienstwerber 
in ih ren Anträgen auf Befreiung von der Wehr­
pflimt entweder keinen Einrichtungswunsm ge­
äußert bzw. als Zuweisungstermin ein Datum 
angegeben haben, das oft um Jahre vordatiert 
war, oder aber Einrichtungen anführen, die nimt 
oder noch nimt als geeignete Träger des Zivil­
dienstes anerkannt worden sind. In diesen Fällen 
mußten die Zivildienstpflichtigen angesmrieben 
werden, um das betreffende Ansuchen ,entspre­
chend zu ergänzen bzw. auf die Möglichkeit hin­
zuweisen, einen begründeten und belegten Auf­
schubantrag einbringen zu können. 

Weiters stellten Zivildienstpflimtige in vielen 
Fällen erst dann einen Aufschubantrag, wenn sie 
bereits im Besitze eines Zuweisungsbescheides 
waren. Bei Vorliegen der entsprechenden Vor­
aussetzungen für die Gewährung eines Aufsmu­
bes müssen die bereits ergangenen Zuweisungs­
besmeide aufgehoben und Aufschubbesmeide er­
lassen werden. In vielen dieser Fälle wurden der 
Durch'smlag des Zuweisungsbescheides, das 
Dienstabzeichen und Krankenscheine bereitJS dem 
betreffenden Rechtsträger zugestellt. Ferner 
wurde der zuständige LandeShauptmann vom 
Einsatz der Zivildienstpflichtigen in seinem Bun­
desland gemäß § 55 Zivildienstgesetz verständigt. 
Außerdem mußten bereits der Einrichtung über­
wiesene, für die Zivildienstpflichtigen bestimmte 
Bezüge und sämtliche Unterlagen rückgefordert 
werden. 

Die im Verhältnis zu den unter B. angeführ­
ten 3851 Zivildienstpflichnigen geringe Zahl der 
im Jahre 1975 zur Ableistung des ordentlichen 
Zivildienstes Eingesetzten resulniert insbesondere 
darin, daß 

a) jene 2594, die bereits ein,ig,e Jahre vor 
Inkrafttreten des Zivildienstgesetzes vom 
Dienst mit der Waffe nam den Bestimmun­
gen der §§ 25 ff. Wehrgesetz befreit wur­
den, jedom mit Rücksimt auf das damals 
zu erwartende Zivildienstgesetz nimt mehr 
zum Dienst ohne Waffe herangezogen wur-
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den und nunmehr bereits in den Arbeits­
prozeß eingegliedert sind, bei einer sofor­
tigen Heranziehung zum ordentlichen 
Zivildienst große soz,iale Härten erleiden 
würden, 

b) im ersten Jahr nach allgemeinem Inkraft­
treten des Zivildienstgesetzes erst Erfah­
rungen gewonnen wer.den mußten, 

c) trotz der r,elativ vielen als geeignete Träger 
des Zivildienstes anerkannten Einrichtun­
gen und ,der damit geschaffenen großen 
Zahl von Zivildienstplätzen viele Rechts­
träger auf Grund der spürbaren Arbeits­
marktlage nicht die volle Zahl der Zivil­
dienstplätze zu besetzen bereit waren und 
gemäß § 9 Abs. 3 in Verbindung mit den 
§§ 17 Z. 2, 18 Z. 2 und 19 Abs. 1 und 2 
Zivildienstgesetz eine Zuweisung von Zivil­
dienstpflichtigen an anerkannte Einnichtun­
gen gegenden Willen ,der Rechtsträger nicht 
möglich ist, 

d) mit einigen Rechtstl'äg.ern nicht sogleich 
nach Anerkennung der I Einrichtung ein 
Vertrag nach bürgerLichem Recht über die 
finanziellen Beziehungen nach § 41 Abs. 1 
und 2 Zivildienstgesetz geschlossen werden 
konnte, Zuweisungen aber gemäß § 41 
Abs. 4 Zivildienstgesetz erst nach Abschluß 
solcher Verträge verfügt werden dürfen, 
schließlich 

e) die Vollziehung des Zivrildienstgesetzes 
sehr arbeins- und personalintensiv ist und 
versucht wird, mit einem Minimum an 
Personal auszukommen und dieses, soweit 
möglich, aus dem Personalstanddes Bun­
desmin~steriums für Inneres zu Istellen. Mit 
Ausnahme der Anerkennung von Einrich­
tungen, die den Landeshauptmännern ob­
liegen, der behördLichen überwachung, die 
die Landeshauptmänner und die Bezirks­
verwaltungsbehörden wahrzunehmen 
haben, die Festsetzung und Auszahlung 
der Mietzinsbeihilfe und des Familien­
unterhaltes für Zivildienstleistende, wofür 
. die Bemrksverwa.ltungsbehörden zuständig 
sind, müssen aUe übrigen, den Zivildienst 
betreffenden organisatorischen, rechtlichen, 
finanziellen und behördlichen Agenden in 
el1ster und zugleich letzter Instanz durch 
die Abteilung III/5 des Bundesmiruisteriums 
für Inneres erled~gt werden, was zu be­
trächtlichen physischen und psychischen 
Belastungen der ·dort eingesetzten Bedien­
steten führt. 

Den nicht zum ordentlichen Zivildienst heran­
gezogenen Zivildienstpflichtigen wurde größten­
teils Aufschub vom Antl'litt ·des ordentlichen 
Zivildienstes bzw. zu einem geringeren Teil 
Befreiung von ,der Leistung des ordentlichen 
Zivildienstes gewährt. In den übrigen Fällen 

wird eine Zuweisung für einen der nächstfol­
genden Zuweisungstermine vorbereitet. 38 Zivil­
dienstpflichtige konnten weg,en Auslandsaufent­
haltes lund 5 wegen unbekannten Aufenthaltes 
im Jahre 1975 nicht zum Zivildienst heran­
gezogen werden. 

E. Hinsichtlich der finanziellen Gebarung wird 
berichtet: 
a) Im Bundesvoranschlag 

für das Jahr 1975 wur­
den bei den Ansätzen 
1/11177 Aufwendungen 

(Gesetzliche 
Verpflichtun-
gen) ..... ... S 69,181.000'-

1/11178 Aufwendungen S 25,000.000'-

Insgesamt . . 

an Ausgaben veranschlagt. 

Beim Ansatz 2/11170 
(Zweckgebundene Ein­
nahmen) wurden im 
gleichen Bundesvoran­
schlag S 94,181.000'­
an Einnahmen veran­
schlagt. 
Den im Bundesvoran­
schlag 1975 veranschlag­
ten Ausgaben stehen an 
tatsächlichen Ausgaben 
bei den Ansätzen 
1/11177 .. ...... .... .. 
1/11178 ...... ...... .. 

insgesamt daher . .. .. . 

gegenüber. 

An Einnahmen wurden 
beim Ansatz 
2/11170 ............ .. 

erzielt. 
An Ausgaben wurden 
bei ,den Ansätzen 
1/ 11177 um ........ .. 
1/11178 um ...... ... . 

gegenüber dem Bundes­
voranschlag weniger ge­
tätigt. 
An Binnahmen wurden 
gegenüber dem Bundes­
voranschlag 1975 beim 
Ansatz 

S 94,181.000'-

S 7,958.499 '15 
S 1,190.588'03 

S 9,149.087'18 

S 1,069.28973 

S 61,222.500'85 
S 23,809.411'97 

S 85,031.912'82 

2/11170 um ... ...... . S 93,111.710'27 

weniger erzielt. über 
die Details und insbe-
sondere die Gebarung 
bei den einzelnen VP 
geben die Beiilagen 10, 
11 und 12 Aufschluß. 
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Der Anteil der tatsächLichen Einnahmen 
gegenüber den effektiven Ausgaben ergibt 
11 '690/0. Hiezu ist zu bemerken, daß 
einige Einrichtungen trotz mehrmaliger 
Aufforder,ungen, die an ,den Bund zu 
leistenden Zahlungen zeitgerecht anzu­
weisen, ,diesen nicht nachgekommen sind. 
Diese aushaftenden Beträge wurden größ­
tenteils im Jänner 1976 dem Bundesmini­
sterium für Inneres überwiesen. Wenn 
man diese Beträge berücksichtigt, so be­
tragen die tatsächlichen Einnahmen gegen­
über den effektliven Ausgaben etwa 13%. 
Dieser Prozentsatz wird sich auch in Zu­
kunft nicht wesentlich ändern, weil eine 
große Zahl von Ziv~ldienstpflichtigen bei 
Rechtsträgern eingesetzt wird, die für 
diesen Einsatz an den Bund keine Ver­
gütung gemäß § 41 / 1 ZDG zu leisten 
haben, weil die Tätigkeiten, die die Zivil­
dienstleistenden dort zu erbringen haben, 
auch bisher von ehrenamtlichen bzw. frei­
willigen Helfern unentgeltLich durchge­
führt wurden. Laut den Enläuternden 
Bemerkungen zu den §§ 41 und 42 der 
Regierungsvorlage des Zivildienstgesetzes 
haben Rechtsträger dem Bund dann ni.chts 
zu vergüten, wenn ähnliche Arbeiten, wie 
sie Zivildienstlei,stende erbringen, von frei­
wmigen Helfern, ehrenamtlichen Mit­
arbeitern u. <lgl. geleistet werden und 
dadurch der Rechtsträger sich durch <lie 
Tätigkeit der Zivildienstleistenden nichts 
erspart. 

Den Zivildienstleistenden sind gemäß 
§ 32 Abs. 2 ZiVli ldienstgesetz da~ Taggeld, 
das Quartiergeld und das Kostgeld jeweils 
am 1. und 15. des Monats auszuzahlen. 
Da die Liquidierung und Anweisung der 
betreffenden Beträge wesentlich früher 
erfolgen muß, kamen in ,den Fällen der 
Unterbrechung <les Zivildienstes über­
genü,sse im Betrage von S 7185'07 
zustan<le, die im Jahre 1976 rückgefor­
<lert werden müssen. 

b) Zu den unter a) erwähnten Ausführun­
'gen ist änsbesondere zu bemerken: 

1. Vergütungen nach § 41 Abs. 1 Zivil­
dienstgesetz : 

Mit Ausnahme jener Rechtsträger, 
die, wie bereits oben angeführt, keine 
Vergütungen an den Bund leisten, 
haben die übrigen in der Regel Ver­
gütungen angeboten, die den um 
30% vermnnderten Kosten entspre­
chen, die die RechtlSträger für Arbeit­
nehmer aufwenden mußten, die solche 
Arbeiten im Arbei,ter- oder Ange­
stelltenverhältnis verrichten. Als Be-

gründung für ,diesen prozen~uellen 
Abschlag wurde angegeben, daß von 
einem Zivildienstpflichtigen, der eine 
öffentläch-rechtliche Pflicht zu erfüllen 
hat und kein längerfristiges Al'beits­
verhältnis anstrebt, eine unter den 
üblichen Erwartungen liegende Lei­
stung zu erwarten ist. Dazu kommt 
noch, daß nicht immer für die zu 
erbringenden Leistungen entsprechend 
geschulte Zivildäenstleistende zuge­
teilt wer,den können. 

Die Rechtsträger haben bei Ab­
schluß der nach § 41 Abs. 3 Zivil­
dienstgesetz abzuschließenden Ver­
träge darauf bestanden, daß eine Ver­
gütung nach § 41 Abs. 1 Zivildien5t­
gesetz nur für solche Zeiten :lJU lei­
sten ist, an denen der Zivlildienst­
leistende tatsächlich Dienst versehen 
hat. Aus diesem Grunde wird für 
Zeiten, an denen die Zivildienst­
leistenden vom Rechtsträger über die 
Rechte und Pflichten belehrt, einge­
schult und fortgebildet werden, wei­
ters für im Krankenstand verbr,achte 
Zeiten und sonstige Abwesenheiten, 
wie Erledigung dringender persön­
licher und familiärer Angelegenheiten, 
keine Vergütung entrichtet. 

2. Vergütungen nach § 41 Abs. 2 Zivil­
dienstgesetz : 

2.1. Nach der vorerwähnten Gesetzes­
bescimmung hat der Bund dem 
Rechtsträger unter anderem die 
Kosten zu ersetzen, die ihm durch 
die Beistellung von Unterkunft, Ver­
pflegung, Bekleidung bzw. für die 
Durchführung der Reinigung der Be­
kleidung sowie für <lie Beförderung 
von Zivildienstleistenden erwachsen. 
Obwohl die Auszahlung der anstelle 
der erwähnoen Naturallcistungen für 
die Zivildienstleistenden vorgesehenen 
Bezüge verwaltungstechnisch wesent­
lich einfacher wäre, hat das Bundes­
m~nisterium für Inneres grundsätzlich 
die Erbringung von Naturalleistungen 
des Rechtsträg,ers an den Zivildnenst­
leistenden angestrebt, weil die hiefür 
zu leistenden Vergütungen wesentlich 
niedriger sind. 

Ebenso wie bei den VergütJungen 
nach § 41 Abs. 1 Zivildienstgesetz 
wird für Zeiten, an denen der Zivil­
dienstpflichtige keinen Dienst gelei­
stet hat, keine VergütJung entrichtet. 

2.2. Dem Zivildienstlleistenden werden, ge­
stützt auf § 31 Abs. 2 Z. 1 und 2 
Zivildienstgesetz, Kosten für monat-
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liche Heimfahrten, wie sie Präsenz­
dienern nach § 7 a Heeresgebühren­
gesetz (Ausgang) ,gewährt werden, 
wie folgt vergütet: 

Dem Zivildienstlei'stenden, ,der An­
spruch auf Quartiergeld im Sinne 
des § 27 Zivildienstgesetz hat oder 
Anspruch auf ein seIches hätte, wenn 
ihm nicht vo.m Bund oder vo.m 
Rechtsträger der Einnichtung ein 
Quartier zur Verfügung gestellt 
werden würde, werden während der 
Leistung ·des o.l1dentlichen Zivil,dien­
stes in jedem Mo.nat, ausgeno.mmen­
'<ler Mo.nat der Beendigung des 
Zivildienstes, die Ko.sten für eine Hin­
und Rückreise mit dem billigsten 
Massenbeförderungsmittel zwischen 
seinem W o.hno.rt und dem Ort der 
Dienstverrichtung (Einrichtung) vo.m 
Bundesministel'ium für Inneres, Ab­
,teilung III/S, vergütet. Eine in einem 
Kalendermo.nat nicht durchgeführte 
Heimfahrt entfällt. Sie ist daher auf 
einen anderen Kalendermo.nat nicht 
übertragbar. 

Der Ziv.ildi,enstleistende hat inner­
haLb einer Weche, spätestens jedo.ch 
bis zum nächsnen Auszahlungstermin 
der Bezüge die Vergütufl;g der ihm 
erwachsenden Ko.sten geltend zu 
machen. Die Ko.sten werden dem Zi­
vildienstleistenden (Zum nächstmög­
lichen Auszahlungstermin ersenzt. 

2.3. Dem Zivildienstleisnenden wer,den 
vo.m Bundesministerium für Inneres, 
gestützt auf § 31 Abs. 2 Z. 1 und 2 
Zivildienstgesetz, die Ko.sten für die 
täglichen Fahrten auf einem Massen­
beförderungsmittel zwischen Wo.h­
nung (Quartier) und D ienstverrich­
tungsstelle (Einrichtung) vergütet: 

wenn die Dienstleistung am 
Wo.hnsitz des ZivirLdienstleisten­
,den zu .erbringen ist und die zwi­
schen Wo.hnung und D ienstver­
richtungsstelle (Einrichtung) zu­
rückzulegende We,gstrecke es recht­
fertigt, ein Massenheför,derungs­
mittel zu henüttzen, oder 
wenn die Dienstleistung außer­
halb des Wo.hno.rtes des Zivil­
dienstleistenden zu erbringen .ist, 
der Zivildiensnleistende Anspruch 
auf Quartiel1geLd hat und im 
Dienstverrichtungso.rt ein Quar­
tier bezieht und die zwischen dem 
Quartier und der Dienstverrich­
tungsstelle (Einrichtung) zurückzu­
legende Wegstrecke es rechtJfer-

tigt,. ein Massenbeförderungsmit­
tel zu benützen. 

Eine selche Rechtf.ertigung wird 
insbeso.ndere .dann anzunehmen sein, 
wenn eine der angeführten Weg­
strecken mehr als 2 km beträgt. Der 
Zivildienstleistende hat vo.n bestehen­
den allgemeinen Tarifermäßigungen 
(Wechenkarte usw.) Gebrauch zu 
machen. 

Für Strecken, auf denen ,der Zi­
vildienstleistende, aus welchem Titel 
immer, zur freien Fahrt mit einem 
Massenbeföroerungsmittel her,echtigt 
ist, wir,d keine Fahrtko.stenvergütung 
geleistet. Das gleiche gilt für den 
Fall, daß der Rechtsträger rbzw. die 
Einrichtung ,dem Zivildienstleistenden 
für ·die Zurücklegung der eben an­
geführten Wegstrecken unentgeltlich 
ein {Dienst-)Kraftfahrzeug zur Ver­
fügung stellt. 

Die Rechtsträger wurden ersucht, 
die No.twendigkeit der Vo.rnahme der 
erwähnten täglichen FaJhrten im Sinne 
der eben angeführten Richtlinien 
festzustellen, bei Verliegen d er An­
spruchsveraussetzungen dem Zivil­
dienstleistenden einen entsprechenden 
Barbetrag zum Ankauf der erfo.rder­
lichen Fahrkarten (Wechenkarten 
usw.) im veraus zur Verfügung zu 
stellen und die auf diese Weise aufge­
wendeten Beträge nach Belieben ent­
weder mo.natlich o.der jeweils nach 
Ableistung des ZiviLdienstes dem Bun­
desministerium für Inneres, Abtei­
lung III/S, in Rechnung zu stJellen. 

Das Bundesmin.isterium für Inneres 
weist selche Rechnungen nach sach­
licher und rechnerischer Prüfung so. 
bald wie möglich, längstens jedo.ch 
vier Wo.chen nach deren Einlangen 
beim Bundesministerium für Inneres 
an. 

2.4. Gemäß § 38 Abs. 1 Zivildienstgesetz 
hat der Rechtsträger der Einrichtung 
zu sergen, daß die seinen Einrichtun­
gen zugewiesenen Zivildienstleisten­
den über ihre Rechte und Pflichten 
belehrt und ,daß sie, seweit dies für 
die o.rdnungsgemäße Leistung des Zi­
vildienstes erfo.rderlich ist, einge­
schult und fo.rtgebildet werden. Ge­
mäß § 22 Abs. 3 Zivildienstgesetz 
kann der Rechtsträger ,die Zivildi,enst­
leistenden seLbst o.der die verschiede­
nen Einrichtungen zUigewiesenen Zi­
v,ildienstleistenden gemeinsam schulen. 
In den diesbezüglich erlassenen Durch-
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führungsbestimmungen, ho. Zahl: 
89.200/6-28/74, Seite 6, aa) (siehe Bei­
lage 6), wurde diesbezüglich ausge­
führt: 

"Die Schulung hat sich auf fach­
liche Belange zu beziehen und muß 
in Relation zu den durchzuführen­
den Tätigkeiten stehen. Die Art und 
die Dauer der Schulung wird sich nach 
individuellen Gesichtspunkten richten, 
nämlich nach ,der Art und der Be­
deutung der betreffenden Dienst­
leistung. Es wäre nicht im Sinne des 
Zivildienstgesetzes, wenn der Groß­
teil der achtmonatigen Zivildienst­
zeit in einer Einschulung bestünde. 
Bei bestimmten Einrichtungen wird 
die Schulung auch auf einen eventuell 
späteren Einsatz der Zivildienstpflich­
tigen bei einem außerordentlichen 
Zivildienst abzustimmen sein. In die­
sem Fall könnte sich die Einschulung 
von Zivildienstpflichtig,en auch aus­
nahmsweise auf einen längeren Zeit­
raum erstrecken." 

Nun hat der Bund, wie oben aus­
geführt, gemäß § 41 Abs. 2 Zivil­
.dienstgesetz ·die dem R echtsträger 
durch ,die erwähnten Leistungen er­
wachsenden Kosnen zu vergüten. Auf 
Grund dieses und des vorerwähnten 
Sachverhaltes wurde stets vor Fest­
legung einer Vergütung für diese 
Leistungen vom Rechtsträger ein so­
genanntes Ausbildungsprogramm ver­
lan,gt, in ,dem 

die Art, der Umfang und die 
Dauer ·der Leistungen gemäß § 38 
Abs. 1 Zivildienstgesetz, 
die Art ,der Durchführung, 
die allenfalls an Zivildienst­
leistende beigesteIlten Lehrbehelfe 
und 

- ein Lehrplan 
aufscheinen. Darüber hinaus hatte der 
Rechtsträger unter Zugrundelegung 
des Ausbildungsprogramms eine Ko­
stenrechnung zu erstellen, auf Grund 
derer Idie Vergütung vereinbart 
wurde (siehe Beilagen 13 und 14). 

Sowohl ,die Ausbildungszeiten als 
auch die Höhe .derdiesbezüglichen 
Vergütungen sind individuell gehal­
ten. Letztere entsprechen stets den für 
die betreffenden Leistungen vom 
Rechtsträger aufzuwendenden Kosten. 

3. Vergütung für die Mitglieder der 
Zivild'ienstkommission gemäß § 51 
Zivildienstgesetz : 

3.1. Gemäß § 51 Abs. 1 Zivildienstgesetz 
haben die Senatsvorsitzenden der Zi­
vildienstkommission außer ·der Ver­
gütung der Reise(Fahrt)auslagen nach 
Maßgabe der Reisegebührenvorschrift 
des Bundes noch Anspruch auf eine 
dem Zeit- und Arbeitsaufwand ent­
sprechende Vergütung. Diese ist vom 
Bundesminister für Inneres im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen festzulegen. In Entspre­
chung dieser Bestimmungen sowie 
unter Bedachtnahme auf die Vor­
schläge des Vorsitzenden der Zivil­
dienstkommission, Hofrat des Ober­
sten Gerichtshofes Dr. Heribert 
Die n s t, gestützt ,auf vergleichbare 
Senatstätigkeiten, hat ,das Bundes­
ministerium für Finanzen mit der 
Note Zahl: 112.967-2 a/74 vom 
25. 9. 1974 dem ho. Vorschlag 
wie folgt zugestimmt: 

"Die Pauschalgebühr für den Vor­
sitzenden .der Zivildienstkommission 
beträgt monatlich S 1500'-, für sei­
nen ältesten Stellvertreter monatlich 
S 1000'- . Die jedem Senatsvorsitzen­
den zustehende Fallgebühr für Gut­
achnen nach § 4 Abs. 1 und 4 und für 
Empfehlungen nach § 37 Abs. 2 so­
wie Entscheidungen nach § 6 Abs. 1 
Zivildienstgesetz beträgt je Fall 
S 150'-. Im Fall der Rückziehung 
eines Antrages nach § 6 oder einer 
Beschwerde nach § 37 sowie in jenen 
Fällen, in denen die Erledigung die­
ser beiden letztgenannten Anbringen 
ohne mündliche Verhandlun,g erfoLgt, 
vermindert sich die Fallgebühr auf 
S 100'-. Dem Vorsitzenden der Zi­
vildienstkommission steht für Gut­
achten nach § 29 Abs. 1 und § 30 
Abs. 1 Zivildienstgesetz je Gutachten 
ein Betrag von S 600'- zu. Nach 
Ansicht des Bundesministeriums für 
Finanzen handelt es sich bei allen 
diesen Gebühren um Funktionsge.büh­
ren im Sinne des § 29 Z. 4 Einkom­
mensteuergesetz 1972 (Sonstige Ein­
künfte). 

3.2. Gemäß § 51 Ahs. 1 Zivildienstgesetz 
haben neben den Senatsvorsitzenden 
auch die Berichterstatter (es sin,d dies 
Beamte ·des Bundesministeriums für 
Inneres) Anspruch auf Vergütun,g der 
Reise(Fahrt)a,uslagen nach MaßgaJbe 
der Reisegebührenvorschrift des Bun­
des. über ho. Antrag hat ,das Bun­
desministerium für Finanzen mit 
None Zahl: 401.931-VI/75 vom 
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11. Feber 1975 zugestimmt, daß die 
Tätigkeit der Berichterstatter und 
Schriftführer bei der Zivildienstkom­
mission in nebenamtlicher Tätigkeit 
im Sinne [des § 25 Abs. 1 Gehalts­
gesetz 1956 i:lusgeführt wind. Den 
Berichterstattern und ,den Schriftfüh­
rern wird daher für jeden zu Ende 
erledigten Geschäftsfall eine Entschä­
digung in ,der Höhe von S 100'­
zuerkannt. Diese Gebühren belasten 
den finanzgesetzlichen Ansatz 
1/11000, VP 5642. 

3.3. Die übrigen Mitglieder der Zivil­
dienstkommission (§ 47 Abs. 3 Z. 3 
und 4 Zivildienstgesetz) erhalten nach 
§ 51 Albs. 2 Zivildienstgesetz, wenn 
sie an Senatssitzungen teilnehmen, 
Gebühren nach dem Gebühren­
anspruchsgesetz 1975, die beim finanz­
gesetzlichen Ansatz 1/1 1177, 
VP 6410 verrechnet werden. 

Wie aus Punkt 5 des J ahresberich­
tes 1975 der ZiviMienstkommission 
ersichtlich ist (siehe Beilage 1, Seite 4), 
streben die übrigen Mitglieder der 
Zivildienstkommission eine Anglei­
chung der Gebühren mit den der 
Senatsvorsitzenden und der Bericht­
erstatter. an. Eine solche Angleichung 
könnte nur ,durch eine Novellierung 
des Zivildienstgesetzes realisiert wer­
den. Der erwähnte Umstand wurde 
für ,den von der Bundesregierung 
innerhaLb von vier Jahren nach In­
krafttreten ,des Zivildienstgesetzes an 
den Nationalrat zu erstattenden Be­
richt vorgemerkt. Hiezu hat das 
Bundesministerium für Inneres mit 
Note Zahl: 94.041 /1-III/5/75 vom 
18. August 1975. schon einmal Stel­
lung genommen, die in der Folge 
auszugsweise angeführt wir.d: 

"Das Bundesministerium für In­
neres ist kraft eindeutiger gesetzlicher 
Regelung nicht in der Lage, den ,üb­
rigen ständigen Kommissionsmitglie­
dern' für die Tätigkeit in der Zivil­
dienstkommission Gebühren über das 
im § 51 Abs. 2 Zivildienstgesetz 
hinausgehende Ausmaß zu gewähren. 

§ 51 Abs. 2 leg. cit. bestimmt, daß 
,den ,übrigen ständigen Kommissions­
mitgliedern' Gebühren in sinngemäßer 
Anwendung des Gebührenanspruchs­
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 179 (der­
zeit Gebührenanspruchsgesetz 1975, 
BGBl. Nr. 136/1975), über die Ge­
bühren der Vertrauenspersonen in 
den im Geschwornen- und Schöffen­
listengesetz zur Bildung der J ahres-

9 

ilisten berufenen Kommissionen zuzu­
sprechen sind. Die fl'ach d 'ieser Ge­
setzesb-estimmung den dben ange­
führten Mitgl'iedem der Zivi[1dienst­
kommiss·ion zustehenden Gebühren 
umfassen gemäß § 3 Abs. 1 leg. cit.: 
1. den Ersatz der notwendigen Ko­

sten, die durch die Reise an den 
Ort der Vernehmung (,Sitzung' 
bzw. ,Verhandlung'), ,durch den 
Aufenthalt an diesem Ort und 
durch die Rückreise verursadlt 
wer,den; 

2. die Entschädigung für Zeitversäum­
nis ; diese betrifft 
a) beim unselbständig Erwerbs­

tätigen den tatsächlich entgan­
genen Verdienst, 

b) beim selbständig Erwerbstätigen 
das tatsächlich entgangene Ein­
kommen, 

c) anstatt ,der Entschädigung nach 
den Buchstaben a oder b die 
angemessenen Kosten für einen 
notwendigerweise zu bestellen­
den Stellvertreter, 

d) bei ausschEeßlich im Haushalt 
Tätigen ,die angemessenen Ko­
sten für eine notwendigerweise 
beizuziehende Hilfshaft. 

Das Bundesministerium für Inneres 
hat bisher [die V'On den Anspruchs­
berechtigten im Sinne des § 51 Abs. 2 
Zivildienstgesetz für die Kommissions­
tätigkeit nach den Bestimmungen 
des Gebührenanspruchsgesetzes gel­
tend gema.chten Gebühren flüssigge­
macht. Nun wir,d ,erwähnt, daß die 
ständigen Mitglieder ,der Zivildienst­
kommission im Sinne ,des § 51 Abs. 2 
Zivildienstgesetz hinsichtlich ·der Ge­
bühren gegenüber den Senatsvorsit­
zenden und den Berichterstattern 
(§ 51 Abs. 1 l~g. cit.) diskriminiert 
wären. 

Hiezu ist zu erwähnen: 
Gemäß § 51 Abs. 1 Zivildienst­

gesetz haben die SenatsvorsitZlenden 
und die Berichterstatter Anspruch auf 
Vergütung der Reise(Fahrt)auslagen 
nach Maßgabe der Reisegebühren­
vorschriften des Bundes. Die Senats­
vorsitzenden haben ferner Anspruch 
auf eine dem Zeit- und Arbeitsauf­
wand entsprechende Vergütung (soge­
nanMe Fallgebühren), die vom Bun­
desminister für Inneres im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen festzusetzen ist. Die zu Be­
richterstattern bestellten Bediensteten 

2 
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des Bundesministeriums für Inneres 
entfalten die Berichterstattertätigkeit 
olme unmittelbaren Zusammenhang 
mit ihren ihnen nach ihren Dienst­
posten obliegenden Dienstpflichten. 
Sie erhalten daher gemäß § 25 Abs. 1 
Gehaltsgesetz 1956 eine dem Zeit­
und Arbeitsaufwand entsprechende 
EntschädLgung für nebenamtliche 
Tätigkeit (sogenannte FaUgebühren). 

Ohne die im Rahmen der Zivil­
,dienstkommission von den übrigen 
ständigen Kommissionsmitgliedern 
el1brachten Leistungen schmälern zu 
wollen, ist im Zusammenhang mit 
den erwähnten Fallgebühren anzu­
führen, daß den Senatsvorsitzenden 
im Sinne des § 4 der Verordnung der 
Bundesregierung vom 8. Oktober 
1974 über die Geschäftsordnung der 
Zivildienstkommission heim Bundes­
mInIsterium für Inneres, BGBL 
Nr. 705 / 1974, und den Berichterstat­
tiern im Sinne des § 5 leg. eit. bei 
der Tätigkeit in ,der Zivildienstkom­
mission umfangreichere Agenden zu­
kommen als ,den übrigen ständigen 
Kommissionsmittgliedern, was schließ­
lich in den Eallgebühren zum Aus­
druck kommt. Sogenannte Fallgebüh­
ren für d,j,e übl1igen ständigen 
Kommissionsmitglieder sind im Zivil­
dienstgesetz nicht vorgesehen. Die 
Bestimmungen des § 25 Abs. 1 Ge­
haltsgesetz 1956 hinsichtlich der Ne­
bentätigkeit sind -auf die übrigen 
ständigen Kommissionsmitglieder 
nicht anwendbar, weil das Gehalts­
gesetz 1956 gemäß § 1 Abs. 1 leg. eit. 
nur auf Bundesbeamte des Dienst­
standes, also nur auf ,öffentlich-recht­
liche Bedienstete des Bundes' Anwen­
dung findet. Die im § 51 Abs. 2 
Zivitdienstgesetz angeführten übrigen 
ständig,en Kommissionsmi tglieder 
stehen jedoch in keinem solchen 
Rechtsverhältnis zum Bund, weshalb 
ihnen auch nach dieser Bestimmung 
keine sogenannten Fallgebühren ge­
währt werden können." 

3.4. Ferner wurde an das Bundesmini­
sterium für Inneres bereits mehrmals 
der Wunsch herangetragen, den An­
tragstellern und den Vertrauensper­
sonen die ihnen durch Reisen zu 
nichtöffentlichen Verhandlungen der 
Senate der Zivildienstkommission 
entstehenden Kosten zu ersetzen. 
H iezu wurde unter ho. Zahl: 88.0021 
1-III/5/75 vom 14. Mai 1975 wie 
folgt Stellung genommen: 

,,1. Rechtliche Situationen 
Der Vorsitzende eines Senates der 

Zivildienstkommission ist gemäß 
§ 19 Abs. 1 A VG in Verbindung mit 
§ 53 Abs. 1 Zivildienstgesetz und § 4 
Albs. 2 ,der Geschäftsordnung der Zi­
vildienstkommission beim Bundes­
mInIsterium für Inneres, BGBL 
Nr. 705/1974, unter anderem berech­
tigt, den Antragsteller (Zivildienst­
werber) und die von diesem namhaft 
gemachte Vertrauensperson (nicht 
ständiges Mitglied der Zivildienst­
kommission) zur mündlichen Ver­
handlung zu laden. Im Zivildienst­
gesetz sind folgende Bestimmungen 
für Reisekostenvergütung zu finden: 
a) Abschnitt V (Pflichten und Rechte 

des Zivildienstpflichtigen), § 25 
Abs. 1 Punkt 6 und § 31 Abs. 2 
Z. 1 bis 3: 

Danach Igebühren dem Zivildienst­
pflichtigen Reisekostenvergütungen 
für die Anreise vom Wohnsitz des 
Zivildienstpflichtigen (oder in Er­
mangelung eines solch-en vom Aufent­
haltsort) zur Einrichtung, für die 
Rückreise von der Einrichtung zum 
Wohnsitz (Aufenthaltsort) und für 
Reisen im Auftrage der Einrichtung. 
b) Im Abschnitt VII (Zivildienst­

kommission) § 51 Abs. 1 und 2 
Zivildienstgesetz: 

Danach haben die Senatsvorsitzen­
den und die Berichterstatter der Zi­
vildienstkommission Anspruch auf 
Vergütung ,der Reise(Fahrt)auslagen 
nach Maßgabe der Reisegebührenvor­
schriften des Bundes. Den übrigen 
s t ä n d i gen Mitgliedern der Zivil­
dienstkommission sind die Reise­
kosten nach Maßgabe des Gebühren­
anspruchsgesetzes 1965 bzw. derzeit 
des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 
zUZIusprechen. Diese Gesetzesibestim­
mungen sind nach dem eindeutigen 
Wortlaut des Gesetzes auf die Zivil­
dienstwerber (Antragsteller) und auf 
die Vertrauensperson (nicht ständigen 
Mittglieder der Zivildienstkommission) 
nie h t anzuwenden. Für eine an­
ders lautende Auslegung dieser ge­
setzlichen Bestimmungen bleibt daher 
kein Platz. 

§ 53 Abs. 1 Zivildienstgesetz be­
stimmt, -daß d~e Zivildienstkommis­
sion das A VG 1950 anzuwenden hat, 
soweit im Zivildienstgesetz nichts an­
deres bestimmt ist. Der Antragsteller 
(Zivildienstwerber) und die Ver-
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trauenspersonen (n~cht ständige Mit­
glieder der Zivildienstkommission) 
sind demnach hinsichtlich der Kosten­
tragung den Bestimmungen des 
A VG 1950 unterworfen. Dieses Ge­
setz regelt im Teil V (Kosten) § 74 
(Kosten der Beteiligten) die Frage der 
Kostentragung. Danach hat jeder Be­
te~ligte die ihm im Verwaltungsver­
fahren erw.achsenden Kosten sei b s t 
zu bestreiten. Beteil~gte im oben zi­
tierten Sinne sind gemäß § 8 A VG 
Personen, die eine Tätigkeit der Be­
hörde in Anspruch nehmen oder auf 
die sich die Tätigkeit der Behörde 
bezieht. Dies trifft für den Antrag­
steller (Zivildienstwerber) und auch 
auf die Vertrauensper-son (nicht stän­
diges Mir.glied der Zivildienstkommis­
sion, das als Vertreter des Antrag­
stellers anzusehen ist) zu. 

Es kann ,daher abschließend ,gesagt 
werden, ,daß ein Anspruch auf Reise­
kostenvergütung aus AnLaß ,der Teil­
nahme an der Verhandlung eines Se­
nates der ZiviLdienstkommission we­
der für ,den Antragsteller (Zivildienst­
werber) noch für die Vertrauens­
person (nicht ständiges Mitglied der 
Zivildienstkommission) aus dem Ge­
setz abgeleitet werden kann. Auch 
für eine Billigkeitsregelung bleibt 
kein Platz. Die angeführten Personen 
hätten daher die Reisekosten selbst 
zu tragen. Das nicht ständige Mit­
glied ,der Zivildienstkommission (Ver­
trauensperson) könnte allenfalls die 
ihm erw,achsenen Kosten amch den 
Bestimmungen des ABGB vom An­
tragsteller .for,dern. 

Es erscheint in diesem Zusammen­
hang bedeutsam, zu erwähnen, daß 
der Gesetzgeber am Grundsatz der 
Kostentragung durch die Beteiligten 
im Verfahren nach ,dem A VG - als 
solches ist auch ,das Verfahren vor 
der Zivildienstkommission anzu­
sehen - strikte festhält, weil in 
der beabsichtigten Novdlierung des 
A VG nur die Einführung von Zeu­
gen-, Sachverständigen-, Dolmetscher­
(Obersetzer)gebühren angestrebt 
wird. 

Eine Anderung des gegenwartlgen 
Zustandes könnte nur durch eine 
künftige Novellierung des Zivildienst­
gesetzes herbeigeführt werden. Eine 
solche Regelung wird allerdings 
schwer zu realisieren sein, weil durch 
die Bundesverfassungsgesetznovelle 

11 

1974 erschwerende Bedingungen für 
eine .abweichende Regelung vom A VG 
geschaffen worden sind. 

2. Regelung im Bereich des Bundes­
ministeriums für Landesverteidi­
gung für Wehrpflichtige, die sich 
der Stellungspflicht unterziehen: 

Vom Bundesministerium für Lan­
desverteidigung werden den Wehr­
pflichtigen anläßlich der Erfüllung 
der Stellungspflicht die ~hnen dadurch 
erwachsenden Reise(Fahrt)kosten 
nicht ersetzt. Allerdings erwachsen 
dem Wehrpflichtigen nur Reisekosten 
für Reisen innerhalb eines Stellungs­
bezirkes, der sich mit dem Gebiet 
des Verwaltungsbezirkes deckt. 

3. Sogenannte Außensenate der Zi­
vildienstkommission : 

Gemäß § 43 Zivildienstgesetz wird 
beim Bundesministerium für Inneres 
eine Zivildienstkommission eingerich­
tet. Der Sitz dieser Kommission ist 
daher in Wien. Im HiIllblick auf die 
weiten Reisen, die ein Teil der Zivil­
dienstwerber bzw. der Vertrauens­
personen und allfällige Zeugen im 
Falle einer Ladung zu einer münd­
lichen Verhandlung vor der Zivil­
dienstkommission zurückzulegen ha­
ben weden, wurde bei Erlassung 
der Geschäftsordnung der Zivildienst­
kommission versucht, sogenannte 
"Außensenate" der Zivildienstkom­
mission einzurichten. Dies ist jedoch 
auf erheblichen Widerstand des V er­
fassungsdienstes beim Bundeskanzler­
amt im Zuge des Begutachtungsver­
fahrens gestoßen. Um dennoch zu 
verhindern, daß in allen Fällen die 
Zivildienstwel'ber usw. bei der münd­
lichen Verhandlung über die Befreiung 
von der Wehrpflicht nach Wien (Sitz 
der Zivildienstkommission) reisen 
müssen, wurde im § 2 Abs. 2 der 
Endfassung (der Geschäftsordnung 
vorgesehen, ,daß der Vorsitzende der 
Zivildienstkommission Senate für be­
stimmte 'regionale Ber,eiche bilden 
kann. Diese Senate sind gemäß § 3 
leg. eit. berechtigt, Amtstage in einer 
der Landeshauptstädte abzuhalten. 
Davon wurde vom Vorsitzenden der 
Zivildienstkommission bei der Zu­
sammensetzung der Senate und der 
Verteilung der Geschäfte der Zivil­
dienstkommission im Sinne des § 49 
Abs. 1 Zivildienstgesetz Gebrauch ge­
macht. Durch diese Regelung wurde 
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auch eine Reduzierung ,der R eise­
kosten für die Antragsteller (Zivil­
dienstwerber) und die Vertrauensper­
sonen (nicht ständige Mitglieder der 
Zivildienstkommission) erreicht. Ein 
weitergehendes Entgegenkommen ist 
auf Grund der derzeitigen Redlts­
lage nicht möglich." 

Das Bundesminis~erium für Inneres 
hat die erwähnten Wünsche ebenfalls 
für den nach § 76 Zivildienstgesetz zu 
erstattenden Bericht vorgemerkt. 

4. Die den Zivildienstleistenden nach 
§ 25 Abs. 1 Zivildienstgesetz zu­
stehenden Barbezüge, und zwar das 
Taggeld und die überbrückungshilfe, 
das Quartiergeld, das Kostgeld, das 
Kleidergeld, Ersatz der Kos~en für 
Wasch- und Putzzeug sowie Reise­
kostenvergütung, wurden vom Bun­
desministerium für Inner,es berech­
net, zahlbar gestellt und verrechnet. 
Die Durchführung .der Auszahlung 
dieser Bezüge wurde im Sinne des 
§ 32 Abs. 1 letzter Satz Zivildienst­
gesetz in allen Fällen dem Rechts­
träger der Einrichtung mittels Be­
scheides (siehe Beilage 16) übertra­
gen, weil die .in dieser Gesetzes­
bestimmung vorgesehene Möglich­
keit der Auszahlung der Bezüge durch 
das Bundesministerium für Inneres zu 
erheblichen Schwierigkeiten geführt 
hätte. Die gewählte Vorgangsweise hat 
sich inzwischen gut eingespielt. Die 
Berechnung, ZahlbarsteIlung und Ver­
rechnung der Bezüge für die Zivil­
dienstleistenden ist mit Rücksicht auf 
die vielen verschiedenen und ver­
schieden hohen Bezüge, die Möglidl­
keit der Naturalleistung durch den 
Bund und ,die Rechtsträger der Ein­
richtungen, des Entfalles von Bezügen 
für Zeit en, ,die gemäß § 15 Zivil­
dienstgesetz in den Zivildienst nicht 
einzurechnen sind usw., besonders 
arbeits- und personalintensiv sowie 
EDV-feindlich. Die Durchführung der 
erwähnten Arbeiten mittels EDV A 
wird trotz dieses Sachverhaltes der­
zeit geprüft. 

5. Die gemäß § 33 Zivildienstgesetz 
vorgesehene Unfall- und Kranken­
versicherung der eivildienstleisten­
den und ihrer Angehörigen nach 
Maßgabe des ASVG wurde nunmehr 
durch die 31. ASVG-Novelle, BGBL 
N r. 775/1974, geregelt. Dadurch hat 
das Bundesministerium für Inneres 
die Agenden des Dienstgebers wahr-

zunehmen und somit die An-, Um­
und Abmeldung der Zivildienstleisten­
den und die monatliche Berechnung, 
Meldung sowie die überweisung der 
Sozialversicherungsbeiträge an die 
Sozialversicherungsträger für Arbeiter 
und Angestellte ,durchzuführen. Da 
die normalen, sehr kurz gehaltenen 
An-, Um- und Abmeldefristen auf 
Grund der Dislozierung der aner­
kannten Einrichtungen und der für 
die Durchführung ,der oben ange­
führten Agenden notwendigen Mel­
dungen ,der Rechtsträger an das Bun­
desministerium für Inneres nicht ein­
zuhalten gewesen wären, mußte mit 
jedem der genannten Sozialversiche­
rungsträger eine Vereinbarung über 
die Erstreckung ,der An-, Um- und 
Abmeldefristen geschlossen werden. 
Die Ausstellung der Krankenscheine, 
die ebenfalls das Bundesministerium 
für Inneres vorzunehmen hätte, 
wurde den Rechtsträgern bzw. den 
Einrichtungen übertragen. Die Be­
messungsgrun;dlage für die Sozial­
versicherungsbeiträge beträgt pro Zi­
vildienstleistenden/Monat S 6360·-. 
9·5010 (7"5010 für Krankenversicherung 
und 2010 für Unfallversicherung) hie­
von, und zwar S 604·20, sind pro Zi­
vildienstleistenden/Monat an den So­
zialversicherungsträger zu entrich­
ten. 

6. Die Zuerkennung und Auszahlung 
des Familienunterhaltes und der 
Mietzinsbeihilfe im Sinne des § 34 
Zivildienstgesetz in Verbindung mit 
Abschnitt V des Heeresgebühren­
g,esetzes und die Auszahlung der Fa­
milienbeihilfe nach ,dem Familien­
lastenausgleichsgesetz obliegt den Be­
zirksverwaltungsbehörden. Die Voll­
ziehung dieser Bestimmungen wurde 
in den unter Beilage 7 angeschlos­
senen Durchführungsbesümmungen 
näher ,geregelt. Danach werden den 
Amtern ,der Landesregierungen, aus­
genommen Wien, monatlich Kredite 
in entsprechender Höhe gegen Ver­
rechnung zur Verfügung gestellt. Dem 
Amt der Wiener Landesregierung 
werden hingegen monatlich entspre­
chend hohe Barverläge ebenfalls ge­
gen Abrechnung zur Verfügung ge­
stellt. D ie vorangeführten Vorganrgs­
weisen haben sich gut eingelebt. 

7. Mit der in Beilage 3 angeschlossenen 
Verordnung wurde ein Dienstabzei­
chen für Ziv~1dienstleistende kreiert. 
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Dieses Dienstabzeichen wird auf 
Grund seines gefälligen Aussehens 
gerne getra.gen, weshalb es von den 
Zivildienstleistenden oft unter dem 
allerdings schwer beweisbaren Vor­
wand des Verlustes behalten wird. 
In diesen FäUen wird Kostenersatz 
verlangt. Bei der Festlegung von 
Form und Aussehen wunde besonders 
Wert auf leichte Unterscheidbarkeit 
von :den Diensta.bzeichen der Organe 
der öffentlichen Sicherheit gelegt. 
Bisher wur,den 2000 Dienstabzeichen 
zum Einzelpreis von S 33·- ange­
schafft. 

F. Abschließend wird berichtet, daß derzeit 

Abs. 1 Zivildienstgesetz) eintreten werden. 
Hierauf wird in dem von der Bundesregie­
rung gemäß § 76 Zivildienstg,esetz innerhalb 
von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes dem Nationalrat vorzulegenden zu­
sammenfassenden Bericht über ,die bei der 
Voll ziehung des Zivildienstgesetzes gemach­
ten Erfahrungen und die diesem Bericht allen­
falls beizufügenden Vorschläge über eine 
.Knderung dieses Bundesgesetzes ausführlich 
eingegangen wer,den. 

Der gegenständliche Bericht wird unter einem 
dem Vorsitzenden des Bundesrates zur persön­
lichen Information ,der Mitglieder des Bundesrates 
übel1mittelt werden. 

noch keine eindeutigen Aussagen darüber 16 Beilagen 
gemacht wer,den können, ob die in den Er-
läuternden Bemerkungen zur Regierungsvor-
lage des Zivildienstgesetzes vertretenen Er-

27. Feber 1976 

wartungen hinsichtlich des Interesses für den 
Zivildienst und die Erzielung von über- Der Bundesminister: 

schüssen in der ZiviLdienstgebarung (§ 57 Otto Rösch 
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Verzeichnis 

der Beilagen zum Jahresbericht der ZiviMienstkommission und des Bundesministers für 
Inneres, Zahl: 94.031/9-111/5/76 

1. Jahrei>bericht 19-75 der ZiviLdierustk,ommission, 
Zahl: 94.03,1/8-ZDK/ l /7-6 

1 a.. Jahresbericht 1974 der ZiviJdieIllStkommi5"­
siOOl ohne Zahl Vlom 20. Feber 1975 

2. Verordnung der Bundesregierurug voun 8. Ok­
tober 1975 über die Geschäftsor,dnung der 
ZiVJi1lid!i'en'stkommissiOOl heim B,unidesministe­
l'iwm für Inneres, BGBL Nr. 705/1974 

3. Vel'ol'dlnung ,des' Bundesm~nisters für Lnneres 
vom 31. Okodber 1974 über Form, Ausstat­
t'Ulnjg wrud Tra.geweise ,des Dien'stahzeichens 
für Zivi!.dienstleistende, BGBI. Nr. 660/1974 

4. Verordnun'g des HUIlldesministers f'Ür Inneres 

8. Verzeichnis über anerkatnlnte EinridJ tungen 
",on Rechtsträgern a!ls gee~gnete Träger des 
Zivilki1ienstes 

9. Statistik 

a) über Amräge .auf Anerkennung als Ein­
richtung .gemäß § 4 Zivilldien~tgesetz, 
ZiviLdienlStplätze 'und: Verträig,e mit Stand 
31. Dezember 1975 

b) über den Einsatz v'on Zivildienstpfli.chtigen 
/bei gemäß § 4 Zi,vildien'StJgesetz a:nerkann­
ten Einrichtungen 

10. Aufs.tellung iilber Idie A'Ufwendungen, (gesetzJi­
chen Verpflichtungen) beim FinaIltZ'g'esetzlichen 
Alnsatz 1/11177, IgetreJ1!nt nach VerrechnlUJlgs-
posoen 

vom 28. März 1975 über .das Kleiderget.d der 11. Aufstdlung über A1ufwendungen beim Finanz­
ZiviILdieIllSolei'stenden, BGBl. Nr. 1975/203 Igesetzlichen Ansatz 1/11178, getrennt nach 

Verrechnnmgsposten 

12. AlUfstellung über zweckgebundene Eirun:l!hmen 
Ibeim Finanzgesetzlichen Ansatz 2/11170, ge­
trerunt nach VerrechnUingsposten 

5. Vel'ordnurug des Hundesministers tfiür Inneres 
vom 5. Feber 19'75 über .das Wa'sch- und Putz­
zeUlglgc\ld der Zivildienstleistenden für d~e 
Pflege ihrer KJei,diung und für den son5tißen 
persönlichen Bedanf, BGBL Nr. 104/1975 

, 13. Aufstd:llUng über Bezüge für Ztvildienstlei-
6. DurdJfÜlhrungSbestimmuntgen zum Zi'Vil- stende im Jahre 1975 gemäß § 26 Zivil-

.di,enstJgesetz hinsicholich der Alnerkennung diensog,esetz 
einer Einnichtung eines Rechtsträgers als ge-
eigneter Träg.er des Zivildienstes, Widerruf 14. AuSbiILdungspragramm ,für ZiviLdienscleistende 
einer solchen AnerkennlUng urud behördliche des Rechtsträgers Land Steiermark 
überwadJuilig 

7. DurchiführurugSbestimmungen zum Zivm-
dienstgesetz hinsimo1ich Fa'IIlillienunterhah, 
Mietzinsheihitfe, FamiJ1ien~eihj,lfe und' der da­
mit zusammenhängenden Gebarung 

15. AusbiJJdungspmgra.mm f.ür Ziv.idtdie.nstleistenld'e 
,der Rechtsträger LaJ1!desvel'bände des Roten 
Kreuzes 

16. Bes,che~dmuster nach § 32 A'bs. 1 Zi'Vildienst­
gesetz 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Z ivildienstkommission 

beim Bundesministerium für Inneres 
1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 94.031/8-ZDK/1I76 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Jahresbericht 1975 

Herr.Il! 

Beilage 1 

Buntdesmioi:s~er für Inneres 

Herrengasse 7 

1014 Wien 

Am 19. Feber 1976 hat der Senat 1 der Zivil­
dienstkommission rbeschilossen, gemäß § 54 A'bs. 2 
'ZiviLdienstJgesetz über die Tätigkeit der Zivil­
dienstkrommi:Slsion für das abgelaufene KaJender­
jahr 1975 folgenden Bericht zu erstatten: 

1. Im Jahre 1975 wurden insgesamt 2481 Be­
freiun'g'Santräge ~m Sinne des § 5 Abs. 1 Zivil­
dien:stgesetz gesteLlt. In dieser Zahl sm a.Ller­
.dings ruch jene Anträge enth<lJlten (386), welche 
von den AntragsteUern gestellt wurden, deren 
im Jahre 1974 .gemäß § 25 ff. Wehr.gesetz gestellte 
Anträge llIicht erledigt und ,die an die Zi!Yildien~t­
k·ommission verwiesen wur,den. 

Die Aalträge verteiJen sich auf die eioZielnen 
J3u.ndeslänider wie foLgt: 

BUrigendallld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
Kännten ... . . ... .. ... . . . . ..... . . . . ' 120 
Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Oberösterreich . . . . ............ . .... 515 
Sal21bung .. .......... .......... .. .. 118 
Steiermark . ..... ... ... . . .. . . ...... 3'62 
Til101 ........................ ... .. 206 
Voradber,g ...... .. .. . ... .......... 161 
Wien . .. ... .. ... .. . . .... .......... 667 

Von dIesen Anträgen wurden bis zum 3>1. De­
zember 1975 insges<lJmt 1787 erledigt. Hievon 
wurden in 1257 Fallen Anerkennungen ausge­
sprochen, 405 A1Ilträge wul1den abgewiesen, 104 
zurückgewiesen ,und 21 zurückgezogen. In der 
Zahl der AJbweis'UIligen sind auch, soweit es sidl 

u.m Bescheide oder Senate 1, 3 und 4 hallldidt, die 
der AnträJge der Zeugen Jehovas enthalten, die 
sich weigerten, die EI1k.llärung <lJbzugeben, im FaJJ.e 
ihr.er Befreiulllg von: Ider Wehrpflicht Zivildienst 
leisten zu wollen. 

Der Senat 2 hat ~olche Anträge zurückgewiesen. 
Darüber hinaus wur,den in 331 Fällen, in denen 
Vertharudlu:ngerr anibera'll'IIlt worden w.aren, diese 
(z. B. wegen UnzusteUbarkeit der LaJdunrg rdes 
Antra.gsteHers, Notwendigkeit der Durchführunig 
weiterer Erthebulllgen usw.) vert<llgt. 

Die Mehrheit der Antra.gste1ler berief sich auf 
ethisch~humanitäre Gründe, eine geringere Anr 
zahl a.w reliJgiöse, zum Teil wuI'lden sowohl 'reLi­
giöse als auch humanitäre Gründe vor.gebramt. 
In wenigen Fällen lagen den A1Ilträgen rein poI1i­
tische Mot-iIve zugrunde, in einigen weiteren Fäl­
len WU;I'den sowohl humanitäre alls a.uch poEti­
sche, ID<lJD<chmaU polioische, humanitäre und! reli­
giöse in eil1iem Arntralg gehend gemacht. 

Die ZurückwetsUlng von Anträgen (aus formel­
I·en Gründen) unJd die AJbweisung Vlon An~rägen 
der Zeugen Jehovas, weldte die geforderte, dben 
genannte Erklärung nicht ahg<lJben, erfoLgte vor­
wiegend ~n nichtöffentlichen Sitzungen. 

Ansonsten wurd1en fast drurchwegs VerhandJlun­
gen anber aJ\JIffit, zu denen der Antragsteller ullld 
seine aHenfaLls JlIa.mhalt gemachte Vertrauens­
person geIatden wUI'lden. Ln den meisten Akten 
wurden. vor der Durdlfü·hrung ei·ner Verhand-
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lung Erhebungen ,gepflogen (vorWliegend : Bei­
sch<lffung einer Strafregis terauskunft, A'Us­
künfte aus der Suchr,giftkartei, Erhebungen durch 
die Bezirksverwatltungsbehörde) . 

Die dreimonatige ErledigunJgsir.ist .des § 6 
Abs. 4 Zivildiensttgesetz konnte aus ftolgenden 
GrünJden nicht immer eingehalten wenden : 

a) D ie Zahl der Antragsteller war höher als er­
wartet, weshalb auch die Zahl der Senate 
ab 1. ]ä1l!Ile r 1976 v,on 4 auf 5 erhöht 
wurtde. 

rb) D ie AntragsteHungen enfdgten zum Tdl 
stoßweise, d . .11. insbesondere anläßlich der 
Musterungs- und der mili tärischen Stel­
uungstermine, sodaß es vorkam, daß in 
kurzer Zeit ein relativ hoher Prozentsatz 
,des GeSiamtjahresanfalles eingebracht 
wurde. 

c) Die Erhebungen durch die Bezirksverwal­
tungSlbehörden wurden oft nicht in &r 
wünschenswerten SchneHigkeit durchge­
führt, und m anchmal sind auch Betrelbun­
gen ohne entsprechenden Erfo~g geblieben. 

d) D ie Dur.chführung von Verhandlun'gen 
stößt auf Schwierigkeiten, weil d ie nach 
§ 47 Albs. 1 Z. 3 und 4 Zivildienstgesetz 
lbestellten Beisitzer und d!eren Vertreter 
oft nicht ~enügend Zeit hatten, um a,n den 
VerhandJun,gen tei'lzunehmen, sodaß es 
·schwerfiel einen allen Senatsmitgliedern 
passenden Venhanldtlungs'termi'n z,u finden . 
In jenen Fälilen alb er, in denen dieser Ter­
mill durch den Vorsitzenden ohne vorhe­
rige Absprache mit ,den Beisitzern festge­
legt wurde, wurde dieser von den Beisi tzern 
teilweise nicht hesucht , sodaß der Senat 
nicht v,erhandlun'gsfähig war. Diese Unzu­
kÖInmlidlkeiten wer,den in diesem Jahr 
eher, wenn a.uch wahrs'cheinlich nicht zur 
Gä.nJze, vermieden werdelll können, wei>l 
die Zahl :der Ersatzmittglieder der einz&en 
Senate erhöht wurde. 

e) Wiederholt kam es vor, daß die ZusteHu'llg 
einer L1idUl1!g an den Antragsteller nicht 
möglich war, weil er verreist oder ver­
zogen war, ,ohne seine neue Anschrif"!: der 
BehördIe m i.tgeteilt zu halben. 

2. Die Zahl der Antrii,ge nach dem § 4 Z irvil­
dienstgesetz betrug 86. In a1l1en ,diesen FäLlen 
wurden bis zum 31. Dezember 1975 Guta,chten 
an die Landeshauptmänner ersoattet. 

3. Bis 31. Dezember 1975 W1Urden hinsichtlich 
von sieben der insgesamt acht erhobenen Verfas­
sungsgerichtshofibeschwer,den GegenäußerunJgen 
erstattet. 

4. Vo r dem 3,1. Dezember 1,975 wurde keine 
Beschwende nach § 37 ZiviJdiemttgesetz erhoben. 

5. Immer wieder wir,d ",on Beisitzenn geLtend 
gemacht, daß auch ihnen SitZUJI1ßSigebühren zuer­
kaJllIlt werden soHten. Eine solche Gebührenzuer­
kennun,g erschiene gerechtfertigt. Zweckmäßi,g 
wäre hier eltie Zuenkenn'UlIlg von SitzunJgSlgebühren 
für die Teilnahme an einem Verh3JIlJdlungs- bzw. 
Sitzungstag (nach Halbtagen und Ganzta'gen). Im 
übri~n wäre die GUeichstellung ,der genaIl!Il ten 
Beisi tzer mit den VorsitzenJden 'll!llId Bericht­
erstattern hinsich,d:ich der Reisegebühren zu emp­
fehlen. 

6. Zu empf.ehlen wäre ferner die Einführung 
einer gesetzlichen Bestimmung, wona.ch Personen, 
die Mittglied der Kommission sind, nicht aLs Ver­
trauensperson eines A'ntragstelilers tätig sein 
dürfen. 

7. Im Ülbrigen wird auf die im vorjährigen Be­
rich taufgezeigten Gesetzesänderungs>vorschläge 
hin~wiesen. 

19. Feber 1976 

Der V'orsitzenae: 

Dr. Dienst 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

Ziv i Id ienstkom miss ion 

bei m Bun desminist eri um für Inneres 

Betr.: Bericht gemäß § 54 Abs. 2 Zivildienstgesetz 

An den 

Beilage 1 a 

Herrn Bundesmilnister für Inneres 

Die Zivildienstkommission hat ihre Tätigkeit 
nach dem 1. Oktober 1974 auf,genommen .. In den 
letzten drei Monaten des Jahres 1974 wur.d:en 
61 Anträge auf Anerkennung von Insui tutionen 
nach § 4 ZiviJdiens tgesetz gestehlt, von den,en 
bis 31. Dezember 1974 50 gemäß § 4 Abs . 5 
Zivi,ldiensügesetz begutachtet wurden. Die Zahl 
der Anträge innerhalb kurzer Zeit zebgt, daß von 
der Möglichkeit, Eillrichtungen nach § 4 Zivil­
d ienstgesetz anerkennen zu lassen, in ,einem sehr 
weiten Umtfan,g Gebrauch gemacht werden dürfte. 
Allerdings wird di·e Forderung des § 3 Abs. 1 
Ziv ildienstgesetz, wonach ,die Ziv i,J'dien:stpflichti­
gen zu Dienstleistungen herangezogen werden 
sollen, die sie (unter anderem) ähnlich belasten wie 
der Wehl'dienst die Wehrpfl ichtigen, nur in unzu­
reichendem Maße erfüllt wenden können, weil 
ein großer Teil der - von den nach § 4 Zivil­
dienstgesetz anzuerkennenden Institutio nen -
gef.o rderten Dienstleis tungen, die dur.chaus dem 
Rahmen des § 3 Abs. 2 Zivtl'dienstgesetz ent­
s'prechen, einen in ähnlicher Weise wie der Wehr­
dienst die Wehrpflichtigen belastenden Eimatz 
der Zivi ldienstpflichtigen nicht ermöglichen wird. 

Während für den Rest des Jahres 1974 nur ein 
Senat gebildet wurde, wurden die Geschäfte der 
Zivil·dienstkommission für das Kalenderjahr 1975 
vor Jahresabschluß 1974 auf insgesamt vier Se­
nate verteilt. Ob damit das Auslangen gefunden 
werden kann, ist derzeit noch ni,cht abzusehen. 

Bemerkt wird, daß es nicht möglich sein wil"d, 
in aHen Fällen die Frist des § 6 hbs . 4 Z ivi.l­
dienst'gesetz einzuhalten. Verhandlungen in den 

W i e n 

Bundesländem können aU!S Kosten- und Zeit­
ersparnisg ründen immer nur dann durchigefüh rt 
werden, wenn ·ein Verhan1dlhmgstag entsprechend 
ausgenutzt werden kann. übel"dies können Sit­
zun/gen oder Verhandhlllgen in der Regel erst 
nach Durchführung von Erhebungen erfolgen, 
auf ,deren uschen Absch·luß die Zivildiensrkom­
mission keinen Ei·nfluß hat. Unmöglich einzuhal­
ten ist ,die 14tägige Entscheidungsfrist des § 6 
Abs. 5 Zivi.J.di·enstgesetz. Einerseits wird schon 
die V,o rl age des Antrages und der nötigen Unter­
lagen durch die zustäIlldi.gen Mi,litärkommanden 
einige Tage .in Anspruch nehmen, sodaß bereits 
bei Einlangen ,des Antrages :bei Ider Zivil!dienst­
kommission ein Teil der Frist verstrichen sein 
wird, anderefS'eits aber kann die Sitzung oder 
Verhandlung nicht innerhallb weniger T age anbe­
raumt werden, weil den Beisitzern die Mög­
lichkeit einer entsprechenden Vorbereit'l1 ng ge­
boten wer·den und auch d ie ZusteJ.lung an den 
Antragsteller und aLlenrf.a'Hs an dessen Vertrauens­
person sowie an allfälli,ge Z r.ugen nachweis.Jich 
rechtzeitig erfOlLgt sein muß. überdies gilt auch 
hier das zu der Durchfüh rung v·on Erhebungen 
bereits Ausgeführte. 

Es e rscheint jedoch nicht angebracht, schon 
jetzt eine NoveHierun.g des Gesetz.es .jns Auge 
zu .fassen, weil die Praxis unter Umständen auch 
noch andere Mängel .des Gesetzes erweisen 
könnte (siehe auch § 76 Zivildienstgesetz) . 

Wien, am 20. Feber 1975 

Der Vorsitzende: 

Dr. H eriber t Dienst 

3 
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705. Verordnung der Bundesregierung vom 
8. Oktober 1974 über die Geschäftsordnung 
der Zivildienstkommission beim Bundes-

ministerium für Inneres 

A'Uf Grund ,des § 54 Abs. 1 des Zivildienst­
gesetzes, BGBI. Nr. 187/ 1974, wird verordnet: 

Vor itzender der Zivildienstkommission 

§ 1. (1) Der Vorsitzende ist berechtigt, die 
Zivildienstkommission (Vollversammlung) einzu­
berurfen, wenn dies 

a) zur Koordinierung ,der Tätigkeit der Senate 
,der ZiviMienstkom mission zur Erreid1Ung 
einer einJheitlichen Vorgangsweise bei VolJ­
ziehung des Zivildienstgesetzes oder 

b) zur AbfasS'ung der Tätigkeitsberichte und 
der Empfehlung gemäß § 54 Abs. 2 Zivil­
dienstgesetz oder 

c) aus einem sonstigen wichtigen Gru!lJd unbe­
dingt erforderlich ist, z. B. um den Mit­
gliedern der Zivildienstkommission Gele­
genheit zu geben, sich zur beab ichtigten 
Geschäftsverteihmg zu äußern . 

(2) D er VohlversOlimmlung kommt nur bera­
tende Funktion zu. 

(3) Der Vorsitzende hat bei der Zusammenset­
ZUI1!g der Senate und bei der Erstelhmg der 
Gesdläftsvertei!.ung darauf zu achten , daß die 
Mitglieder der Zivild ienstkommission möglichst 
gleich belastet wer,den. 

(4) D ie Mitglieder der Zivildiens tkommission 
haben voraussichnliche Verhinderungen in der 
Ausübung ihrer Funktion so rechtzeitig dem 
Vorsitzenden der Zivildienstkommission bekan<flt­
zugeben, daß ihre Tätigkeit durch ein anderes 
Mitglied ausgeübt werden kann. 

(5) Der Vorsitzende hat, um zu gewährleisten, 
daß jeder Senat im Bedal'fsJ\all über einen geeig­
neten Si tzungs- und Verhandllungssaal verfügt 
und daß ein mehreren Senaten angehörendes 
Kommissionsmitglied nicht an ein und demselben 
Tag in mehr als einem Senat tät ig werden muß, 
für jeden Senat best immte Wochentarg,e festzu­
legen, an denen Sitzungen und Verha!lJeIlungen 
d ieses Senates -durchgeführt wer,den können. 

Senate der Zivildienstkommission 

§ 2. (1) Der Vorsitzende der Zi,villdienstkom­
mislSi on hat bei Bedarf in besondere folgende 
Senate zu biLden : 

1. mehrere Senate zur Entscheidung über die 
Befreiung von der Wehrpflicht nach Ab­
schnitt 11 des ZiviLdienstgesetzes; 

2. mehrere Sen ate zur Behandlung von Be­
sdlwerden nach § 37 Zivildienstgesetz ; 

Beilage 2 

3. einen Begutachtungssenat zur Beratung des 
Landeshauptmannes vor Erl assu n:g der Be­
sdleide nadl § 4 Albs. 1 und 4 Zivildien'St­
gesetz; 

4. einen Begutachtungssenat zur Beratung des 
Bun,desmin isters für Inneres vor Erlass'Ung 
-der Verordnu ngen nach § 29 Abs. 1 und § 30 
Abs . 1 Zi vildicnsngesetz. 

(2) Der V<Orsitzende der ZivLldienstkommission 
kann in den FäLlen des Abs. 1 Z . 1 un,d 2 nach 
Erfordernis Senate für bestimmte region1a1e Be­
reiche bilden. 

§ 3. Die nach § 2 Abs. 2 gebi1deten SenQ. t e 
in,d berechügt, Amtstage in einer der La!lJdes­

hauptstädte dieser regionalen Bereiche abzu­
halten. 

Senatsvorsitzender 

§ 4. (1) Der Senatsvorsitzende hat die anfallen­
den Akten dem Berichterstatter zwecks Vorbe­
reitung der Tät igkeit der Senate zuzuleiten. Er 
kann ihm notwendig erscheinende ergäI1Zlende 
Maßnahmen zu dem gena1nnten Zweck veran­
lassen. 

(2) Dem Senatsvorsitzenden obliegt im Sinne 
des § 7 der Geschäftsordnung die Einberufung 
des Senates. 

(3) Er Jeitet die Sitzu!lJgen bzw. d ie miin,d­
lichen Verhandlungen sowie ,die Beratungen und 
Abstimmungen. 

(4) Er hat für die vom Berichterstatter auszu­
arbeiten de Ausferügung der Erledigung Sorge 
zu tagen und inS'besondere die überei.nstimmung 
de rselben mi t den Ergebnissen der Beratung und 
A..b5'tlmmung zu überp rüfen . 

(5) Zur Vo rbereitung der BeschlJ.ußfassung 
über ,den Bericht -gemäß § 54 Abs. 2 Zivi,ldimst­
gesetz hat jeder Senatsvorsi tzen;de dem Vorsitzen­
den der Zivildienstkommission bis 31. Jänner 
jeden Jahres sch riftlich die hiefür erforderl ichen 
Mitteilungen zu machen. 

(6) Dem Vorsitzenden der Zivildienstkom­
mission oder dessen Vertreter obliegt im Falle 
der Erhebung einer Besmwer,de nach Art. 144 
B-VG die Verfassull!g der Gegenschrift und die 
Vertretung der belangten Behö!1de vor dem Ver­
fass ungsgerichtshof. Der Vorsitzende kanon m it 
der Vertretung der belangten Behörde ,auch einen 
Beridlterstatter betrauen. D a-durch werden die 
Bestimmungen des § 24 Abs . 1 und 3 VerfGG 
1953 nidlt berührt. 

Berimterstatter 

§ 5. (1) Ihm obliegt die Vorbereitung der 
Tätigkeit de r Senate. 
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(2) Den Ladungen der SenatsmitJg'lleder zu 
einer Sitzung oder Verhanldlung ist eine vom 
Beri·chterstatter verfaßte und dem Vorsitzenden 
üherprüfte kurze Zusammenf.assung der Gewis­
sensgründe, aus denen ,der Antra.gsteller die Be­
freiung von der Wehrpflidlt beamugt, und der 
Ergebnisse der gepf1.ogenen Erhebungen anzu­
schließen. 

(3) Dem Beridlterstatter obliegt d ie Ausartbei­
tung des Erledigungsentwurfes im Eirwemehmen 
mit dem Vors-ttzen:den. 

Sch1'iftführer 

§ 6. D as Bundesministerium für Inneres hat, 
insbesondere zur Führung der Verhandlungs­
niederschriften und der Niedersduiften über das 
Ergebnis der Abstimmungen des Senates, ein,en 
hiezu beson,ders geei,gneten Sdui ftfü hrer zu he­
stellen. Es kann h iefür auch Beamte der ihm 
na·chgeorodneten Dienstste!Jl.en heranziehen. 

Ladungen der Senatsmitglieder (Ersatzmitglieder) 

§ 7. (1) Die Senatsmitglieder sind vom Vor­
sitzenden des Senates zur Durch,führung von 
VeMandlurugen .bzw . .A<bhaltung von Sitzungen 
so zu laden, daß ihnen womöglich eine 14tägige 
VOl'bereitungszeit zur Verfügung steht. 

(2) Mitglieder, die verhindert sind, an einer 
Sitzung teilzunehmen, haben d ies dem Vorsitzen­
den sofort bekanrrtzugeben. 

(3) Dem Geladenen sind g.leichzeiti-g mit der 
Ladung die im § 5 Abs. 2 arugeführten Unter­
lagen zuzusteHen. 

Beratung und Abstimmung 

§ 8. (1) Der Senat faßt seine B·eschlüs'5e nach 
vorausgegangener Beratung. D as nid1tständ~ge 
Mitglied nimmt an der Beratung, n icht ~ber an 
der Abstimmung des Senates teil. Es ist von der 
Einsicht in da,s Beratungsprotokoll ausgesch,l'ossen. 

(2) Die Stimmen sirud in nachstehender Reihen­
fol!ge a:bzug·eben: Der Berichterstatter stimmt 
zuerst. Danach stimmt das jeweils an Jahren 
älteste Mitiglied ,des Senates vor dem jewdl'S 
jünger.en. Der Vorsitzende gibt seine Stimme als 
letzter ~b. 

Verhandlungssduift und Niederschrift über das 
Ergebnis der Abstimmung 

§ 9. Ober jede mün,dliche Verhandhm'g ist 
eine Verhandlungssduift im Sinne der §§ 14, 15 
und 44 A VG 1950 aufzunehmen. Sie ist vom 
Vorsitzend'en des Senates und vom Schriftführer 
zu ferügen . 

§ 10. (1) Ober die Abstimmung im Senat ist 
eine ebenfaHs vom Vorsitzenden und vom 

Schriiftf.ührer zu ferügenlde Niederschrift aufzu­
nehlßien. 

(2) Aus ihr muß imi'besonder·e her'>"orgehen, 
in welchem Sinn die einZielnen MitJglieder ge­
stimmt hahen. 

Nichtäffentlichkeit der Sitzungen und Amtsver­
schwiegenheit der Mitglieder 

§ 11. (1) D ie SitZJungen der Senate d'er ZiviJ­
dienstk'ommission sinld nicht öffentlich. 

(2) Der Vorsitzenlde des Senat·es hat am Be­
ginn der Sitzung das nimt stim.mJberech,ügte 
Senatsmit.glied uber die diesem obliegende Ver­
schwiegenheitspflicht zu belehren und auf die 
FoLgen einer Verletzung d ieser Pflicht hinzu­
weisen. 

Geschäftsführung 

§ 12. (1) Die GeschMtsführung umfaßt in'5be­
sondere die kanzleimäßi,ge Behandlung der 
Geschäftss tücke,. die Besorgung der erforder'l~chen 
Sch,re1bal'bei ten, vor aLlem die Herstehlurug der 
erforder.limen Reinschfi.ften nebst ihrer BeghU!bi­
gUlrtg oder ,der Einholung der eigenhändigen Fer­
tigurug, die Abfertigurug v·on Erledigungen und 
die Verwahru:rug der Geschäftsstücke. 

(2) Die Urschrilftender ZiviIdienstkommission 
sind 

1. himid1tlich der der Zivildienstkommission 
schlechthin obliegenden Auf.ga'ben vom Vor­
~itzenden der Ziv~ldienstkommission oder 
bei dessen V,erhinderung von seinem Ver­
treter, 

2. hinsicholich der den Senaten obJiegenden 
Aufgaben vom Vorsitzenden des Senates 
und 

3. h ins-ichtlich der dem Berichterstatter im 
Sinne ,des § 5 Abs. 1 dieser Geschä.ftsordnung 
obliegeruden Aufgaben von dies·em 

eigenhändig zu fertigen. Die Ausfertitgungen sind 
entweder von den Vorgenannten zu unterferti­
gen oder durch die Geschäftsstelle im Sinne des 
§ 18 Abs. 4 A VG und der darauf 'beruhenden 
Beglau bigungsverordnung, BGBI. Nr. 445/ 1925, 
zu begla ubigen. 

(3) D ie Zi'>"iLdienstkommission hat Di·enstsiegel 
zuführen, die die Bezeimnurug "Zivildienstkom­
mission beim Burudesministerium für Inneres" 
und .das Staatswappen entihatlten. Die Siegel sind 
für die Ausfertigurug von EnledLgungen der 
Zivild'ienstkommission zu verwenden. 

Behandlung von Bescheiden und Beschwerden 

§ 13. Im Bescheid sirud die ständiJgen Mit­
glieder ,des eflkennenden Senates mit ihrem 
N~en urud ihrer E~genschaft (Vorsitzender, 
Beri'chterstatter, weitere Mitgli,eder) anzuführen. 
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§ 14. Bei Beschwerden ist der Beschwer,deführer 
vom zuständigen Senat tunhchst binn.en drei 
Monaten ab Ein langen der Beschwerde bei de r 
ZiviLdi nstkommission über das Ergebnis der 
Prüfung seiner Beschwerde und die an den Bun­
desmin is ter für Inneres gerichtete Empfehlung 
der Beschwer,deerledigung in Kenntnis zu setzen. 

Tätigkeitsbericht 

1. D ie bei der VoLlziehung des Zivildienst­
gesetzes gemach ten Erfahrul1gen; 

2. Anregungen für aBfälEge Anderungen des 
Zi viLdienstgesetzes oder d er gegens tändlichen 
Geschäftsordnung; 

3, Angaben über den Umfang und die Art 
der Handhabung der im § 43 Zivild ienst­
gesetz erwähnten Aufga ben. 

§ 15. Der nach § 54 Abs . 2 Zivildienst-gesetz Kreisky 
Androsch 

zu, er t eilende Tätigkeit sbericht hat vor allem zu Broda 

Häuser 
Leodolter 

Weihs 

Bielka 
Staribacher 

Moser 
Rösch 

Sinowatz 
Firnberg enthalten : Lanc 
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660. Verordnung des Bundesministers für 
Inneres vom 31. Oktober 1974 über Form, 
Ausstattung und Tragweise des Dienst-

abzeichens für Zivildienstleistende 

Auf Grun<d des § 23 Abs. 4 Zivi ld ienstgesetz, 
BGBI. N r. 187/1974, wird verordnet: 

Form und Ausstattung 

§ 1. Für .das Dienstabzeichen der Zivil'dienst­
leisteniden wir·d folgende Form und Ausstattung 
bestimmt: 

1. Das Dienstaibzeidlen hat die Form einer 
hochstehenden Ellipse, ist 15 mm stark, 
62 mm hodl, 42 mm breit und mit einem 
1 mm breiten Goldrand umgeben. In der 
o beren Hälfte des Abzeichens ist in smwar­
zen, 6 mm großen Großbuchstaben, der 
Form des Abzeichens folgend, die Aufsmrift 
"ZIVILDIENST" angebracht . D as Feld des 
Abzeichens ist zur Gänze von den senk-

Beilage 3 

redlt angeordneten Staatsfarben R ot-Weiß ­
Rot (je Streifen 14 mm) bedeckt. Darauf ist 
senkrecht das Staatswappen (40 mm hodl 
und 35 mm breit) ,abgebiLdet. 

2. Das unter 1. beschriebene und in der An- . / . 
Jage in Farbdruck abgebildete D iens't­
abzeidlen ist aus einer Kupferlegierung oder 
einem sonst igen dauerhaften Material her­
zustehlen und zu emaillieren. Auf der Rück­
sei te des hbzeidtens ist waagrecht eine 
zweckmäßige Befestigungsvorrichtung anzu­
bringen. 

Tragweise 

§ 2. Das Zivildienstabz·eichen ist von den 
Zivi ld ienstleistenden während ihrer Einsätze auf 
der linken Brustseite sidttbar zu tragen. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1975 
in Kraft. 

Rösm 
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Anlage 

zu BGBI. Nr. 660/1974 

Höhe 62 mm 
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Beilage 4 

203. Verordnung des Bundesministers für Inneres vom 28. März 1975 über das 
Kleidergeld der Zivildienstleistenden 

Auf Grund des § 29 Abs, 1 Zivildienstgesetz, BGBI. Nr. 187/1974, wird verordnet: 

§ 1. Diese Verordnung gilt für Personen, die den ordentlichen oder außerordentlichen Zivil­
dienst leisten, 

§ 2. Die Höhe des Kleidergeldes, die Art und die Tragdauer der Arbeitskleidung und der 
Leibwäsche werden nach der Art der vom Zivildienstleistenden zu erbringenden Dienstleistung 
wie folgt festgesetzt: 

1. Tätigkeiten, bei denen der Zivildienstleistende im allgemeinen der Witterung nicht ausgesetzt ist: 

Tätigkeiten 

a) Innendienst, Kanzleidienst, Telef'on.dienst 
usw, 

b) Köche, KüchengehiHen, Ausspeiser usw, 

Bekleidung Tragdauer 
(in Monaten) 

Al'beitsmantel 24 
Anz,ug 18 
Krawatte 12 
Paar hohe Schulte 24 

2 Arheitsanzü,ge 18 
3 Schürzen 18 
2 KochhaUlben 12 
1 Paar hohe Schuhe 24 

Höhe des dem 
Zi vildienstleistenden 

gebührenden 
Kleidergeldes 
(in Schilling) 

150'-
1300'-

60'-
444'-

1954'-

348'-
180'-
100'-
444'-

1072'-

2. Tätigkeiten, bei denen der Zivildienstleistende im allgemeinen der Witterung teilweise ausge­
setzt ist: 

Tätigkeiten Tragdauer 
Bekleidung (in Monaten) 

a) Facharboiter, Elektriker, Schloss,er, Haus- 2 Arbeitsanzüge 18 
persona,l, H ilfsdienste In Altersheimen, 1 Mantel 36 
Hilfsarbeitertätigkeit, Wagenreinigung, 1 Kappe 18 
Werkstättentäügkeit, Servicearbeiten, Sa'ni- 1 P,aar Handsch,u<he 12 
tätshi1fsdienste, Krankenträger, Stations- 1 Paar hohe Schuhe 24 
,gellio!ifel11, Essen aurf Rädern, Verkehrs-
kon trolle, KFZ-Beifah rer, Ladetä tigkei t, 
Sandführen sw, 

b) Jugendbetreuung usw, 1 Anzug 18 
1 Regenschutz 48 
1 Krawatte 12 
1 B3'dehose 24 
1 Mantel 36 
1 Pa.ar hohe Schuhe 24 

Höhe des dem 
Zivildienstleistenden 

gebührenden 
Kleidergeldes 
(in Schilling) 

348'-
720'-
144'-
174'-
444'-

1830'-

1300'-
612'-
60'-
60'-

720'-
444'-

3196'-
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3. Tätigkeiten, bei denen der Zivildienstleistende im allgemeinen der Witterung extrem ausge­
setzt ist: 

Tätigkeiten 
Tragdauer 

Bekleidung (in MOl :mn) 

a) Hilfsdienste, Gartenarbeit, Katastrophen- 2 
hilfe, Abfallbesei tigung, Vermarkun g der 1 
Bundesgrenze, Schneeräumung, Zivilschutz, 
Straßen räumung, Grabarbeiten, Sanitäts- 1 
einsätze bei Veranstailtungen, Sani tätsgehil- 1 
fen, Hilfsdienste bei FeuerwehreinS'ätzen 2 
usw, 1 

Arbeitsanzüge 18 
Pullover 36 
Mantel 36 
Regenschutz 48 
Kappe 18 
Paar Handschuhe 12 
Paar Gummistiefel 36 
Paar hohe Schuhe 24 

b) LandaiUJfenth alt usw, 

1 

1 Schihose 
1 PuJlover 

Anorak 
Paar H and chuJle 

24 
36 
48 
12 

1 
2 
1 Schimütze 48 
1 Paar Hüt tenschuhe 36 
1 Paar Schischuhe 30 
1 Schneebrille 36 
1 Paar hohe Schuhe 24 

c) Wildbachverbauung, Lawinen verbauung, 2 Arbeitsanzüge 18 
Auf- und Durchforstungsa rbeiten, Pflege 1 Pul:lover 36 
von Jungpflanz.en usw, 1 Anorak 48 

Leibwäsche generell für 1, 2 und 3 

1 Regenschutz 48 
2 Paar Handschuhe 12 
1 warme Kappe 18 
1 Paar hohe Gummi-

stiefel 36 
1 Sonnen brille 60 
1 Paar hohe Schuhe 24 

2 Leibchen 
3 Unterhosen 
4 Paar Stu tzen 
2 Hemden 

24 
24 

8 
12 

§ 3. D iese Verordnung tritt am 1. April 1975 in Kraft, 

Höhe des dem 
Zi vild iensrleistenden 

gebührenden 
Kleidergeldes 
(in Schilling) 

348'-
300'-
720'-
612' -
144'-
348'-
144'-
444'-

3060'-

720'-
300'-
840'-
348'-
210'-
156'-
840'-

90'-
444'-

3948'-

348'-
300'-
840'-
612'-
348'-
210'-

288'-
270'-
444'-

3660'-

48'-
90'-
96' -

200'-

434' -

Rösch 

III-18 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)24 von 80

www.parlament.gv.at



III -18 der Beilagen 25 

Beilage 5 

104. Verordnung des Bundesministers für Inneres vom 5. Feber 1975 über das Wasch- und 
Putzzeuggeld der Zivildienstleistenden für die Pflege ihrer Kleidung und für den sonstigen 

persönlichen Bedarf 

Auf Grund ,des § 30 Abs. 1 des Zi""iibdienstge­
setzes, BGBl. Nr. 187/1974, wird verorldnet: 

§ 1. (1) Der Zivildienstileiste11lde er­
hält beim erstmaligen Antritt des Zi'vil­
dienstes für die Pflege seiner Kleudung 
und für den sonstugen persönilichen Be-
darf ein Wasch- u11ld PutzzellJ~geld von: S 78 '- . 

(2) Der in Albs. 1 angeführte Pa'llsm<lil-
betrag dient der Anschaffu11lg 

einer KJeidel"bürste, 
einer Schuh~lan,zbü1'Ste, 
einer Schuh kotJbii rste, 
einer Sch·uhcremeibürste, 
einer Seifendose, 
eines Zahnputz!bechers und 
je eines Sternmenzwirnes weiß, 
schwarz UIlid gr.au. 

§ 2. Zur J'aufende11l Ergänzung Ider in 
§ 1 Abs. 2 genannten Gegenstä.nde er­
hält der ZivüiJcliensdeistende von dem 
auf den Tag des Dienstantrittes folgen­
den Monatsersten an his zur Beendi­
gung des ZiviJ,drienstes rn:onatlim eine11l 
Betra1g Vion ..... . ............... . . . S 20'-. 

§ 3. Der Zivildienstleistende erhält 
monaulich für die ReinigUllig 

1. seiner Leibwäsme ...... . .... .. . S 250'-, 

2. seiner Arheit:skileidung 

<3.) wenn ,die Dien~t,leistung im all­
gemeinen in StraßenkleiJdlung 
verrimtet werden kann .... .. S 50'-, 

ob} wenn die Dienstlleistllng im all­
gemeinen nicht in Straßen­
klei.dU!Il!g verrimtet werden 
kann .... .... . . . . .. . . . ... .. S 110'-. 

§ 4. Für Zeiten, die gemäß § 15 Ahs. 2 Zivil­
dienstgesetz in den Zivildierwt nicht eingerechnet 
wel'den, sowie dann, wenn der ZiviJd'ienst wäh­
re11ld eines Monats begonnen oder heendet wird, 
gebührt dem ZiviJ1diensoleistenden nur der ver­
hältnismäßige TeiJ der in den §§ 2 'lmd 3 fest­
gesetzten Vergütungen. In diesem FaUe wird d'er 
KaJ:endermonat mit 30 Kale11ldertagen gerechnet. 

§ 5. (1) Die einmalige Vergütung nam § 1 
Abs. 1 ist dem Zivildiensdeistenden -am Ta~e 
seines Dienstantrittes im vorhinein. auszuzahlen. 

(2) Die Vel1gütuTIig nach § 2 ist dem Zivildienst­
leistenden .a,m 1. jeden Monates oder, wenn dieser 
Tag auf einen Samst<llg, Sonn- oder Feiertag fä,j,l't, 
am vorhel1gehenden Werktag im v·ol"hinein aus­
zu Ziml en. 

(3) Die V,eI1güt'llngen nach § 3 sind dem Z ivil­
di,enstleisten,den erstmalig am Tage dies Dienst­
antrittes 'Wld i'n der Folge am 1. jeden Monates 
oder, wenn dieser Tag auf einen Sa,mstag, Sonn­
oder Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag 
im vorhinein auszuzahlen. 

§ 6. Diese Ver,ol"dnun'g tritt am 1. März 1975 
in Kraft. 

Röscb 

III-18 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 80

www.parlament.gv.at



26 III-18 der Beilagen 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

Zahl: 89.200/7-III/5/75 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Betr.: Zivildienstgesetz - Vollziehung; 

Beilage 6 

Erlassung von Durchführungsbestimmungen hinsichtlich der Anerkennung einer Einrichtung 
eines Rechtsträgers als geeigneter Träger des Zivildienstes, Widerruf einer solchen An­
erkennung und behördliche überwachung. 

An 

alle Kmter der Landesregierungen, 

den 
Magistrat der Stadt Wien und 

die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung 

Mit Bundesgesetz vom 6. März 1974, BGBI. 
Nr. 187/1974, wurden Bestimmungen über den 
Zivildienst erlassen (Zivildienstgesetz). Dieses 
Bundesgesetz ist teils in unmittelbarer Bundesver­
waltung, teils in mittelbarer Bundesverwaltung 
zu vollziehen. Diesbezüglich wird auf Ab­
schnitt lIdes ho. Rundschreibens Zl. 89.200/ 
1-28/74 vom 6. Juni 1974 verwiesen. Hinsichtlich 
der Vollziehung des Zivildienstgesetzes wurden 
am 20. Juni und 10. Oktober 1974 mit Vertre­
tern der Kmter der Landesregierungen und der 
Verhindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung Bespre­
chungen abgehalten. Dabei ist wiederholt der 
Wunsch geäußert worden, das Bundesministerium 
für Inneres möge entsprechende Durchführungs­
bestimmungen zum Zivildienstgesetz erlassen 
und diesen ein Muster eines Anerkennungsan­
trages sowie Bescheidmuster über die Anerken­
nung der Einrichtung eines Rechtsträgers als ge­
eigneter Träger des Zivildienstes sowie über den 
Widerruf einer solchen Anerkennung anschließen. 
In Entsprechung dieser Ersuchen wurde unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der beiden oben 
angeführten Besprechungen und der bisherigen 
Erfahrungen der Zivildienstkommission in Zu­
sammenhang mit der Abgabe von Gutachten 
nach § 4 Abs. 5 Zivildienstgesetz vom Bundes­
ministerium für Inneres der Entwurf von 
Durchführungsbestimmungen zum Zivildienst­
gesetz erstellt und mit Note Zl. 89.200/6-28/ 

74 vom 7. Jänner 1975 an alle Amter der 
Landesregierung und an die Verbindungsstelle 
der Bundesländer beim Amt der Niederöster­
reichischen Landesregierung mit dem Ersuchen 
um Kenntnisnahme und allfällige Stellung­
nahme versendet. Da bis zum Stichtag 16. Jänner 
1975 keine Einwendungen seitens der oben ange­
führten Stellen erhoben wurden und auch bei der 
am 21. Jänner 1975 beim Bundesministerium 
für Inneres mit Vertretern der oben angeführten 
Stellen stattgefundenen Besprechung keine Be­
denken geäußert wurden, werden mit Bezug auf 
die dem Bundesminister für Inneres gemäß 
§ 77 Abs. 1 Z. 9 Zivildienstgesetz obliegenden 
Agenden folgende Durchführungsbestimmungen 
zum Zivildienstgesetz erlassen: 

I. Anerkennung einer Einrichtung eines 
Rechtsträgers als geeigneter Träger des 
Zivildienstes und Widerruf einer solchen Ein­
richtung sowie Vorlage von Bescheiddurch­
schriften der nach § 4 Abs. 1 und 4 Zivil-

dienstgesetz erlassenen Bescheide 

A. Anerkennung 

Gemäß § 4 Abs. 1 Zivildienstgesetz ist der 
Zivildienst in Einrichtungen zu leisten, die auf 
Antrag eines Rechtsträgers vom Landeshaupt­
mann durch Bescheid als geeignete Träger des 
Zivildienstes anerkannt sind. Die Anerkennung 
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nach Abs. 1 ist gemäß § 4 Abs. 1 leg. cit. vom 
Landeshauptmann zu widerrufen, wenn 

a) dies der Rechtsträger der Einrichtung be­
antragt, 

b) die Einrichtung den in ,den Abs. 2 und 3 des 
§ 4 Zivildienstgesetz festgelegten Voraus­
setzungen nicht mehr entspricht oder 

c) der Rechtsträger der Einrichtung die ihm 
nach Abschnitt VI Zivildienstgesetz ob­
liegenden Pflichten nicht erfüllt. 

Das Zivildienstgesetz stellt keine Legal­
definition über die Einrichtung auf. Auf Grund 
der Bestimmungen des § 4 in Verbindung mit 
den Abschnitten V (Pflichten und Rechte des 
Zivildienstpflichtigen) und VI (Pflichten des 
Rechtsträgers der Einrichtung sowie Pflichten 
des Vorgesetzten) des Zivildienstgesetzes kann 
man sagen, Einrichtung ist jede ihrem organisa­
torischen Aufbau nach verwaltungs- oder be­
triebstechnische Einheit eines im § 4 Abs. 2 
Z. 1 bis 3 Zivildienstgesetz angeführten Rechts­
trägers, die überwiegend einer Tätigkeit im Sinne 
des § 3 Zivildienstgesetz dient und die eine dem 
Wesen des Zivildienstes entsprechende Ein­
schulung, Beschäftigung, Leitung und Betreuung 
der Zivildienstpflichtigen gewährleistet (§ 4 
Abs. 3 Z. 1 und 2 Zivtitdienstgesetz). 

1. Einbringung des Antrages auf Anerkennung 
und des Widerrufes einer Einrichtung 

Der Antrag gemäß § 4 Zivildienstgesetz auf 
Anerkennung einer Einrichtung sollte die in der 
Anlage - Formular A (Muster) - angeführten 
Angaben enthalten. Der Antrag auf Anerkennung 
und auf Widerruf einer Anerkennung ist gemäß 
§ 4 Abs. 5 Zivildienstgesetz bei jenem Landes­
hauptmann einzubringen, in dessen Amtsbereich 
die Einrichtung ihren Sitz hat. Antragsberechtigt 
ist nur der Rechtsträger der betreffenden Ein­
richtung oder ein von diesem ermächtigter Ver­
treter. Langen bei einem Landeshauptmann 
Anträge ein, zu deren Behandlung er auf Grund 
der vorerwähnten Bestimmung nicht zuständig 
ist, so is t ein Gutachten im Sinne des § 4 
Abs. 5 Zivildienstgesetz bei der Zivildienst­
kommission nicht anzufordern, sondern nach § 6 
A VG vorzugehen. Entscheidungen nach § 4 
Zivildienstgesetz, ausgenommen der amts weg i ge 
Widerruf einer Anerkennung (§ 4 Abs. 2 Z. 2 
und 3 Zivildienstgesetz), stellen einen antrags­
bedürftigen Verwaltungsakt dar und setzen daher 
einen Antrag eines nach § 4 Abs. 2 Z. 1 bis 3 
Zivildienstgesetz angeführten Rechtsträgers 
voraus. 

2. Anforderung des Gutachtens nach § 4 
Abs. 5 Zivildienstgesetz bei der Zivildienst­
kommission 

Die Anforderung (Anschreiben) solcher Gut­
achten sind an die Zivildienstkommission beim ' 

Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 
1014 Wien, zu richten, und zwar getrennt nach 
den einzelnen Einrichtungen, unabhängig davon, 
ob mehrere Einrichtungen eines Rechtsträgers 
zugleich anerkannt werden sollen. In diesen An­
forderungen an die Zivildienstkommission sind 
jedenfalls der Antrag des Rechtsträgers an den 
Landeshauptmann (Kopie) und allenfalls sonstige 
Unterlagen anzuschließen. Es ist auch anzuführen, 
auf welcher Rechtsgrundlage die Rechtspersön­
lichkeit des antragstellenden Rechtsträgers beruht 
(z. B. Bundesgesetz, Landesgesetz, Bescheide usw.). 
Ausgenommen sind die Rechtsträger gemäß § 4 
Abs. 2 Z. 1 Zivildienstgesetz, bei denen die 
Rechtspersönlichkeit als amtsbekannt voraus­
gesetzt werden kann. Soll eine bestimmte Ab­
teilung des Amtes einer Landesregierung oder 
einer Magistratsabteilung als Einrichtung aner­
kannt werden, so ist anzugeben, welche Agenden 
dieser Abteilung laut Geschäftsverteilung zu­
kommen, oder, falls die Agenden dieser Ab­
teilung allgemein publiziert worden sind, ist die 
FundsteIle anzuführen. Die Tätigkeiten, zu denen 
Zivildienstleistende bei der anzuerkennenden 
Einrichtung herangezogen werden sollen, sind 
treffend zu umschreiben. Die Bezeichnungen 
müssen eine Beurteilung zulassen, ob die Tätig­
keiten, zu denen die ZivildienstLeistenden in der 
betreffenden Einrichtung herangezogen werden 
sollen, überwiegend dem allgemeinen Besten die­
nen, den Zivildienstpflichtigen ähnlich wie der 
Wehrdienst den Wehrpflichtigen belasten und daß 
die Dienstleistungen den Gewissensgründen, die 
zur Befreiung von der Wehrpflicht geführt haben, 
nicht widersprechen. Ferner ist die genaue An­
schrift (der Sitz) sowohl des Rechtsträgers als 
auch der Einrichtung, ferner der Name, die 
Anschrift und die Telefonnummer von jenen 
Personen anzugeben, die bei allfälligen Rück­
fragen Auskunft über Belange der anzuerkennen­
den Einrichtung des betreffenden Rechtsträgers 
erteilen können. Sofern die oben angeführten 
Daten aus dem in Kopie vorgelegten Antrag des 
Rechtsträgers hervorgehen, genügt ein diesbezüg­
licher Hinweis in der Anforderung des Landes­
hauptmannes gemäß § 4 Abs. 5 Zivildienst­
gesetz. 

3. Prüfung des Antrages eines Rechtsträgers nach 
§ 4 Zivildienstgesetz 

Bei der Anerkennung ist auf Grund der Be­
stimmungen des § 4 in Verbindung mit den 
Abschnitten V und VI Zivildienstgesetz insbe­
sondere zu prüfen: 

a) Handelt es sich bei dem Rechtsträger, dessen 
Einrichtung anerkannt werden soll, um 
einen im § 4 Abs. 2 Z. 1 bis 3 Zivildienst­
gesetz angeführten Rechtsträger und 
kommt diesem Rechtspersönlichkeit zu? 
Aufschluß hierüber werden z. B. bezug-

III-18 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 27 von 80

www.parlament.gv.at



28 III-18 der Beilagen 

habende Rechtsvorschriften (Gesetz, Ver­
ordnung), Bescheide von Verwaltungsbe­
hörden (z. B. nach dem Vereinsgesetz) usw. 
geben. 

b) Handelt es sich bei der anzuerkennenden 
Einrichtung um eine solche des betreffen­
den Rechtsträgers? Die Beurteilung dieser 
Frage wird an Hand von Statuten, Vor­
schriften über die Geschäftsverteilung oder 
die Organisation erfolgen müssen. 

c) Die vom Zivildienstleistenden zu erbrin­
gende Tätigkeit muß den Bestimmungen 
des § 3 Zivildienstgesetz entsprechen. Es 
muß sich also um eine Tätigkeit handeln, 
,die ·dem allgemeinen Besten dient, ,d. h. 
sie muß für die Allgemeinheit wertvoll sein 
und den Zivildienstpflichtigen ähnlich wie 
der Wehrdienst den Wehrpflichtigen bela­
sten. Die Dienstleistungen dürfen nicht in 
der Anwendung von Gewalt gegen andere 
Menschen bestehen. Hier spricht sich der 
Gesetzgeber ausdrücklich gegen Tätigkeiten 
mit obrigkeitlichem Charakter aus. Tätig­
keiten im Bereich der Hoheitsverwaltung 
(z. B. Regelung des Straßenverkehrs oder 
Schulwegsicherung usw.) kommen daher 
als Gebiete, auf denen Zivildienst geleistet 
werden kann, grundsätzlich nicht in Be­
"tracht. Arbeitskräftemangel allein wird 
ebenfalls nicht ausreichen. Im wesentlichen 
wird es sich um einfache körperliche 
Dienste handeln, für die keine lange Ein­
schulung notwendig ist. Einrichtungen, die 
auf anderen als im Zivildienstgesetz ange­
führten Gebieten arbeiten und allenfalls 
sogar zum Zwecke eines kommerziellen 
Gewinnes gegründet wurden, deren Tätig­
keiten jedoch in der Folge überwiegend 
für die Allgemeinheit als wertvoll zu be­
zeichnen sind, können als geeignet aner­
kannt werden. 

d) Gemäß § 4 Abs. 3 Z. 2 Zivildienstgesetz 
muß die Einrichtung eine dem Wesen des 
Zivildienstes entsprechende Einschulung, 
Beschäftigung, Leitung und Betreuung des 
Zivildienstpflichtigen gewährleisten. Hiezu 
wird ausgeführt: 

.aa) Hinsichtlich der Schulun g: 

Der R,echtsträger kaIl!Il die Zivil­
dienscleist.enden selbst oder die den 
verschiedenen Einrichtungeßl zugewie­
senen Zivildien'SmeiSltendenl gemeinsam 
schulen. Er kann auch ,die Schulung 
gemeimsam mit anderen Rechtsträgern 
durchführen (siehe § 22 Albs. 3 ZiviJ­
dienstgesetz). Die Schulung hat sich 
auf fachliche Belange ZlU beziehen und 
muß in Relation zu den durchzufüh­
renden Tätigkeiten stehen. Die Art 

un,d .die Dauer der Schrulung wird sich 
nach individuellen Gesichtspunkten 
richten, n'ämlich nach der Art und der 
Bedeutung der betreffenden DienSlt­
ileistU'ng. Es wäre nicht im Sinne des 
Ziv.i,ldienstgesetzes, wenn <der Großtei'l 
der achtmonatigen Zivi,J.di·enstzeit in 
einer EinschuluDig bestüDlde. Bei he­
stimmten Einrichtungen wird die 
Schulung auch auf einen eventueH 
später,en Einsatz der Zivi'Ldienstpflich­
tigen Ibei einem außerordentlichen 
Zivildienst abzustimmen sein. In die­
sem Fall könnte sich die EiniSchulung 
von Zivil,dieniStpflichtigen auch aus­
nahmsw,eise auf einen längeren Zeit­
raum erstrecken. 

bb) Hin s ic h tl L c h der Be sc h ä f­
tigung: 

Der ZiviOCiienst soll den Zivildienst­
pflichtiog,en ähnlich belasten wie der 
Wehrdienst den Wehrmann. D ie 
D ienstleistungen sollen daher im 
wesendicheru i'n körperlicher Al'beit 
bestehen. Es ist jedoch n icht ausge­
schl'ossen, ,daß auch im Rahmen des 
Zivitldienstes eine geistige Arbeit er­
bracht wefldell kann, sofern sie den 
Grundsätzen des ZiviJdiensvgesetzes 
n icht widerspricht. Außerdem dürften 
die Täti.gkeiten nicht in der Anwen­
dung V'On Gewalt gegen andere Men>­
schen bestehen. Eine überlastun,g des 
Zi'ViLdienstleistenden ist hiebei ebenso 
zu vermeiden wie eine ubermäßige 
Schonung. Die tägliche und wöchent­
,liche Dienstzeit des Zivildienstleisten­
den wir,d sich nach den Erfordernissen 
seiner jeweiligen Vrerw<eoourug rich­
ten. Es wird jedoch darauf zu achten 
sein, ,daß sie jener Zeit entspricht, 
während der Personen, die bei der 
Ernrichtung mit im wesentlichen 
gleichartigen Dienstleistu~en be­
schäftigt sind, zu Arbeitsleistungen 
iher.angezogen wenden. Der Begriff 
"entsprechend'e Beschäftigwng" im 
Sinne des § 4 Albs. 3 Z. 2 ZivilLdienst­
gesetz 'setzt voraus, daß bei den in 
Betracht kommenden E'inri'chturugen 
die technischen Voraussetzungen für 
eine solche Beschäftigung hereits vor­
handen sind. Es genügt n~cht, daß 
diese technischen Mittel erst geschaffen 
wenden müss'en. Darüber hinaus muß 
auch tatsächlich die Möglichkeit be­
stehen, ZiviLdienstpflichti:ge entspre­
chend zu beschäftigen, ,d. h. daß 
d'ie Beschäftigung nicht von Zufällen 
aJbhän~n darf. 
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cc) Hinsichtlich der Le i tung: 
Unter entsprechender Lei,tung (Füh­

rung) im Sinne ,des § 4 Albs. 3 Z. 2 
Zivihdienstg,esetz wird man das Vor­
handensein einer planenden, koordi­
nierenden und kontrollierenden Tätig­
keit .in der betreffenden Einrichtung 
versrehen können. Gemäß § }8 Abs. 4 
und 5 Zivildienstgesetz hat der 
Rechtsträger der Einricht'UJrug dem 
Bundlesministerium für Inneres und 
dem Zi vhldiensoleistenden bekanllltzu­
,geben, wel'Che PerS'Onell' aLs Vorges'etzte 
des ZiviMienstQeistenden fungieren. 
Der Vorgesetzte ist vom Rechtsträger 
ausreichend über seine ~echte und 
Pfl ichten zu informieren. Der VOlige­
setzte hat innerhalb seines Wirkungs­
herei'che1> den Zivi,ldienst.leistenden :ru 
Ibeaufsichtigen un,d angemessen zu be­
schäftigen. 

Es muß aho einen Vera'ntwortlichen 
im 'ohen aJlI~eführten Simrne gebell', 
dem d iese Algenden obliegen. Es hätte 
:lJber keinen Sinn, einen Verantwort­
lichen zu bestellen, der viel!leicht in 
der Zentrale in Wien täüg ist, wäh­
rend die Einrichtung, in der der 
ZiiVilJdlienstn'eistende seinen Zivildienst 
vers,ieht, s'ich in Vorarlherg befände. 

Es w~rd. aus diesem Grund' erfor­
derlich sein, daß der Vorgesetzte an 
Ort 'Ulnd Stelle den Einsatz bzw. die 
Tätigkeit d'es ZiviMienstleistenden zu 
beeinflussen un'cf zu kontrOOlieren ver­
maJg. 

,dld) H in s j. c h tl ich der B e t r e u­
ung: 

Der Rechtsträger der Einrichtung 
hat g,emäß § 38 Albs. 3 Zivi1dienstge­
setz rur ,dien Schutz ,des Lebens, der 
Gesundheit und der Sittlichkeit der 
Zivi1ldienstleistenden bei Ausübung 
ihrer Dien,ste vorzusor,gen. DieSle Ver­
pf1.ichtung richtet sich nach d'en Rechts­
,"orsch'raten foli r diejenigen Personen, 
d i'e bei 'der Einrichtung mit im wesent­
lichen gl,eichartigen Dienstleistungen 
Ibeschä'ftigt si.nd. 1m Gesetz ist hier 
auscfriicldich die Fürsoligepflicht der 
Rechtstdj,ger der Einri,chtung festge­
legt. Im wesentilichen wird das AI'beit­
nehmerschutZigesetz, BGBl. Nr. 234/ 
1972, a!ls RechtSl1Jorm im Betracht 
kommen, die auch dem Schutz der 
Zivj1,dienstleiste!1Jdlen diem. 

ce) Bei Beurteilung der Voraussetzung für 
das Zutreffen der Bestimmungen des 
§ 4 Abs. 3 Z. 2 Ziv.adienst.gesetz wird, 

wie aus dem Vorarugeführten hervor­
geht, Idarauf zu achten sein, daß die 
anzuerkennenlde Einrichtung organisa­
torisch für den Einsatz der Ziviwdien~t­
pfl j.cht~gen entsprechend auf,gezogen is t 
und über die Persönllichkeit verHi:gt, 
d ie die Rechte und Pflichten dies 
Rechostriigers 1m Sinne de9 Ab­
schnitts VI des Zivilldienstgesetzes 
wahrzunehmen v,ermag. Die Beweis­
führung .im Sinne der §§ 45 ff. 
A VG wird sich, falls nicht ausd,rück­
lich Gründe dagegensprechen, er­
ubrigen, wenn die für die Anerken­
nung maßgeblichen Tatsachen offen­
kUnidig sind. Dies wir,cI: hei öffentlich­
rechtlichen Körperschaften und' bei 
amtsbekannten Vereinen hzw. Orga­
nisationen wi'e z. B. Feuerwehren, 
Rotes Kreuz usw. angenommen wer­
den können. Beia.1Len übrigen Rechts­
trä'gem wilid ein Beweisverfahren im 
Sinne der zitierten Bestimmungen 
durchzuführen sein. 

4. Erledigungen der Anträge auf Anerkennung 
einer Einrichtung gemäß § 4 Abs. 1 Zivil­
dienstgesetz 

In einem statogebenden Bescheid sind im 
Spruch jene Tätigkeiten anzugeben', zu denen 
Zivildienstpfl~chtige bei der betreffenden Ein'­
richtunlg herangezogen wer,den können. Die Be­
gründung eines solchen: Bescheides kann gemäß 
§ 58 Abs. 2 A VG entfa;Hen. Das Muster eines 
stattgebenden Bescheides 1st unter Anlage B der 
gegen'StänJdlichen Richtlinien <l!b~druckt. Außer­
dem scheint unter Anlage C das Muster eines 
abweisenden Bescheides auf. 

B. Widerruf der Anerkennung einer Einrichtung 

Der Widerrutf kann gemäß § 4 Albs. 4 Zivi,l­
.dienstgesetz auf Antra.g des Rechtsträgers der 
Einrichtung (Z. 1 leg. cit.) oder von Amts wegen 
(Z. 2 und 3 leg. cit.) erfolgen. Bei einem An­
trag des Rechtsträgers nach § 4 Ahs. 4 Z. 1 
Zivildienstgesetz hat der Landeshauptmann die 
ausgesprochene Anerkennung einer Einrichtung 
als Trä.ger des Zivildienstes auf Wunsch des je­
weiligen Rechtsträgers im Bescheidwege zurück­
zunehmen. Da'S diesbezügliche Gutachten der 
Zivilclienstkommission wird woM nm d'araulf ei,n­
,~ehen können, ob ein ordnu,rugsgemäß'er Wider­
ruf vorliegt. 

Das Zivildienstgesetz sieht im Albschnitt VIII 
eine Oberwa'chung des Rechtsträgers der Ein­
richrung heruglich Einhaltung der den Rechts­
trägern aulfeI'legten Pflichten vor. Es kann daher 
d,ie Mqg~ichkeit eintreten) daß im Zuge einer 
salch'en, überwachung die F.eststellung gemacht 
wird, daß eine Einrichtung nicht mehr -den fest­
gelegten Voraussetzungen entspricht oder der 
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Rechtsträg,er einer Einrichtung die ihm nach dem außerord'en:tlichen ZiviMienstes zu gewäh1"leisten. 
Z~vibctienstgesetz obliegenden Pflichten nicht er- Diese Frage hat jedoch der Bundesminister für 
füLlt. Der Landes'hauptmann hat sodann von Inneres hei ,der Zuweisung von Zivil\.dienlS t­
Amts wegen einzuschreiten und .die AneI'1kennung pflichügen zu beurteilen. Die Anerkennung einer 
einer solchen Einrichtung ebeOifaUs Ibescheid- Einrichtung a,ls geeigneter Träger des Zivildienstes 
mäßig zu widerrufen. Muster über den Widerruf hat sich daher unter .anderem auf das Vonliegen 
auf Antrag d es Rechtsträgers 'Und von Amts der Voraussetzungen nach § 4 leg. cit. zu er­
wegen sind unter Anlage D bis F der gegen- str-ecken. 
ständlichen Richolinien albgedruckt. 

C. Vorlage von Bescheiddurchschriften der nach 
§ 4 Abs. 1 und 4 Zivildienstgesetz erlassenen 

Bescheide 

Gemäß § 4 Albs . 6 ZivilLdienstgesetz hat der 
B-urude~minister für Inneres innerhalb der ersten 
-drei Monate jeden Jahr,es im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung ein Verzeichnis aller als geeig­
nete Träger des Zivildienstes anerkannten Ein­
richtungen zu veröffent'lichen. Außerdem besteht 
zwischen dem Burudesministerium für Inneres 
und d,ern Bundesministerium fü r L:lindesverteidi­
,gung ein übereinkommen, solche Verzei-chnisse 

11. Behördliche Überwachung 

Eine behördliche überwachung, ob die nach 
dem nivildienstgesetz vorgesehenen Pflichten ein­
gehalten werden, ist unabdingbar, um eine ord­
nungsgemäße Vollziehung zu gewährleisten. Die 
Unterlassung einer solchen überwachung würde 
auch gegen die im § 3 verankerten Maximen und 
damit gegen den Gleichheitssatz verstoßen (siehe 
Erläuterungen zu § 55 der Regierungsvorlage zum 
Zivildienstgesetz, 603 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen -des Nationalrates XIII. 
GP, Seite 33). 

bei den in § 5 Albs. 1 Zivildiensrgesetz genannten 
Mi,litärbehörden Ibzw. bei den StelhlOgsk,ommi - A. 
sionen, bei denen die tauglichen Wehrpflichtigen 

Gemäß § 55 Zivildienstgesetz haben die 
Landeshauptmänner und die Bezirksverwal­
tungsbehärden die Binhaltung der sich aus 
diesem Bundesgesetz für die Zivüldienstpflichti­
gen ergebenden Pflichten zu überwachen. 

die Anträge auf Befreiung v-on der Wehrpflicht 
einzubringen haben, aufzuJegen. Diesen Ver­
pflichtungen kann das ho. Bundesmin isteri.um 
jedoch nur dann nachkommen, weIllO ihm jede 
Anerkennung und jeder Widerruf einer Aner­
kennuntg zur Kenn'tnis gebracht wird. Es el1geht 
daber die Ei nJIadung, dem B und e s m i n i s t e-
r i u m für In ne res, A h t eil u n g III/5, je 
eine Durchschrift der na ch § 4 
Ab s. 1 u n ,d 4 e r1 ass e ne n Be sc he i d e 
i nnerha ~ 1b von vier Wochen nach 
E r l as s u n g vorzulegen. Außerdem wird 
e~ohlen, den Bezirksverwa.Jtungsbehörden 
ebenfaJ!ls eine Bescheidldurchschri.ft zu über­
mitteln, d=it ldi,ese ihren nach Albschnitt VIII 
Zivi,J.dienstgesetz z'Ulkommenden Auf,gaben hin­
sichtlich der hehör,dlichen überwachung nach-
kommen können. 

D. Bedeutung des außerordentlichen Zivildienstes 
bei Prüfung der Voraussetzungen für die Aner­

kennung einer Einrichtung 

§ 21 Abs. 1 Z~viLdienstJgesetz hestimmt hin­
si·chtlich des außeror.dendichen Zivi1dienstes, daß 
ZiviIdien-stpflichtige anerkaJnnt,en Einrichtun'gen 
(§ 4 Albs. 1 ~eg. cit.) zuzuweisen sind, die in 
b e s 0 n der e m Maße geeignet sirud:, d ie Er­
füllung des Zweckes dieses außeror,dentlichen 
Zi vildienstes zu gewährleisten. Diese FormuJie­
rung könnte bei flüchtiger Betrachtung aUemaJ.1s 
-die Ansicht erwecken, daß 'bei Anerkennung 
einer Einrichtung als geei:gneter Tr~er des 
ZivllilCiien5tes zu beurteilen wäre, ob eine be­
stimmte Einri'chtung in besonderem Maße ge­
eign,et i'st, .(J'ie ErHiJ.lung des Zweckes dieses 

Die behördliche Zuständigkeit zur Wahr­
nehmung des Schutzes des Lebens, der Gesund­
heit und der Sittlichkeit der Zivildienstleisten­
den richtet sich nach den gemäß § 38 Abs. 3 
leg. cit. maßgeblichen Rechtsvorschriften. Die 
überwachung der Einhaltung der sonst dem 
Rechtsträger der Einrichtung aufgetragenen 
PfI.ichten obliegt den im § 55 Abs. 1 Zivül­
dienstgesetz genannten Behörden, soweit der 
Rechtsträger nicht der Bund, ein Land, eine 
Gemeinde oder ein Gemeindeverband ist. Die 
überwachungsbehörden haben festgestellte 
Verstöße unverzüglich dem Bundesministe­
l1ium für Inneres zu berichten. 

Danach obliegt also die behördliche über­
wachung 
1. dem Landeshauptmann (§ 55 Abs. 1 zivil­

dienstgesetz) ; 
2. den Bezirksverwaltungsbehörden (§ 55 

Abs. 1 Zivildienstgesetz). Diesbezüglich 
führt die oben zitierte Regierungsvorlage zu 
§ 55 des Zivüldienstgesetzes auf Seite 33 aus, 
daß die überwachung grundsätzlich den 
Bezirksverwaltungsbehörden obliegen soll; 

3. den Arbeitsinspektionen, allenfalls aber den 
Verkehrs-Arbeitsinspektionen und den 
Land- und Forstwirtschaftsinspektionen 
(§ 55 Abs. 2 ZivilcLienstgesetz); 

4. den Organen des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden im Rahmen der Dienstauf­
sicht (§ 55 Abs. 3 nivildienstgesetz) und 
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.5. dem Bundesministerium für Inneres im 
Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 des Bundes­
ministeriengesetzes 1973 ,in Verbindung mit 
§ 77 Abs. 1 Z. 9 Zivildienstgesetz als Dienst­
aufsicht führende oberste Behörde !in An­
gelegenheiten des Zivildienstes. 

B. Die behördliche überwachung erstreckt sich 
in zwei Richtungen, nämlich 
1. auf die überwachung der Einhaltung der 

sich aus dem ZiV'ildienstgesetz für D. 
die Z i v i I die n s t p f I ich t i gen e r-
g e ben den P f l i c h t e n und 

2. auf die überwachung der Einhaltung der 
dem Rechtsträger nach dem Zivildienst­
gesetz 0 b I i e gen den P f l li c h t e n, 
ausgenommen die Rechtsträger Bund, Län­
der und Gemeinden. 

C. Sachgebietsmäßig bezieht sich die behördliche 
überwachung 

durch den Vorgesetzten (§ 38 Abs. 5), die 
Einhaltung der Meldepflicht gemäß § 39 
Abs. 1 und 2 gegenüber dem Bundesmini­
sterium für Inneres und dem Rechtsträger 
und das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach § 4 Abs. 2 und 3 Zivildienstgesetz, um 
Maßnahmen nach § 4 Abs. 4 (Widerruf der 
Anerkennung von Amts wegen) setzen zu 
können. 

Die Kontrolle (überwachung) als der Inbegr.ifI 
der Maßnahmen und Einrichtungen zur Ver­
hütung und Aufdeckung von Ordnungswidrig­
keiten kann eine vorgängige (ante) oder eine 
nachträgLiche (post) Kontrolle sein. Die erstere 
dient zur Verhütung von Ordnungswidrig­
keiten, die letztere der Aufdeckung solcher. 
Slie kann gelegentlich (stichprobenweise) bzw. 
bei sonstiger Gelegenheit oder planmäßig 
(periodisch) erfolgen. 

E<ine Mitwlirkung von Organen der Bundes­
polizeibehörden oder der Bundesgendarmerie 
bei der Vollziehung des Zivildienstgesetzes .ist 
in keiner Weise vorgesehen. Es wäre daher 
rechtswidrig, diese Organe zur behördltichen 
überwachung nach § 55 ZiV'ildienstgesetz 
heranzuziehen. 

1. hlinsichtlich der den Zivildienstpflichtigen 
obliegenden Pflichten auf den Dienstantritt 
(§ 22 Abs. 1), die gewissenhafte Erfüllung 
der dem Zivildienstleistenden aufgetragenen 
Dienstlrustung (§ 22 Abs. 2), die Befolgung 
der dienstlichen Weisungen der Vorgesetz­
ten des ZiVlildienstieistenden (§ 22 Abs. 2 
ZiVlildienstgesetz), die Schulung des Zivil­
dienstleistenden im notwendigen Ausmaß 
(§ 22 Abs. 3 Zivildienstgesetz), das Ver­
halten, um die Einfügung in die Gemein­
schaft und das friedliche Zusammenleben 
mit anderen Beschäft'igten zu gewährleisten 
(§ 22 Abs. 4), die Festlegung der täglichen 
und wöchentlichen Dienstzeit nach den 
Erfordernissen der jeweiligen Verwendung 
des ZiVlildienstieistenden, um zu gewähr­
leisten, daß Zivildienstleistende im wesent­
liichen mit gleichartigen Dienstleistungen wie 
die übrigen Dienstnehmer beschäftigt sind 
(§ 23 Abs. 1), die E'inhaltung des Amts-, 
des Dienst- und des Betriebsgeheimnisses 
nach Ausscheiden aus dem Dienst (§ 23 
Abs. 2), den Bezug einer vom Rechtsträger 
oder vom Bund beigestelIten Unterkunft 
(§ 23 Abs. 3) und das Tragen des Dienst­
abzeichens während der Binsätze (§ 23 
Abs.4); 

E. Kontrollmittel 

2. hinsichtlich der dem Rechtsträger obliegen­
den Pflichten auf die Einhaltung, daß die 
dem Rechtsträger zugewiesenen ZiVJildienst­
leistenden über ihre Rechte und Pflichten 
belehrt und soweit erfordedich eingeschult 
und fortgebildet werden (§ 38 Abs. 1), die 
angemessene Beschäftigung im Rahmen des 
Zuweisungsbescheides (§ 38 Albs. 2), die Be­
lehrung des Vorgesetzten über seine Rechte 
und Pflichten durch den Rechtsträger (§ 38 
Abs. 4), die angemessene Beschäftigung und 
Beaufsichtigung des Zivildienstleistenden 

In Betracht kommen 
1. a II g e m e ~ n e, w1ie die Organisation der 

Einrichtungen des Rechtsträgers, die auf 
ZiVJildienstieistende und Rechtsträger (Ein­
richtung) Bezug habenden Rechts- und 
Dienstvorschriften, persönliche Erforder­
nisse der die Aufsicht über die ZiV1ildienst­
leistenden führenden Personen (z. B. Vor­
g·esetzte), Vereinsstatuten usw., und 

2. b e s 0 n d .e r e, wie Anerkennungsbescheide, 
Zuweisungsbescheide, Mitteilungen des Bun­
desministeriums für Inneres über Be­
schwerdefälle, allenfalls ein tim Ennver­
nehmen mit einem Meinungsbefragungs­
institut aufgelegter und vom Zivildienst­
leistenden nach Ausscheiden aus dem Zivil­
dienst ausgefüllter Fragebogen, Mitteilungen 
des Rechtsträgers, die Meldepflicht nach § 39 
Zivildienstgesetz und die Auskunftspflicht 
der Rechtsträger der Einrichtung nach § 40 
Zivildienstlgesetz usw. 

Im übrugen sollten sich die kontrollierenden 
Stellen bemühen, einen ständigen Kontakt mit 
dem Rechtsträger zu pflegen. Die kontrollie­
renden Stellen und umgekehrt die Einrichtun­
gen bzw. die Rechtsträger sollten wissen, an 
welche Personen sie sich in Belangen des 
Zivildienstes wenden können. 

Das BundesmiIllisteruum für Inneres wird 
von jedem Zuweisungsbescheid nach § 8 Abs. 1 
Zlivildienstgesetz, in dem gemäß § 11 Abs. 1 
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leg. cit. der Zeitpunkt, zu dem der Zivil­
dienstpflichtige seinen Dienst anzutreten hat, 
weiters der Zeitpunkt, an dem der Zivildienst 
endet, die Bezeichnung und der Sitz der Bin­
richtung und ihres Rechtsträgers sowie die 
Art der Dienstleistung angeführt sind, eine 
Kopie des Zuweisungsbescheides jenem Landes-

hauptmann übermitteln, in dessen Amts­
bereich die betreffende Einrichtung ihren Sitz 
hat. Ob diese Kopie des Bescheides an die 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weiter­
gegeben wird, damit diese ihren Agenden nach 
Abschnitt VIII Zivildienstgesetz nachkommen 
kann, bleibt dem do. Dafürhalten überlassen. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

1014 Wien. Postfach 100 

Zahl: 94.000/67-III/5/75 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Zivildienstgesetz ; 

Beilage 7 

Durchführungsbestimmungen hinsichtlich Familienunterhalt, Mietzinsbeihilfe, Familienbeihilfe und 
der damit zusammenhängenden Gebarung 

An 

alle .i\mter der Landesregierungen, 

den 
Ma~istrat der Stadt Wiien und 

die 
Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung 

Mit Bundesgesetz vom 6. März 1974, BGBL 
Nr. 187/1974 wurden Bestimmungen über den 
Zivildienst erlassen (Zivildienstgesetz). Dieses 
Bundesgesetz trat gemäß § 75 Abs. 1 leg. ait. 
hinsichtlich der Bestimmungen des Abschnittes V 
(Rechte und pflichten der Zivildienstpflichtigen) 
mit 1. Jänner 1975 in Kraft. In diesem Abschnitt 
wird unter § 34 bestimmt, daß der Zivildienst­
leistende Anspruch auf Familienunterhalt und 
Mietzinsbeihilfe hat. Diese beiden Ansprüche sind 
von jener BeZlirksverwaltungsbehörde auszu­
zahlen, die über den Familienunterhalt und die 
Mietzinsbeihilfe zu entscheiden hat (§ 24 Abs. 1 
des Heeresgebührengesetzes). 

Mit Bezug auf die in der gegenständlichen An­
gelegenheit mit Vertretern der .i\mter der Lan­
desregierungen und der Verbindungsstelle der 
Bundesländer beim Amt der Niederösterreichi­
schen Landesregierung im Bundesministerium für 
Inneres am 20. Juni 1974, 10. Oktober 1975 und 
21. Feber 1975 stattgefundenen Besprechungen, 
die VQ.!l den .i\mtern der Landesregierungen zum 
Entwurf der gegenständlichen Durchführungsbe­
stimmungen übermittelten Stellungnahmen sowie 
die dem Bundesminister für Inneres gemäß § 77 
Abs. 1 Z. 9 Zivildienstgesetz obliegenden Agen­
den . werden die !in der Folge angeführten Durch­
führungsbestimmungen zum Zivlildienstgesetz er­
lassen. In diesen sind die seit der Versendung des 
Entwurfes eingetretenen Gesetzesänderungen 
bereits berücksichtigt. Soweit darun Gesetzesaus­
legungen getroffen werden, stellen diese keine 
bindende Regelung, sondern nur die Rechtsmei­
nung des Bundesministeriums für Inneres dar. 

I. Familienunterhalt und Mietzinsbeihilfe für 
Zivildienstleistende gemäß § 34 Zivildienstgesetz 
in Verbindung mit Abschnitt V des Heeres­
gebührengesetzes in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBL Nr. 413/1974 

§ 34 Zivildienstgesetz bestimmt: 

,,(1) Der Zivildienstleistende hat Anspruch auf 
Familienunterhalt und Mietzinsbeihilfe. Auf den 
Familtienunterhalt und die Miietzinsbeihilfe s~nd 
die Bestimmungen des V. Abschnittes des Heeres­
gebühr,engesetzes nach Maßgabe der Abs. 2 
und 3 sinngemäß anzuwenden. 

(2) An die Stelle der in den Bestimmungen des 
V. Abschnittes des Heeresgebührengesetzes ange­
führten militärischen Dienststelle, die im Ein­
berufungsbefehl angegeben ist, bei der der Wehr­
pflichtige in Dienstleistung steht bzw. bei der 
er unmittelbar vor seiner Entlassung aus dem 
Präsenzdienst Dienst geleistet hat, tritt hin~icht­
lich des FamiLienunterhaltes und der Mietzins­
beihilfe nach Abs. 1 die Einrichtung, die im 
Zuweisungsbescheid angegeben ist, bei der der 
Zivildienstpflichoige in Dienstleistung steht bzw. 
bei der er unmittelbar vor dem Ende des Zivil­
dienstes Dienst geleistet hat. 

(3) Der Familienunterhalt und die Mietzins­
beihilfe sind von jener Bezirksverwaltungsbehörde 
auszuzahlen, die über den Familienunterhalt und 
die Mietzinsbeihilfe zu entscheiden hat (§ 24 
Abs. 1 des Heeresgebührengesetzes)." 

5 
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Die Erläuternden Bemerkungen zu § 
Regierungsvorlage zum Zivildienstgesetz 
diesbezüglich aus: 

34 der 1. Zu § 18 Heeresgebührengesetz (Kreis der 
führen Unterhaltsberechtigten): 

"Diese Bestimmungen gewährleisten den Zivil­
dienstpflichtigen denselben Anspruch auf Fami­
lienunterhalt und Mietzinsbeihilfe, wae er den 
Wehrpflichtigen nach den §§ 18 bis 26 des Heeres­
gebührengesetzes zusteht. 

Rechtstechnisch erschien dies am leichtesten da­
durch erreichbar, daß der V. Abschnitt des 
Heeresgebührengesetzes als sinngemäß anwend­
bar erklärt wird. Das bedeutet, daß für den Be­
reich des Zivildienstes das Wort ,Wehrpflichtiger' 
als ,Zivildienstpflichtiger' , ,Präsenzdienst' als 
,Zivildienst' und ,Binberufungsbefehl' als ,Zuwei­
sungsbescheid' zu verstehen ist, außerdem die 
,Militärische Dienststelle' als ,Einrichtung', die im 
Zuweisungsbescheid angegeben ist. 

Die Entscheidung über die diesbezügl'ichen An­
träge der Zivildienstpflichtigen soll ebenso wie die 
Entscheidung über die Anträge von Wehrpflichti­
gen den Bezirksverwaltungsbehörden obliegen. 
Die ördiche Zuständigkeit ergibt sich aus den 
§§ 23 und 24 des Heeresgebührengesetzes. 

Die Auszahlung des Familienunterhaltes und 
der Mietzinsbeihilfe soll jener Bezirksverwal­
tungsbehörde übertragen werden, die über den 
Antrag betreffend Zuerkennung des Familien­
unterhaltes und der Mietzinsbeihilfe die Entsche<i­
dung trifft. Diese Regelung liegt im Sinne einer 
Verwaltungsökonomie und wird auch die 
raschestmögliche Auszahlung dieser Beihilfen er­
möglichen. Den Bezirksverwaltungsbehörden wjrd 
durch die Auszahlung dieser Beträge keine wesent­
liche Mehrarbeit erwachsen, da der in Betracht 
kommende Personenkreis !in den einzelnen Ver­
waltungsbezirken zweifellos nicht allzu groß sein 
wird. Die Zahlungen erfolgen zu Lasten des 
Bundes." 

Wne aus diesen Ausführungen hervorgeht, 
handelt es sich beim Familienunterhalt und bei 
der Mietzinsbeih'ilfe somn nicht um eine neue 
Materie. Die Bezirksverwaltungsbehörden bzw. 
die Ämter der Landesregierungen können auf 
eine jahrelange diesbezügliche Erfahrung zurück­
greifen. Das Bundesministenium für Landesver­
teidigung hat zum Abschnitt V des Heeres­
gebührengesetzes, der gemäß § 34 Abs. 1 Zivil­
dienstgesetz auch für Zivildienstleistende anzu­
wenden ist, Durchführungsbestimmungen erlassen 
und diese mit Erlaß Zahl: 480,455-GuR/74 vom 
27. August 1974 (Neufassung) an alle Ämter der 
LandesregJierungen verlautbart. 

Das Bundesministerium für Inneres hat diese 
Durchführungsbestimmungen übernommen und 
sie für die Belange des Zivildienstes modifiziert. 

Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes 
wird im einzelnen zu den Bestimmungen des 
V. Abschnittes des H eeresgebührengesetzes in 
Verbindung mit § 34 Zivildienstgesetz ausgeführt: 

Anspruchsberechtigt list nur der Zivildienst­
leistende, der zur Leistung des Zivlildienstes einer 
gemäß § 4 Zivildienstgesetz anerkannten Einrich­
tung zugewiesen worden ist. Von diesem leiten 
die Ehefrau, die Kinder und alle anderen Perso­
nen ihren Anspruch auf Leistung des Unterhaltes 
ab. Der Familienunterhalt ~st ein Unterhaltsan­
spruch, und es scheiden daher alle anderen An­
sprüche aus, die sich auf andere Rechtstitel stüt­
zen. Es kann z. B. wegen einer Schadensforde­
rung kein Familienunterhalt begehrt werden. Für 
die Lebensgefährtin list kein Familienunterhalt 
vorgesehen. E~n Familienunterhalt kann für die 
Ehefrau unabhängig davon begehrt werden, ob 
diese nicht dauernd oder ob sie dauernd vom 
Zivildienstleistenden getrennt lebt; der Unter­
schied wirkt sich nn der Höhe des Familienunter­
haltes aus (§ 20). 

Die Zivildienstleistenden haben Anspruch auf 
Familienunterhalt für die Kin,der, für die ihnen 
bis zum Antritt des Zivildienstes gemäß den §§ 33 
und 57 des Einkommensteuergesetzes 1972 
Kinderabsetzbeträge gewährt worden sind. Nach 
diesen Bestimmungen sind Kinderabsetzbeträge 
zu gewähren: 

1. Für minderjährige Kinder eines zur Ein­
kommensteuer zu Veranlagenden, die ~ Ver­
anlagungszeitraum mindestens vier Monate zum 
Haushalt des Steuerpflichtigen gehört haben, 
bzw. für minderjährige Kinder eines Lohnsteuer­
pflichtigen, die zum Haushalt des Arbeitnehmers 
gehören. Zum Haushalt gehören die Kinder dann, 
wenn sie bei einheitlicher Wirtschaftsführung 
unter Leitung des Steuerpflichcigen bzw. des 
Arbeitnehmers dessen Wohnung teilen oder sich 
mit seiner Einwilligung außerhalb seiner Woh­
nung nicht zu Erwerbszwecken, sondern zu 
Zwecken der Erziehung, Ausbildung oder Pflege 
im Inland oder Ausland aufhalten. 

2. Auf Antrag ennes zur Einkommensteuer zu 
Veranlagenden für volljähnige Kinder, wenn die 
Kinder im Veranlagungszeitraum mindestens vier 
Monate überwiegend auf Kosten des Steuer­
pflichtigen erhalten und für einen Beruf aus­
gebildet worden sind und während dieser Zeit 
das 27. Lebensjahr noch mcht vollendet haben, 
bzw. auf Antrag eines Lohnsteuerpflichtigen für 
volljähnige Kinder bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, wenn die Kinder überwiegend 
auf Kosten des Arbeitnehmers erhalten und für 
einen Beruf ausgebildet werden. 

Kinder fim Sinne dieser Bestimmungen sind: 
a) Leibliche Knnder und deren Nachkommen, 
b) Stiefkinder und Wahl künder, 
c) andere als unter lit. a und b fallende min­

derjährige Personen, die dauernd in dem 
Haushalt des Steuerpflichcigen bzw. des 
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Arbeitnehmers aufgenommen sind und von 
ihm erhalten und erzogen werden, ausge­
nommen Kostlcinder. 

"Andere Personen" im Sinne des § 18 zweiter 
Halbsatz sind jene Personen, für we kraft 
Gesetzes vom Zivildienstleistenden Unterhalt zu 
leisten ist oder zu leisten wäre. Bine ausschließ­
lich vertraglich vereinbarte Unterhaltspflicht 
scheidet aus. 

Unter wesen "anderen Personen" werden vor 
allem die uneheLichen Kinder, die geschiedene 
Gattin und die unterhaltsberechtigten Eltern des 
Zivildienstleistenden anzunehmen sein. In diesen 
Fällen ist vom Zivildienstleistenden die Beibr.in­
gung der entsprechenden Nachweise über seine 
Unterhaltspflicht und deren Höhe zu fordern 
bzw. sind diese von der zuständigen Verwaltungs­
behörde zu ermitteln. In strittigen Fällen qst nach 
§ 38 AVG 1950 vorzugehen. 

Wenn kein Anspruch auf den Alleinverdiener­
absetzbetrag besteht, stehen dem Steuerpflichtigen 
für minderjährige Kinder nur die halben Kinder­
absetzbeträge zu. Hinsichtlich dieser K.inderab­
setzbeträge besteht aber ein Wahlrecht, wonach 
der Steuerpflichtige, dem die andere Hälfte der 
Kinderabsetzbeträge zusteht, ausdrückLich auf 
seine Hälfte zugunsten des anderen Steuerpflichti­
gen verzichten kann. In diesem Falle würden die 
minderjährigen Kinder eines Zivildienstleistenden, 
der zugunsten seiner mitverwenenden Ehefrau 
auf seine Hälfte der Kinderabsetzbeträge ver­
zichtet hat, als "andere Personen" zu behandeln 
sem. 

Zur Unterhaltsleistung hat der Verwaltungs­
gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 10. März 
1965, Zahl: 1695/64, unter anderem ausgeführt: 

"Gemäß § 154 zweiter Satz ABGB sind die 
Kinder verpflichtet, den Eltern den ,am;tändig,en' 
Unter.halt zu gewähren, wenn diese in ,Dürfüg­
keit' verfaUen. Nach der Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofes umfaßt die Unterhalt.s­
pfli:cht n.ach § 154 ABGB nicht nur den ,not­
dürfti.gen', sondern auch den ,anstänCÜJgen' 
Unterhadt (vgl. d'ie Urteile des Obersten Ge­
richtshofes ,"om 9. Juni 1926, SZ. VIII Ne. 193, 
vom 15. Jänner 1958, 2 Ob 507/57, u. a.). Nach 
der gegebenen Gesetzeslage kann es daher bei 
,der Beurteilurug, ·ob der Beschwerdeführer für 
seine Mutter Anspruch auf Famil·ienunterhalt 
hat, nicht darauf ankommen, daß deren Unter­
halt ,ausreichend' gesichert ist, wie die belan,gte 
Behörde vermeint. Vielmehr muß für den an,.­
stär1digen Unterhalt der Mutter .gesorgt sei,n. 
Dies ist jedoch nicht dadurch dargetan, ,daß nach­
gewiesen wird, das Einkommen der Mutter 
übers·teüge den nach § 292 ASVG vorgesehenen 
Richosatz." 

Di·e Bezirksverwaltungsbehörden werden daher 
in derartigen Fällen zu prüfen haben, inwiewei.t 

für den anständigen Unterhalt gesorgt i,st. Durch 
,den WegfaU der Anwendbarkeit des R~chtsatzes 
gemäß § 29,2 ASVG ist diese BeurteiJung inso­
f,ern ·schwieriger geworo!en., als ein aillgemein an­
wendbarer Maßstalb fehlt. Als Anhalt mag 
,dienen, daß im oben an:geführten konkreten 
Fad:1 das vor Antritt des Wehrdienstes bezogene 
Einkommen ,d'es im Haus'haIt der Mutter ,teben~ 
den Sohnes etwa dreieinh:dlbmal so hoch wie das 
der Mutter war (i s t an al 0 g für Z i v i 1-
dien~de isten,de anzuwenden). 

2. Zu § 19 Heeresgebührengesetz (Bemessungs­
grundlage) 

Bei Ziv~Idien~tleistenden., die Familienunterhalt 
in Anspruch nehmen, können, sind fünf Gruppen 
zu unterscheilden : 

a) ZiviI<dIi:ensd'eister1de, die Gehal'ts-, Lohn-, 
Renten-, ArbeiosrLoseruge1d- oder Notstands­
hiLfeempfä-nger sind 'Und nicht zur Ein­
kommensteuer veran1lagt wenden. Hat e.in 
ZivildienstlleiS'tendrer dieser Gruppe noch 
ein a·r1deres, der Veranlagung der Einkom­
mensteuer unter,liegendes Einkommen, so 
fällt er untier Gmppe c oder d; 

b) Zilvild'ienstleistende, die im Betrieb eines 
Aszendenten beschäftigt sind, ohne daß ein 
Dienstvel'häItnis hauptberuflich begründet 
w.orden ist; 

c) Zivi1ld'ienstll'eistende, die zur Einkommen­
steuer zu ver.andagen sind, wenn bereits ein 
r,echtskrälf·tiger Einkommensteuerlbescheird 
für das der Zuweisun,g ,"orangegangene 
Jahr vonliegt; 

d) Zivildi,ensvleistende, die zur Einkommen­
steuer zu veranlagen sind und die noch 
keinen rechtskräftigen Einkommensteuer­
bescheid für das vel'gaIlig·ene Steuerjahr in 
Här1den haben; 

e) Zivildienstlei>stende, die unmittelbar vor 
Antritt des Zivildienstes in einem Hoch­
schulstudium oder sonst in d'er Vorberei­
tung fü r eimen bestimmten Lebensberuf 
begriffen oder beim Arbeitsamt als al"beit­
suchend gemeldet waren und nicht unter 
die Gruppen abis d fallen. 

Zur Ermitt,IuIlig des Nett.oeinkommens gemäß 
§ 19 Abs. 5 ist das steuerpflichtige Einkommen 
heranzuziehen. 

Das steuerpflichtige Eink.ommen eines Lohn­
st.euerpfhchtigen ergibt sich, wenn man den Ar­
beitsUohn (§ 25 Einkommensteuergesetz 1972) 
noch um die Sonderausga.ben (§ 18 Abs. 1 Ein­
kommensteuergesetz 1972), mindestens aber um 
den Sonderausgabenpauschalbetrag (§ 18 Abs. 3 
Einkommensteuergesetz 1972) kürzt. Zum Ar­
beitslohn (Einkünfte aus nichtselbständiger Ar­
beit) gelangt man, indem die Bruttoeinnahmen 
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um ,d-ie tatsächlichen Werbungskoste11l (§ 1'6 Ein­
kommenstJeuergesetz 1972) des Arbeitnehmers, 
mindestens jedoch um das Werbungskosten­
pauschale (§ 1'6 Albs. 1 Einkommensteuer,gesetz 
1972) gekürzt w<6vden. Außergewöhnliche Be­
lastungen nach § 34 EinkommenstJeuel1gesetz 
1972, der Landarbeiterfreibetrag gemäß § 104 
Einkommensteuergesetz 1972 UM der besondere 
Freibetrag für Inhaber von Amtsbescheinigungen 
und Opferauswersen gemäß § 105 Eirlkommenr 
steuergesetz 1972 berühren den steuerpflichtigen 
Eirukommensbegriff ebenso nicht wie die Steuer­
absetzbeträge gemäß § 57 Einkommensteuenge­
setz 1972, da es sich hiebei um reine Tarifvor­
schriften handelt. Das steuerpflichtige Einkom­
men ist um ,den' steuerfreien Teil von Zuwen­
dungen im Sinne des § 67 Albs. 1 Einkommen­
steuengesetz 19'72 zu erhöhen (z. B. der 13. und 
14. Monatsbezug, soweit diese derzei'! 8500 S 
i-nnerhalb eines Kare11lderjahres nicht überstei­
gen). Solche Zuwendungen sind sofern sie dem 
Zivildiensuleistenden im Bemessungs-zeitraum des 
§ 19 Albs. 1 zugeflossen sind, im vollen Ausmaß 
zu berücksichtigen. Eine A'liquotierung hat da­
her zu unterbleiben. 

Es besteht kein Hindernis, auch ein vor An­
tritt es Zivildienstes im Ausland bezogenes 
NettOeinkommen als Bemessungsgrundlage rur 
den Familienuntenhalt heran-zuziehen. Hiebei 
wil"d f ür die Ermittlung des Nettoeinkommens 
ein-e wei.tgehend analoge Anwendung oer Be­
stimmungen des Einkommensteuergeset~es 1972 
keine Schwierigkeiten bereiten. Als Umrech­
Qlungskurs wären, die jewems vom Bundesmini­
sterium Hir Finanzen festgesetzten Kassenwerte 
zugrunde zu legen. 

Wunde v-or Antritt des ZivildienlStes Avbei'tS­
Ilohn aus nichtselbständiger Tätigkeit, die kürzer 
a.Js drei Mona'te (13 Wochen, 90 Tage) gedauert 
hat, bez'Ogen und dadurch nicht die Mindesroe­
mesSUJng~grundJage des § 19 A,bs. 6 erreicht, dann 
wäre diese als Bemessungsgrundlage für den Fa­
milienunterhalt anzunehmen. Nach .den Erläu­
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage ist 
Zweck der Bestimmungen über -den Familien­
unterhalt _der Familie (im engeren Sinn) und son­
stiger unterhaltsberechtigter PersoncetIl, diesen in 
einem ausr·eichen,den Maß für die Zeit sicherzu­
steNen~ während der der ZivLldienstlei·stende in­
folg.e Ableistung des Zi.vildienstes außerstande ist, 
einer sonstigen Erwerbstätigkeit nachzugehen. 
Ein Zivildienstleistender, der vor Antritt des 
ZiviLdien·stes keiner Erwerbstätigkeit nachgegan­
gen ist, konnte ,daher keinen Unterhalt leisten. 
Durch A1bleistung des Zivildienstes tritt ohnehin 
ein MiIlldererfordernis an Lebenshaltungskosten 
dadurch ein, daß der Zivi-ldi,enstleistenoe durch 
den Bund versorgt wird. Eine Zuerkennung von 
Fa mi.J.ienuntJe rh a l't unter Zugrundelegung der 
Mindestbemessungsgrun-dla;ge hat da-her in die-

sem FaHe zu unterbleiben. Dies !gilt nicht für 
ZiviLdienstleistende, die dem im § 19 Albs. 7 um­
schriebenen P-ersonenkreis angehören. 

Die Mindest- unJd Höchst'bemessungsgrund'lage 
richtet sich -nach dem jeweiJigen Gehahsansatz 
der Gehalltsstufe 2 Dienstklasse V nach § 28 
Albs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der jeweils 
gehenden Fassung, eiMchließlich aHifäll~ger 
Teuerungszulagen. Das Bundesministerium für 
Inneres wird diese Amätze den Ämwrn der Lan­
desregierungen jeweils bekanntgeben. 

Auf Grund des Art. II der 24. Gehahsgesetz­
Novelle 1972, BGBI. Nr. 214/1972, sowie der 
Teuerungszulagenverordnung 1975, BGBI. 

r. 340/1975, gebühren ab 1. Juli 1975 ,die im 
Geha.ltsgesetz 19'56 in oer Fassung des Art. I 
des oben genannten Bundesgesetzes angeführten 
Bezugsansätze im Ausmaß von 100 v. H. und 
eine Teuerurugszuhge im Ausmaß von 26'43 v. H . 

Die Mim:lest'bemessungsgrundlage für den Fa­
milienunterhalt ,gemäß § 19 Albs. 6 -des Heeres­
gebühr-engesetzes rbeträ.gt daher ab 1. Ju'li 1975 
S 4777'44, die HöchstJbemessungsgrundlage 
S 11.346'42. 

3, Zu § 20 Heeresgebührengesetz (Berechnung 
des Familienunterhaltes) 

Ergibt sich bei der Veranschlagung eine höhere 
als 80%ige Bemessungsgrundlage, so sind die 
Beträge für die einzelnen unterhaltsberechtigten 
Personen anteilmäßig zu kürzen: 

Beispiel: 

Monatliches Nettoeinkommen ...... S 4500'-

Es werden veranschlagt: 
a) für die nicht dauernd ge­

trennt lebende Ehe-
frau . ...... ... ....... 50% = S 2250'-

b) für zwei eheliche Kin-
der ....... .. .... .... . 20% = S 900'-

c) für ein uneheliches Kind. 15% = S 675·­

zusammen . .. 850/0 = S 3825'-

Die Bemessungsgrundlage beträgt S 4500'-. 
Da der Familienunterhalt 80% hievon (S 3600'-) 
nicht überschreiten darf, sind die Anteile der 
einzelnen unterhaltsberechtigten Personen daher 
wie folgt zu errechnen: 

a) für die Ehe-
frau . ...... (2250 X 80) : 85 = S 2118·-

b) für die ehe­
lichen Kin-
der. . . . . . . . (900 X 80) : 85 = S 847'-

c) für das un-
eheliche Kind (675 X 80) : 85 = S 635'-

zusammen .. , S 3600'-
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Zum Begriff des Haushaltens des Zivildienst­
leistenden hat der Verwaltungsgerichtshof in 
seinem Erkenntnis vom 10. Feber 1960, Zl. 2367/ 
57, unter anderem ausgeführt: 

"Es ist jedoch zu bedenken, daß der Gesetz­
geber, wenn er vom ,H aushalt' einer Person 
spricht, sich hiebei eines Begriffes bedient, der 
bereits in anderen Gesetzen verwendet wurde 
und dort einen festumrissenen Sinn erhalten hat. 
Unter diesem Gesichtspunkt kann die im § 20 
Abs. 1 lit. b des Gesetzes enthaltene Formu­
lierung ,Zum Haushalt gehört oder in seinem 
Haushalt lebt' nur in dem Sinne verstanden 
werden, daß der Wehrpflichtige in diesen Fällen 
selbst der ,Haushälter' sein muß. Ob diese Vor­
aussetzung gegeben ist, ist aus dem Vorliegen 
bestimmter realer Umstände zu schließen, insbe­
sondere daraus, ob der Wehrpflichtige Wohnungs­
inhaber ist und das Hauswesen tatsächlich 
führt. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der 
Aktenlage, daß der Wehrpflichtige in der Woh­
nung der Beschwerdeführerin wohnt und ihr 
neben einem Unterhaltsbeitrag auch eine Ver­
gütung für Essen und Quartier gibt. Unter diesen 
Umständen konnte die Behörde den Standpunkt 
einnehmen, daß der Sohn der Beschwerdeführerin 
nicht als Haushaltsführer zu gelten habe." 

Für die dauernd getrennt lebende Ehegattin 
eines Zivildienstleistenden ist bei der Berechnung 
des Familienunterhaltes d er zureichende Unter­
halt, jedoch nicht mehr als 150/0 der Bemessungs­
grundlage, zu veranschlagen. Eine dauernde 
Trennung ist nur dann anzunehmen, wenn jeder 
der Ehegatten freiwillig und seit längerer Zeit 
einen eigenen Haushalt führt und keine Absicht 
der Wiederaufnahme des Zusammenlebens er­
kennbar ist. Familiäre, berufliche oder durch 
besondere Wohnungsverhältnisse bedingte 
Gründe sind für die Beurteilung einer dauernden 
Trennung nicht maßgebend. 

4. Zu § 21 Heeresgebührengesetz (Mietzinsbei­
hilfe) 

Die Mietzinsbeihilfe hat denselben Zweck 
wie die Wohnungsbeihilfe und wird den Zivil­
dienstleistenden, die einen Familienunterhalt nach 
§ 20 Abs. 1 lit. a oder b oder Abs. 2 'erhalten, 
auch in gleicher Höhe wie diese gewährt. 

Die Bestimmungen des Abs. 1 zweiter Satz 
geben weiters die Möglichkeit, bei einem 
höheren Mietzins auch eine über die Wohnungs­
beihilfe hinausgehende Mietzinsbeihilfe zum Fa­
milienunterhalt zu gewähren, wobei allfällige Ein­
künfte der Ehegattin zu berücksichtigen sind; 
Leistungen aus der gesetzlichen Sozialversiche­
rung, auch solche aus Anlaß der Mutterschaft, 
ebenso das Karenzurlaubsgeld, zählen zu den 
vorgenannten Einkünften. 

Das Bundesministerium für Inneres wird den 
für Beamte geltenden Mindestsatz gemäß § 26 

Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, der für die 
Berücksichtigung der Einkünfte der Ehegattin 
maßgebend ist, jeweils bekanntgeben. 

Bezüglich des mit 1. Juli 1975 geltenden Min­
destsatzes (S 2354'-) wird auf die Verordnung 
der Bundesregierung vom 18. März 1975, BGBL 
Nr. 199/1975, und Anlage G dieser Durch­
führungsbestimmungen verwiesen. 

Dieser Mindestsatz ist bei der . Beurteilung 
des Anspruches auf die erhöhte Mietzinsbeihilfe 
nach den Bestimmungen des § 21 Abs. 1 des 
Heeresgebührengesetzes, BGBL Nr. 152/ 1956, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 413/ 
1974, zu berücksichtigen. 

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
(§ 2 Abs. 4 Z. 2 Einkommensteuergesetz 1972) 
erhöht sich der oben angeführte Betrag um das 
allgemeine Werbungskostenpauschale (S 409'50) 
auf S 2763'50. 

Hinsichtlich der Berücksichtigung der Ein­
künfte der Ehegattin bei der Zuerkennung der 
erhöhten Mietzinsbeihilfe gemäß § 21 Abs. 1 
hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem Er­
kenntnis vom 31. Mai 1965, Z1. 1981/64, unter 
anderem ausgeführt: 

"Der Beschwerdeführer bekämpft den Bescheid 
nur insoweit, als er ,die Abweisung ,des Anspruches 
auf die erhöhte Mietzinsbeihilfe betrifft. Der 
Beschwerdeführer bestreitet nicht, daß er für 
seine Ehegattin Familienunterhalt im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 lit. a H eeresgebührengesetz bezieht 
und diese ein monatliches Einkommen von 
S 3300'- aus nichtselbständiger Arbeit erzielt. 
Danach sind die Voraussetzungen für die Gewäh­
rung einer erhöhten Mietzinsbeihilfe jedoch nach 
dem eindeutigen Wortlaut des § 21 Heeresge­
bührengesetz nicht gegeben. Es ist daher nicht 
einzusehen, was der Beschwerdeführer mit seinen 
Ausführungen bezweckte, ,im vorliegenden Fall' 
sei ,jedoch auf das Einkommen der unterhalts­
berechtigten Ehegattin zurückgegriffen und diese 
dazu verpflichtet' worden, ,aus ihrem Einkom­
men die Kosten zu tragen, die dem Präsenz­
dienstpflichtigen durch seine Einberufung er­
wuchsen'. Dieser Rückgriff auf das Einkommen 
der unterhaltsberechtigten Ehegattin hinsichtlich 
der Tragung der Mietkosten ist doch gerade der 
Sinn des zweiten Satzes des § 21 Abs. 1 Heeres­
gebührengesetz. Darin kann daher die vom Be­
schwerdeführer behauptete Verletzung des 
Gesetzes nicht liegen. 

Der Beschwerdeführer behauptet weiters, § 21 
Abs. 1 Heeresgebührengesetz widerspräche dem 
Gleichheitsgrundsatz der Bundesverfassung, weil 
beim ledigen Wehrpflichtigen zur Deckung der 
Kosten der Wohnung nur das eigene Ein­
kommen herangezogen werde (Abs. 2 des § 21 
Heeresgebührengesetz), während beim verheira­
teten Wehrpflichtigen das gesamte Einkommen 
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der Ehegattin, soweit es monatlich S 460'­
übersteige, zur Deckung der Kosten des Miet­
zinses, also nicht aller Kosten, die zur Beibe­
haltung der Wohnung notwendig sind, in An­
schlag gebracht werden. 

Im Beschwerdefalle kann jedoch dahingestellt 
bleiberl., ob dem Beschwerdeführer der Ersatz 
aller Kosten für die Erhaltung der Wohnung 
gebühren würde, wenn er einen Anspruch auf die 
erhöhte Mietzinshilfe hätte. Er hat jedoch wegen 
des Einkommens seiner Gattin keinen solchen 
Anspruch. Der Verwaltungsge richtshof vermag 
jedoch die Bedenken des Beschwerdeführers hin­
sichtlich der Berücksichtigung des Einkommens 
der Gattin des Einberufenen in bezug auf eine 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nicht zu 
teilen, weil diese Berücksichtigung eine sachliche 
Differenzierung darstellt, denn die gemeinsame 
Wohnung der Ehegattin kommt auch dann, wenn 
die Ehegattin nicht Mitmieterin ist, beiden Ehe­
gatten zugute." 

Zum Mietzins zählt der Hauptmietzins in 
H äusern gemeinnütziger Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungsvereinigungen die Wohnungsgrundver­
gütung, ein allfälliger Verzinsungs-, Verwal­
tungs- und Instandhaltungszuschlag, bei Eigen­
tumswohnungen die Rückzahlungsquote, bei 
Eigenheimen die auf die Wohnung des Zivil­
dienstleistenden - allenfalls anteilmäßig - ent­
fallende Rückzahlungsquote sowie bei allen Woh­
nungen der Anteil an Betriebskosten und an 
laufenden öffen tlidlen Abgaben. Es bestehen 
weiters keine Bedenken, einen an einem Pacht­
schilling feststellbaren Anteil für die Gewährung 
des Wohnrechtes als Mietzins zu behandeln. Da­
gegen können derzeit darüber hinaus<>ehende 
mit dem Wohnen im Zusammenhang s~ehende 
Unkosten, wie Ausgaben fü r Strom, Gas, Hei­
zung, Versicherungsprämien, Garagenmiete usw. , 
nicht vom Bund getragen werden. Da jedoch die 
Verhältnisse bei den Zivildienstpflichtigen anders 
liegen als bei den Wehrpflichtigen (keine Ka­
sernierung, ständige Benützung der Wohnung, 
soweit nicht der Rechtsträger oder der Bund 
für die Unterbringung sorgt oder Anspruch auf 
Quartiergeld besteht), ist de lege ferenda an 
eine N ovellierung des Zivildienstgesetzes gedacht, 
die die Vergütung der oben angeführten Kosten 
für Zivildienstleistende regeln soll. 

In einem Fall, in dem ein Wehrpflichtiger be­
antragt hatte, ihm bei der Bemessung der Miet­
zins beihilfe nicht nur seine Auslagen für die 
Darlehensrückzahlung für den Umbau des 
Bauernhauses in .... .. .... , sondern auch die 
Miete für die Wohnung in Wien und die Miete 
für das von ihm gemietete Einzelzimmer an 
seinem Dienstort Linz zu berücksichtigen, hat 
der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkennt­
nis vom 27. April 1972, ZI. 46/72, unter 
anderem ausgeführt: 

"Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, daß 
ihm nicht nur der ihm zugesprochene Betrag als 
Mietzinsbeihilfe für die Dauer des Präsenz­
dienstes gebührt, sondern auch ein Betrag .jn der 
Höhe des Mietzinses für die Wohnung in Wien 
und ein weiterer Betrag in der Höhe des Miet­
zinses für das EinzelZiimmer in Linz an der 
Donau. 

Hinsichtlich ersterer Wohnung traf d~e be­
langte Behörde in der Begründung des ange­
fochtenen Bescheides die Feststellung, daß für 
diese Wohnung, die der Beschwerdeführer übri­
gens schon gekündigt habe, eine Mietzinsbeihilfe 
nicht bewilligt werden könne, selbst wenn es 
zutreffen sollte, daß den Wehrpf1ich~igen an der 
verspäteten Kündigung dieser Wohnung kein 
Verschulden trifft und somit die Miete noch bis 
Ende Oktober 1971 zu entrichten wäre. 

Der Beschwerdeführer hat weder im Verwal­
tungsverfahren noch in der Beschwerde eine 
zwingende Notwendigkeit für die Beibehaltung 
der W-iener Wohnung - auch für eine längere 
Zeit vor der Einberufung des Besdlwerde­
führers - aufgezeigt. Nach seinem Vorbrin<>en 
war die belangte Behörde vtielmehr berechtigt, 
davon auszugehen, daß das Bauernhaus in . . . 
dem Wohnbedürfnis der Familie des Beschwerde­
führers schon längere Zeit vor der Einrückung 
des Beschwerdeführers und während des Präsenz­
dienstes genügte. Der Beschwerdeführer hat näm­
lich im Verlaufe des Verwaltungsverfahrens durch 
sein Verhalten selbst sdllüssig zu erkennen ge­
geben, daß er das Haus in ... als seine Wohnung 
angesehen habe, indem er hiefür eine Beihilfe 
beantragt hatte, und daß er die bisherige Woh­
nung in Wien nicht zur Befrtiedigung des Wohn­
bedürfnisses der Familie benötJigte, weil er die 
Kündigungsabsicht kundtat . 

Mit Recht hat die belangte Behörde in der 
Begründung des angefodltenen Bescheides ausge­
führt , daß der Mietzins für die Wohnung ~n Linz 
bei der Bemessung der Mietzinsbeihilfe nicht 
berücksichtigt werden kann, weil die Kosten für 
die bloße Beibehaltung eines Zimmers, ohne daß 
es während des Präsenzdienstes einem Wohn­
bedürfnis dient, bei der Bemessung einer Miet­
zinsbeihilfe gemäß § 21 Abs. 2 Heeresgebühren­
gesetz, nach dessen klarem Wortlaut nur bei 
einem Wehrpflichtigen berücksichtigt werden 
können, der keinen Familienunterhalt bezieht." 

Die nunmehr erfolgte Ergänzung des § 21 
Abs. 1, wonach Rückzahlungen für Wohnbau­
förderungskredite dem Mietzins gleichzuhalten 
sind, kann nach Ansicht des Bundesministeriums 
für Inneres nur so verstanden werden, daß diese 
Rückzahlungen für eine Wohnung bzw. ein 
Eigenheim verwendet werden, die (das) dem 
Wohnbedürfnis des Zivildienstleistenden, der 
Familienunterhalt nach § 20 Abs. 1 Lit. a oder b 
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oder Abs. 2 erhält, genügt, und bereits bezogen 
ist. 

Nach den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage mußte auch auf den ledigen 
Wehrpflichtigen (jetzt auch auf den Zivildienst­
leistenden) Rücksicht genommen werden, da ihm 
mit Rücksicht auf die herrschende Wohnungsnot 
nicht zugemutet werden kann, seine Wohnung 
vor der Einrückung aufzugeben und sie unter 
ungünsnigen Verhältnissen wieder erwerben zu 
müssen. Durch die Regelung des § 21 Abs. 2 soll 
daher das Auftreten von Härten vermieden wer­
den. 

Schon durch das Wort "Beibehaltung" in § 21 
Abs. 2 ergibt sich, daß der Gesetzgeber damit 
jene Fälle geregelt wissen wollte, in denen kein 
Anspruch auf Familienunterhalt besteht, aber 
eine unmittelbar vor Antritt des Zivildienstes 
~nnegehabte Wohnung mangels Bezahlung der 
Miete aufgegeben werden müßte. 

Zur Frage, was !in § 21 Abs. 2 bei einem ledigen 
Zivildienstleistenden unter dem Begriff "not­
wendige" Wohnung zu verstehen ist, wird die 
Ansicht vertreten, daß hiebei sOZliale und gesell­
schafdiche Momente berücksichtigt werden 
müssen. 

Dem Bundesministeruum für Inneres erscheint 
es jedoch nicht angebracht, einem ledigen Zivil­
dienstleistenden MietZlinsbeihilfe im vollen Um­
fang auch dann zu gewähren, wenn die von ihm 
i.nnegehabte Wohnung den notwendigen Woh­
nungsbedarf für eine einzelne Person übersteigt. 
Es könnte allenfalls daran gedacht werden, in 
derartigen Fällen eine entsprechend verminderte 
MietZ'insbeihilfe zuzuerkennen. 

Zivildienstleistenden, die .dem Personenkreis des 
§ 21 Abs. 2 Heeresgebührengesetz angehören, 
können jedoch die nachgewiesenen Kosten eines 
Heizungspauschales für Zentralheizungsanlagen 
im notwendigen Umfang als Mietzinsbeihilfe er­
setzt werden, wenn das Heizungspauschale für 
die Dauer der Ableistung des Zivildienstes weiter­
gezahlt werden muß. Es äst aber nicht vertretbar, 
Zävildienstleistende für die Beibehaltung eines 
oder mehrerer Räume in der elterlichen Woh­
nung eine Mietzinsbeihilfe nach § 21 Abs. 2 zu 
gewähren; bei Bedürftigkeit der Eltern wird 
ohnehin Familienunterhalt zuzuerkennen sein. 

In einem Fall, in dem ein lediger Wehr­
pflichtiger (Zivildienstleistender), der nach seinen 
Angaben in der elterlichen Wohnung in W~en 21 
gemeldet war, einen Antrag nach § 21 Abs. 2 
für den Ersatz der Kosten seiner Wohnung in 
Wien 7, wo er nicht gemeldet war, stellte und 
mit der Begründung abgewiesen wurde, daß die 
Mietzinsbeihilfe als Ersatz der nachweislich wäh­
rend des Präsenzdienstes (Zivildienstes) auflau­
fenden Kosten für die erforderliche Beibehaltung 

der notwendigen Wohnung gebührte, nicht aber 
als Ersatz der Kosten für sonstige Mietobjekte, 
hat der Verwaltungsgerjchtshof in seinem Er­
kenntnis vom 28. November 1967, Zahl: 121/67, 
unter anderem ausgeführt: 

"Im Hinlblick dar.auf, daß gemäß § 21 Abs. 2 
des Heeresgebührengesetzes dem Wehrpflichtigen 
als Mietzinsbeihilfe nur der Ersatz der während 
des Präsenzdienstes auflaufenden Kosten für die 
erforderliche Beibehaltung der not wen d i gen 
Wohnung gebührt, wäre, wenn der Beschwerde­
führer sowohl in Wien 7 als auch in Wien 21 
wohnen sollte, auch zu ,erheben gewesen, welche 
Wohnung für ihn notwendig ist." 

Ein lediger Wehrpflichüger hat in seinem 
Antrag auf Mietzinsbeihilfe nicht nur Iden Grund­
rnietzins, sondern auch ,die Bezahlung der halb­
jährlichen Rückzahlungsraten für ein Darlehen 
nach dem Wohnungsverbesserungsgesetz sowie 
der Strom-, Gas- und Telefongrundgebühr .be­
gehrt. Seinem Antrag wurne nur hinsichtlich 
des Grundrnietzinses stattgegeben. Der Landes­
hauptmann hat im Berufungsverfahren den Be­
scheid ·der Bezirksverwaltungsbehörde bestätigt. 
Die beim Verwaltungsgerichtshof erhobene Be­
schwerde wurde als unbegründet abgewiesen. In 
seinem Erkenntnis vom 17. Feber 1972, 
Zahl: 286/72, hat ,der Verwaltungsgerichtshof 
unter anderem ausgeführt: 

"Streitentscheidend ist vielmehr allein, ob 
außer dem Grundrnietzins auch die Rückzah­
lungsraten für ,das erwähnte Darlehen, ferner 
auch Strom-, Gas- und Telefongebühren die 
Grundlage für die Bemessung der Mietzinsbei­
hilfe bilden können. Dies is t aus nachstehenden 
Gründen zu verneinen : 

Schon mit ,der Bezeichnung "Mietzinsbeihilfe" 
bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, daß der 
Bund nicht alle Kosten ersetzen soll, die jn 
irgendeinem Zusammenhang mit ·der Wohnung 
stehen, die der Wehrpflichtige während der Dauer 
der Ableistung des ordentlichen Präsenzdienstes 
beibehält. Wesentlich ist aber, daß der Gesetz­
geber ,den Ersatz ausdrücklich auf Kosten ein­
schränkt, ldie der ·erfor,derlichen Beibehaltung 
der notwendigen Wohnung ,dienen. Es ist daher 
der belangten Behörde zuzustimmen, daß nach 
dem Gesetzeswortlaut nur solche Kosten zu 
ersetzen sind, die aufgewendet werden müssen, 
um einen Verlust der Wohnung hintanzuhalten. 
Dazu können begrifflich nicht Tilgungsraten für 
ein Darlehen - auch wenn der Darlehenszweck 
der Wohnungsverbesserung gedient hat - zäh­
len. Der Beschwerdeführer gibt selbst zu, daß 
er ,den Darlehensbetrag ausschließlich dazu ver­
wendet hat, gewisse Einrichtungen in seiner Woh­
nung zu verbessern. Auch allenfalls auflaufende 
Kosten für Strom, Gas oder Telefon ,dienen 
nicht dazu, die Beibehaltung ·der Wohnung zu 
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sichern. Diese Auffassung wird auch - wie die 
belangte Behörde zutreffend ausführt - durch 
die Erläuternden Bemerkungen zum H eeres­
gebührengesetz gestü tzt." 

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Er­
kenntnis vom 14. Dezember 1973, Zahl: 170/73, 
über eine Beschwerde gegen einen Bescheid des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung 
betreffend Mietzinsbeihilfe gemäß § 21 Abs. 2 
Heeresgebührengesetz zu Recht erkannt, daß 
der Beschwerdeführer ,durch den angefochtenen 
Bescheid im Gleichheitsrecht verletzt worden ist 
und hiezu unter anderem ausgeführt: 

"Der Verfassungsgerichtshof ist mit der belang­
ten Behörde darin einer Meinung, daß § 21 
Abs. 2 Heeresgebührengesetz einen Anspruch auf 
,Mietzinsbeihilfe' nicht allein Mietern vorbehält, 
sondern grundsätzlich jedem Präsenzdiener ge­
währt, dem ,Kosten für die erforderliche Bei­
behaltung der notwendigen Wohnung' erwachsen. 
Entgegen der Ansicht der belangten Behörde aber 
können zu diesen Kosten sehr wohl auch Raten 
zählen, die zur Tilgung eines für die Errichtung 
der ,notwendigen Wohnung' aufgenommenen 
Darlehens entrichtet werden müssen. Dies ist 
insoweit der Fall, als diese Raten jenen Betrag 
nicht übersteigen, der vom Wohnungsinhaber 
für die Benützung ,der Wohnung auch aus dem 
Titel eines Mietvertrages entrichtet werden 
müßte. Abgesehen davon, daß - wie die Be­
schwerde zutreffend ausführt - solchen Lei­
stungen in dem hier maßgeblichen Zusammen­
hang eine einem Mietzins durchaus vergleichbare 
wirtschaftliche Bedeutung zukommt, trifft es 
offenkundig auch nicht zu, daß die Beibehaltung 
der Wohnung selbst dann gewährleistet wäre, 
wenn die zur Tilgung des für ihre Errichtung 
aufgenommenen Darlehens bestimmten Raten 
nicht entrichtet würden. Daß ,ein solches Ver­
halten ,unmittelbar' zum Verlust der Wohnung 
führen würde, wird aber, entgegen der Auffas­
sung der belangten Behörde, vom Gesetz nicht 
verlangt. Unter Berücksichtigung des auch den 
Gesetzgeber bindenden Gleichheitsgebotes ist 
daher ,dem § 21 Abs. 2 H eeresgebührengesetz 
der Inhalt beizumessen, daß - wie auch in 
der ausschließlich wegen eines formalen Mangels 
vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen Erlaß­
regelun,g bestimmt worden war - zu den 
,Kosten für die .... . ... .. Beibehaltung der 
....... . .. Wohnung' auch Raten zur Tilgung 
der als Darlehen aufgenommenen Errichtungs­
kosten gehören. Die von ,der belangten Behörde 
zitierte Entscheidung ,des Verwaltungsgerichts­
hofes enthält nichts, was dazu im Widerspruch 
stünde." 

Die zitierte Entscheidung des Verwaltungs­
gerichtshofes bezog sich auf dessen Erkenntnis 
vom 17. Feber 1972, Zahl: 286/72. 

Abschließend wird bemerkt, daß nach der 
ständigen Rechtspr,echung des Verwaltungs­
gerichtshofes (vgl. die Erkenntnisse vom 6. Feber 
1968, Zahl: 78/68, und vom 17. September 1970, 
Zahl: 689/70) es Sache des Wehrpflichtigen (Zivil­
dienstleistenden) ist, seine wirtschaftlichen Ange­
legenheiten so einzurichten, daß für den Fall 
der Einberufung zur Leistung des ordentlichen 
Zivildienstes voraussehbar,e Schwierigkeiten ver­
mieden werden. Nach Ansicht des Verwaltungs­
gerichtshofes würde es zu weit gehen, ein beson­
deres rücksichtswürdiges wirtschaftliches Inter­
esse des Wehrpflichtigen (Zivildienstleistenden) 
darin zu erblicken, daß er ,durch seine eigene 
Sorglosigkeit in Schwierigkeiten gerät. 

5. Zu § 22 Heeresgebührengesetz (Dauer des 
Anspruches) 

Der Zivildienst wird geleistet : 

a) als ordentlicher Zivildienst 
b) als außerordentlicher Zivildienst. 

Da der Anspruch auf Familienunterhalt und 
Mietzinsbeihilfe in der Regel mit dem Tag 
des Antrittes des Zivildienstes beginnt, dies,er 
Antritt aber beispielsweise infolge plötzlicher 
Erkrankung nicht mit dem im Zuweisungs­
bescheid festgesetzten Tag zusammenfallen muß, 
empfiehlt es sich, die Zuerkennung "mit Antritt 
des Zivildienstes" auszusprechen. 

Die Dauer des Anspruches r ichr-et sich nach 
dem faktischen Anfang und dem faktischen 
Ende des Zivildienstes. D eshalb wird auf die 
Dauer von Zeiten, die gemäß § 15 Abs. 2 
Zivildienstgesetz nicht in die Dienstzeit einge­
rechnet werden, in ,denen also eine faktische Be­
ziehung zur Einrichtung, der ,der Zivildiensvlei­
stende zur Leistung des Zivildienstes zugewiesen 
worden ist, fehlt, der Anspruch auf Familien­
unterhalt und Mietzinsbeihilfe unterbrochen. 
Nach der genannten Gesetzesstelle werden in 
die Dienstzeit nicht eingerechnet: 

1. die auf Grund eines gerichtlichen oder ver­
waltungsbehördlichen Erkenntnisses .in Straf­
haft zugebrachte Zeit; eine Untersuchungs­
oder Verwahrungshaft ist im Falle der Ver­
urteilung ,der Strafhaft gleichzuhalten, auch 
wenn sie nicht auf eine Strafe an,~erechnet 
wird; 

2. die Zeit des Vollzuges einer vom Strafgericht 
verhängten vorheugenden Maßnahme; 

3. die Zeit, während der der Zivildienstpflichtige 
aus sonstigen Gründen, die er seLbst vorsätz­
lich oder grob fahrlässig verschuLdet hat, 
keinen ZiviLdienst ,geleistet hat. 

Der Bundesminister für Inneres hat die nach 
den Punkten 1 bis 3 nicht einrechenbaren Zeiten 
festzustellen . 
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Während einer Untersuchungs- o.der Verw.ah­
rungshaft werden Familienunterhalt und Miet­
zinsbeihilfe seitens der Bezirksverwaltungs­
behörden weitergezahlt, im Falle .der Verurtei­
lung jedoch zurückgefordert. 

H insichtlich Beginn des Anspruches beim Ent­
stehen oder bei der Erweiterung der Unterhalts­
verpflichtung eines Zivildienstleistenden während 
des Zivildienstes wird auf ,die Bestimmungen des 
§ 23 Abs. 5 Heeresgebührengesetz und § 34 
Abs. 2 Zivildienstgesetz verwie~en. Danach sind 
der Antrag und die erfor,derlichen Unterlagen 
bei der Einrichtun.g einzubringen, die im Zu­
weisungsbesche~d angegeben ist, bei ,der der 
Zivildienstleistende in Dienstleistung steht bzw. 
bei ,der ,er unmittelbar vor dem Ende des 
Zivildienstes D ienst geleistet hat. 

Der letzte Satz des § 22 Abs. 1 in ·der Fassung 
des BGBI. Nr. 12/1967 bezieht sich auf die 
Mietzinsbeihilfe nach § 21 Abs. 1 und 2. 
Es kann nämlich auch die Pflicht zur Mietzins­
leistung unabhängig von einer allfälligen Unter­
haltsverpfl ichtung .entstehen oder sich ändern, 
ohne daß dies das Erfor,dernis ,der "Beibehal­
tung" einer Wohnung beeinträchtigen würde. 
Es ist hiebei an den übergang einer Wohnung, 
die bisher unentgelolich bewohnt wur,de, im 
Erbgang gedacht, wobei in der Folge Miet7kosten 
auflaufen. Ob ,der Zivildienstleistende vor dem 
Antri tt des Zivildienstes einer Erwerbstätigkeit 
nachgegangen ist bzw. ein Einkommen bezogen 
hat, ist in diesem Falle unerheblich. 

§ 22 Abs. 3 sieht die Aliquotierung des Fami­
lienunterhaltes und der Mietzinsbeihilfe vor, 
wenn diese nur für einen Teil eines Kalender­
monates gebühren. H iebei hat die Bezirksver­
waltungsbehörde die neu eingefügte Aufrun­
dungsbestimmung des § 28 a zu heachten. 

6. Zu § 23 Heeresgebührengesetz (Antragstellung) 

Mit dem Zuweisungsbescheid und bei Dienst­
antritt im Rahmen der Einschulung wer,den die 
Zivildienstleistenden ausführlich über ,die Antrag­
stellung bei Anspruch auf Familienunterhalt und 
Mietzinsbeihilfe belehrt. Es muß daher grund­
sätzlich davon ausgegangen werden, ·daß .der 
Zivildienstleistende selbst den Antrag stellt und 
die erforderlichen Unterlagen vollständig und 
ordnungsgemäß beibringt. 

Bei Zivildienstleistenden, die dem Personen­
kreis des § 19 Abs. 7 angehören, die a.1so kein 
Nettoeinkommen nachweisen können, wird eine 
Bestätigung über ,den Besuch der Hochschule 
oder einer sonstigen Ausbildungsstätte bzw. heim 
Arbeitsuchenden eine Bestäoigung des Arheits­
amtes beizubringen sein. Fällt der Antritt des 
Zivildienstes in .die Zeit der Schulferien, .dann 
ist eine Inskriptions- oder sonstige Schu1besuchs­
bestä~igung über das dem Antritt des Zivil-

dienstes unmittelbar vorangegangene Semester 
bzw. über den gleichartigen Schul- o.der Ausbil­
dungsabschnitt beizubringen. 

Schon geringfügige Fehler .bei der AntragsteI­
lung können erhebliche Schwierigkeiten bereiten. 
Den Gemeinden wird daher empfohlen, ,darauf 
zu achten, daß die aus dem Zuweisungsbescheid 
ersichtlichen Angaben, wie voller Name, Geburts­
datum, genaue Bezeichnun.g und genaue Anschrift 
der Einrichtung, auf den an die Bezirksver­
waltungsbehörde weitergeleiteten Anträgen ange­
führt sind. 

Das BUilidesministeri\llIll für Inneres überläßt 
es den Amtern ,der Landesregiel'ungen Ibzw. ·den 
Bezirksverwaltungsbehöl'den, in welcher Form 
die Anträge gestellt w,er,den. Zivildienstleistende, 
die Anträge nach Abs. 5 unmitteLbar bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde stellen wollen, wären 
darauf hinzuweisen, daß sie derartige Anträge bei 
ihren Einrichtungen einzubringen haben. 

7. Zu § 24 Heeresgebührengesetz (Entscheidung 
über den Antrag) 

Die Bezirksverwaltungsbehörde ist dann nicht 
an die Entscheidungsfrist des § 24 Abs. 1 ge­
bunden, wenn sich der Gang des Ermittlungs­
verfahrens aus Verschulden des Anspruchsberech­
tigten, insbesondere durch verspätete oder man­
gelhafte Beibringung der erfor,derlichen Unter­
lagen, verzögert. 

Die Bezirksverwaltungsbehörden werden er­
sucht, in den Bescheiden auf die Aufgliederung 
des Familienunterhaltes im Sinne des § 20 Abs. 1 
und 2 Bedacht zu nehmen und N amen und 
Ansdlfift jener Personen, an die die Zahlungen 
igemäß § 26 Abs. 1 und 2 zu leisten sind, 
'genau anzugeben. Aus der Begründung soll auch 
die Bemessungsgrundlage gemäß § 19 ersichtlich 
sem. 

Bei der Festsetzung ,des Familienunterhaltes 
und der Mietzinsbeihilfe nach § 24 Abs. 2 ist 
die neu eingefügte Aufrundungsbestimmung des 
§ 28 a durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
analog anzuwenden. 

Unbeschadet der Verpflichtung gemäß § 24 
Abs. 4, wonach Bescheide von den entschei­
,denden Behörden der Einrichtung, bei der der 
Zivildienstleistende auf Grund des Zuweisungs­
bescheides seinen Dienst anzutr,eten hat oder 
bei der er Dienst },eistet oder bei derer unmittel­
bar vor seiner Entlassung aus dem Zivildienst 
Dienst geleistet hat, zur Kenntnis zu bringen 
sind, sind diese Bescheide nicht nur den Zivil­
dienstleistenden, sondern auch jenen Personen 
zuzustellen, an ,die Zahlungen geleistet werden 
müssen. Da.durch wird diesen P.ersonen Partei­
steIlung gewährt. Außerdem ist eine Ausferti­
gung des Bescheides dem Bundesministerium für 
Inneres, Abteilung 111/5, vorzulegen. Bei der 
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Zustellung von Besdleiden an Zivildienstleistende 
könnte es ,dann zu Verzögerungen kommen, 
wenn die Zivildienstleisuenden bald nadl Antritt 
des ZiviLdienstes einer anderen Einrichtung zur 
Dienstleistung zugewiesen werden würden. Die 
Bezirksverwaltungsbehörden können die Be­
scheide jedenfalls nur an <den vorn Zivildienst­
leistenden anläßlich der Antragstellung angege­
benen Wohnsitz bzw., wenn der Zivildienst 
inzwischen angetreten wurde, an die im Zuwei­
sungsbescheid angeführte Einrichtung zustellen. 
Das Bundesministerium für Inneres wird die Ein­
richtungen im Wege ihrer Rechtsträger anweisen, 
die Zivildienstleistenden zu belehren, daß sie, 
solange ein Verfahren über einen Antrag auf 
Familienunterhalt und Mietzinsbeihilfe läuft, der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde ihre 
jeweilige Einridltung mit genauer Anschrift mit­
zuteilen haben, weiters, ,daß Bescheide nicht an 
die Bezirksverwaltungsbehörde zurückgesendet 
werden dürfen, wenn sich der Zivildienstlei­
stende nicht oder nicht mehr bei der Einrich­
tung befindet, ,der der Bescheid zugeleitet wor­
den ist. 

8. Zu § 25 Heeresgebührengesetz (Mitteilungs­
pflicht) 

Diese Bestimmungen stellen lediglich eine Mit­
teilungspflicht auf, um überbezüge hintanzu­
halten. 

9. Zu § 26 Heeresgebührengesetz (Auszahlung 
des Familienunterhaltes und der Mietzinsbei­
hilfe) 

Gemäß § 22 Abs. 2 sind der Familienunter­
halt und die Mietzinsbeihilfe am 10. eines jeden 
Kalendermonates für den laufenden Kalender­
monat auszuzahlen. Daß diese Auszahlungsvor­
schrift bereits ~m ersten Monat des Zivildienstes 
eing,ehalten werden kann, setzt die rasche Erle­
digung verschiedener Verwaltungsarbeiten sowohl 
bei den Bezirksverwaltungsbehörden als auch bei 
den Einrichtungen voraus. Vor allem muß aber 
audl der Zivildienstleistende selbst dazu bei­
tragen, daß die vorerwähnten Verwaltungsarbei­
ten reibungslos ausgeführt werden könn en. Ver­
sagt nur ein Glied in dieser Kette, kommt es 
unweigerlich zu Schwierigkeiten, die die recht­
zeitige Auszahlung des Familienunterhaltes und 
der Mietzinsbeihilfe in Frage stellen. 

Im einzelnen ist die rechtzeitige Auszahlung 
,der erwähnten Gebühren nur gewährleistet, wenn 

a) der Zivildienstleistende nach Erhalt des 
Zuweisungsbescheides den Antrag stellt 
(§ 23 Abs. 1); 

b) ,der Zivildienstleistende die zum Nachweis 
des Anspruches auf Familienunterhalt und 
Mietzinsbeihilfe und deren Bemessung 
erforderlidlen Unterlagen vollständig und 
oOl"dnungsgemäß beibringt (§ 23 Abs. 2); 

c) ,die den Antrag entgegennehmende Ge­
meinde diesen umgehend bearbeitet und 
an ,die zuständige Bezirksverwaltungs­
behörde weiterleitet (§ 24 Abs. 1); 

d) der Bescheid von der Bezirksverwaltungs­
behörde zeitgerecht erlassen wil"d (§ 24 
Abs. 1) und 

e) sogleich nach der Mitteilung ,des Dienst­
antrittes des ZiviLdienstleistenden durch das 
Bundesministerium für Inneres die Aus­
zahlung von der Bezirksverwaltungs­
behörde vorgenommen wird. 

10. Sonstiges 
Das Bundesministerium für Inneres, Abtei­

lung IlII5, wird die nach ,dem Wohnsitz des 
Zivildienstleistenden zuständige Bezirksverwal­
tungsbehörde vom ,erfolgten Dienstantritt eines 
jeden Zivildienstleistenden in Kenntnis setzen. 
Gemäß § 23 Abs. 2 Heer,esgebührengesetz in 
Verbindung mit § 34 Abs. 1 Zivil,dienstgesetz 
hat der Zivildienstpflichtige bei der Einreichung 
des Antrages auf Familienunterhalt und Miet­
zinsbeihilfe den Zuweisungsbescheid vorzuwei­
sen. Aus ,diesem ist im Sinne des § 11 Abs. 1 
Zivildienstgesetz umer anderem der Beg,inn und 
das Ende des ZiviLdienstes zu ersehen. Eine geson­
derte Mitueilung dieses Sachverhaltes durch das 
Bundesministerium für Inneres an die Bezirks­
verwaltungsbehörde wird daher nicht erfolgen. 
Sollte jedoch der Zivildienstleistende, aus welchem 
Grunde auch immer, den Zivildienst vorzeitig 
beenden, so wird diese r Umstand der Bezirks­
verwaltungsbehörde gesondert bekanntgegeben 
werden. Im übrigen wird auf ,die in § 25 Heeres­
ge.bührengesetz geregelte Mitteilungspflicht ver­
wIesen. 

Ir. Vorgangsweise bei Gebarung betreffend die 
Kredite für Familienunterhalt und Mietzinsbei­
hilfe sowie Leistungen der Post für alle Ämter 

der Landesregierungen,. ausgenommen Wien 
Die Zahlungen fü r Familienunterhalt und 

Mietzinsbeihilfe und die damit in Zusammen­
hang stehenden Leistungen der Post wie bei­
spielsweise Geldzustellgebühren werden zu Lasten 
der Kredite des Bundes, und zwar bei den 
Finanzgesetzlichen Ansätzen 1/ 11177 (Verrech­
nungspost 7691) und 1/11178 (Verrechnungs­
post 6300) getragen. 

Wie aus dem Teilheft zum Bundesvoranschlag 
für das Jahr 1975 zu Gruppe 1: Innenverwal­
tung Kapitel 11 : Inneres, Seite 16 und 17, in 
Verbindung mit § 34 Abs. 3 Zivildienstgesetz zu 
entnehmen ist, sind die Ämter der Landes­
regierungen ermächtigt, Anweisungen in den 
oben angeführten Angelegenheiten zu erlassen. 
Das Bundesminisuer.ium für Inneres wird den 
Ämtern der Landesr,egierungen für ,die hiefür 
notwendigen Zahlungen monatlidl Kreditmittel 
zur Verfügung stellen. 
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Die Amter ,der Landesregierungen werden 
daher eingeladen, ihre Kreditanfor,derungen für 
Familienunterhalt und Mietzinsbeihilfe sowie 
Leistungen der Post nach Finanzgesetzlichen An­
sätzen und Verrechnungsposten getrennt mit dem 
hiefür autgelegten Anfor,derungsformular (siehe 
auch Erlaß des Bundesministeriums für Inneres, 
Zahl: 79/4 3-3/74 vom 20. November 1974, uoo 
Anlage E dieses Erlasses) gleichzeitig mit der 
Kreditanforderung für ,die Kriegsgräberfürsorge 
der Abteilun,g 1/3 des Bundesministeriums für 
Inneres bis späoestens 10. eines jeden Monates 
für ,den Folgemonat vorzulegen. Eine Ausnahme 
besteht für den Monat Jänner. Hier werden die 
Amter der Landesregierungen von der Abtei­
lung 1/ 3 des Bundesministeriums für Inneres 
jeweils gesondert in Kenntnis gesetzt werden, 
bis wann die Anforderung vorzunehmen ist. 
Die angeforderten Kreditmittel wer,den von der 
Buchhaltung des Bundesministeriums für Inneres 
auf die Dienststellenkennzahlen ,der betreffenden 
Amter der Landesregierungen (siehe Teilheft, 
Seite 16 und 17, zum Bundesvoranschlag 1975) 
für die vorgesehenen Ansätze und die Verrech­
nungsposten bereitgestellt. Den einzelnen 
Amtern ,der Landesregierungen obliegt es, auf 
Grund ,der vom Bundesministerium für Inneres 
"Zur Verfügung gestellten Kreditmittel die ein­
zelnen Bezirksverwaltungsbehör,den verlagsmäßig 
mit Geldmitteln zu versorgen, ,damit von diesen 
der Familienunterhalt und die Mietzinsbeihilfe 
an die empfangsberechtigten Personen ausge­
zahlt werden können. Die angeforderten Kredit­
mittel für "Leistungen der Post" sind für Kosten, 
wie z. B. Geldzustellgebühren, vorgesehen, sodaß 
der Empfangsberechtigte den Familienunterhalt 
bzw. die Mietzinsbeiliilfe in voller H öhe ausbe­
zahlt erhält. Im übrigen wir,d hinsichtlich der 
Tragung von Zustellgebühren auf die Vorläufigen 
Verfahrensvorschriften für die Verrechnung des 
Bundes - VVV, 5. Teil, 3. Band, Seite 237 ff. , 
und Anlage I der gegenständlichen Durchfüh­
rungsbestimmungen verwiesen. Wenn die Amter 
der Landesregierungen mit den ihnen zur Ver­
fügung gestellten Kreditmitteln nicht auskommen 
sollten, müßten sie unverzüglich bei der Abtei­
lung 1/3 des Bundesministeriums für Inneres um 
eine Erhöhung ansuchen. 

Bis zum 10. eines jeden Kalendenmonates 
haben ,die Amter der Landesregierungen für den 
abgelaufenen Monat eine Abrechnung der 
bereitgestellten Kredite über ,die betreffende 
Dienststellenkennzahl getrennt nach Finanz­
~esetzlichen Ansätzen und Verrechnungsposten 
(1/11177, VP 7691 "Familienunterhalt und Miet­
zinsbeihilfe", 1/11178, Verrechnungspost 6300 
"Leistun,gen der Post") vorzunehmen. Dadurch 
kann das Bundesministerium .für Inneres, Abtei­
lung nI/5, zum oben angeführten Termin den 
Erfolg an verbrauchten Krediten feststellen. 

III. Vorgangswe1se bei Auszahlung und Geba­
rung hinsichtlich Familienbeihilfe für Zivildienst­
leistende für alle Amter der Landesregierungen, 

ausgenommen Wien 

A. Gemäß §§ 16 und 17 ,des Familienlasten­
ausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 418/74 in Verbindung mit § 34 Abs. 1 
und 3 Zivi1dienstgesetz haben ,die Bezirks­
verwaltungsbehörden an ZiviLdienstleistende 
Familienbeihilfen nach Maßg,abe der Eintra­
gungen in der Familienbeihilfenkarte auszu­
zahlen. Da in den mit Vertretern der Amter 
der Landesregierungen im Bundesministerium 
für Inneres stattgefundenen Besprechungen 
teilweise Zweifel auf~etreten sind, hat sich 
das Bundesministerium für Finanzen mit 
Note Zahl: 264.250-7174 vom 15. Oktober 
1975 zur Frage, wer ,die Zivildienstleisoenden 
zustehende Familienbeihilfe auszuzahlen hat, 
wie folgt geäußert : 

"Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
BGBI. Nr. 376, in der Fassung ,des Bundes­
$esetzes BGBI. Nr. 418/1974 sieht zwei grund­
sätzlich verschiedene Arten der Auszahlung 
der Familienbeihilfe vor: die Auszahlung durch 
den Dienstgeber bzw. ldie auszahlende StelLe und 
die Auszahlung ,durch die Finanzverwaltung. 
Hinsichtlich ,der Zivildiener bestimmt § 16 
Abs. 2 leg. eit., daß ,die Familienbeihilfen­
karte ,den Zivildienern auszufoLgen ist. Ge­
mäß § 17 Abs. 1 erster Satz leg. eit. haben 
Personen, denen die Familienbeihilfenkarte 
ausgefolgt worden ist, ,diese ihrem Dienstge­
ber oder ihrer auszahlenden Stelle zwecks 
Auszahlung der Familienbeihilfe zu überge­
ben. ,Auszahlende Stelle' kann aber hinsicht­
lich der Zivildiener in sinngemäßer Auslegung 

des § 17 Abs. 2 zweiter Satz leg. eit. nur die 
Dienststelle sein, ,die für die Auszahlung des 
Familienunterhaltes zuständig ist. Da gemäß 
§ 34 Abs. 3 des Zivildienstgesetzes der Fa­
milienunterhalt von der Bezirksverwaltungs­
behörde auszuzahlen ist, haben die Zivildie­
ner dieser die ihnen ausgefolgte Familienbei­
hilfenkarte zu übergeben. Die Bezirksverwal­
tungsbehörde ist sodann gemäß § 17 Abs. 1 
zweiter Satz des Familienlastenausgleichsge­
setzes 1967 verpflichtet, die Familienbeihilfe 
nach Maßgabe der Eintragung auf ,der Fami­
lienbeihilfenkarte gemeinsam mit dem Fami­
lienunterhalt auszuzahl'en." 

B. Mit Erlaß des Bundesministeriums für Inne­
res Zahl: 85.529/2-III/5/75 wur,den ,die Am­
ter der Landesregierungen, ausgenommen 
Wien, ermächtigt, ,die Z31hlungen für Fami­
lienbeihilfe für Zivildienstleistende in der un­
bedingt notwel1!digen Höhe zu tätigen und 
zu Lasten der durchlaufenden Gebarung des 
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IV. Vorgangsweise bei der Anforderung und 
Verremnung des Verlages für Familienunterhalt, 
Mietzinsbeihilfe, Familienbeihilfe und Leistungen 
der Post für das Amt der Wiener Landesregie-

rung 

Bundes zu v,errechnen. Die diesbezüglichen 
Zahlungen wären demnach zu Lasten des 
Postscheck-Sub kontos ,des Amtes der Lande -
regierung (Bundesverwaltung) abzuwickeln 
und auf einem eigens hiefür zu eröffnenden 
Durchlauferkonto zu verrechnen (siehe Vor- A. 
läufige Verfahrensvorschriften für die Ver-

Dem Amt der Wiener Landesregierung werden 
monatlich Barverläge für folgende Zwecke 
zur Verfügung gestellt: rechnung des Bundes - VVV, I. Band, 5. Teil, 

Seite 71 und 72) abzuwickeln. Das Durch­
lauferkonto wäre mit "Familienbeihilfe für 
Zivildienstleistende", "Vorschüsse für Fami­
lienbeihilfen für Zivildienstleistende" usw. zu 
bezeichnen. 

C. Die an Zivildienstleistende ausbezahlten Fa­
milienbeihilfen werden endgültig zu Lasten 
der Mittel des Ausgleichsfonds für Familien­
beihilfen getragen. Die Amter der Landes­
regierungen werden daher eingeladen, durch 
geeignete Weisungen an die Bezi rksverwal­
tungsbehörden sicherzustellen, daß diese mit-
tel des von den einzelnen Finanzlandesdirek­
tionen aufgelegten Formulars (siehe Ab­
schnitt VII, Anlage D) den Ersatz für d ie 
aus der durchlaufenden Gebarung des Bun-
des ausbezahlten Familienbeihilfen für Zivil­
dienstleistende anfordern. Die Finanzämter 
werden diese Beträge binnen Monatsfrist der 
anfordernden Stelle (Bezirksverwaltungsbe­
hörde) ersetzen. Dadurch wird das für diese 
Zwecke eröffnete Durchlauferkonto ausgegli­
chen werden. Allenfalls entstehende Fehlbe­
träge wären von den Amtern ,der Landes­
regierungen selbständig aufzuklären. 

Die Amter der Landes regierungen werden 
ermächtigt, für Zwecke der Auszahlung von 
Familienbeihilfen an Zivildienstleistende den 
Bezirksverwaltungsbehörden Barverläge aus 

1. Für die gemäß § 34 Abs. 3 Zivildienstgesetz 
in Verbindung mit Abschnitt V H eeres­
gebührengesetz vom Magistrat der Stadt 
Wien für Zivildienstleistende auszuzahlen­
den Beträge für Familienunterhalt und 
Mietzinsbeihilfe (Finanzgesetzlicher Ansatz 
1/11177, Verrechnungspost 7691), 

2. für Leistungen ,der Post, z. B. Geld-
zustellgebühren für Familienunterhalt, ) 
Mietzinsbeihilfe und Familienbeihilfe (Fi­
nanzgesetzlicher Ansatz 1/11178, Verrech­
nungspost 6300) und 

3. für die gemäß §§ 16 und 17 Familienlasten­
ausgleichsgesetz in Verbindung mit § 34 
Abs. 3 Zivildienstgesetz gemeinsam mit 
dem Familienunterhalt und der Mietzins­
beihilfe auszuzahlenden Familienbeihilfe 
für Zivildienstleistende (siehe diesbezüglich 
auch Abschnitt III A) der gegenständlichen 
Durchführungsbestimmungen. 

B. Der erhaltene Barverlag und die aus diesem 
Verlag geleisteten Zahlungen sind in einem 
Kassabuch (Verlagsrechnung) zu buchen. 

C. Die Verlagsrechnung ist bis spätestens 22. je­
den Monats abzuschließen und mit den zu­
gehörigen Belegen dem Bundesministerium 
für Inneres, Abteilung IlI/5, vorzulegen. 
Gleichzeitig mit der Verlagsabrechnung ist 
der für den übernächsten Monat notwendige 
Barverlag anzufordern. 

der durchlaufenden Gebarung des Bundes zur 
Verfügung zu stellen. Im übrigen wil'd auf 
den Erlaß des Bundesministeriums für Inne-
res Zahl: 85.529/2-III/5/75 vom 31. März D. 
1975, abgedruckt in Anlage H Ider gegen­
st~ndlichen Durchführungsbestimmungen, ver­
wiesen. 

Zum Jahresende allenfalls nicht in Ansprum 
genommene Verlagsreste sind bis längstens 
28. Dezember eines jeden Jahres auf das 
Postscheckkonto des Bundesministeriums für 
Inneres, 5020.009 unter Anführung des Ein­
zahlungsgrundes einzuzahlen. 

• 
D. Bei Auszahlung der Familienbeihilfe allenfalls 

anfallende Geldzustellgebühren sind jedoch 
zu Lasten der Kredite "Leistungen der Post" 
(Finanzgesetzlicher Ansatz 1/111 78, Ver rech­
nungspost 6300) zu tätigen und zu ver­
rechnen. 

E. über den Anspruch auf Gewährung von Fa­
milienbeihilfe darf nicht im Spruch des Fami­
lienunterhaltsbescheides abgesprochen werden. 
Die Familienbeihilfenkarte ist dem Zivil­
dienstleistenden von der Bezirksverwaltungs­
behörde abzunehmen und während der Dauer 
des Zivildienstes aufzubewahren. Vor Aus­
folgung der Familienbeihilfenkarte sind 10 

diese die ausbezahlten Beträge einzutragen. 

E. Hinsichtlich der Anforderung des Ersatzes 
für die ausgezahlte Familienbeihilfe gelten 
,die Besümmungen Ides Abschnittes lIIle dieser 
Durchführungsbestimmungen sinngemäß. Die 
von den Finanzämtern ersetzten Beträge 
sind jedoch auf das PSK-Nr. 5020.009 des 
Bundesministeriums für Inneres einzuzahlen. 

V. Bezugsblatt für Zahlungen von Familien­
unterhalt, Mietzinsbeihilfe und Familienbeihilfe 

für Zivildienstleistende 

Die Bezirksverwa1tungsbehörden oder die 
Amter der Landesregierungen, wenn letztere 
allenfalls die oben angeführten Zahlungen zentral 
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leisten, haben über jeden Zivildienstleistenden, 
der Anspruch auf Familienunterhalt, Mietzins­
beihilfe oder Familienbeihilfe hat, ein Bezugs­
blatt im Sinne ,des in Abschnitt VII, Punkt 6, 
Anlage F dieser Durchführungsbestimmungen 
aufgelegten Musters zu führen. 

Nach Beendigung (vorzeitiger Beendigung) des 
Zivildienstes und Einstellung der oben ange­
führten Zahlungen sind die abgeschlossenen Be­
zugsblätter dem Bundesministerium für Inneres, 
Abteilung III/5, zur Einsichtnahme vorzulegen. 

VI. Literatur 

1. Zivildiensl:igesetz, BGBI. Nr. 187/1974. 

2. Regierungsvorlage betreffend das Zivildienst­
gesetz und Erläuterungen hiezu, 603 der Bei­
lagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates, XIII. GP. 

3. Kurzkommentar zum Zivildienstgesetz, Her­
ausgegeben von Dr. Peter Fes s 1 e r, Mitglied 
des Verfassungsgerichtshofes, im J uri,dica-Ver-
lag, 1070 Wien, Wimbergergasse 33, im Jahre 
1974 und 1. Nachtr.ag 1975. 

4. Heeresgebührengesetz, BGBI. Nr. 152/1956, ,in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 140/ 
1957, 116/1962, 185/1966, 12/1967, 272/1969, 
272/1971, 221/1972 und 413/1974, herausge­
geben vom Bundesministerium für Landes­
verteidigung unter Zahl: 10.000-Präs B/74, Ar-
beitsbehelf 7610-8050/0074, Bundesministerium 
für Landesverteidigung, R 37 00 a. 

5. Durchführungsbestimmungen zum Abschnitt V 
.des Heeresgebühr,engesetzes, ergangen an alle 
Amterder Landesregierungen, Erlaß ,des Bun­
desministeriums für Landesverteidigung, Zahl: 
480.455 GuR/74 vom 27 . August 1974. 

6. Verfahrensvorschriften für die Verrechnung 
des Bundes - VVV, 5. Teil - Rechtsvorschrif­
ten und sonstige Vorschriften - RSV, 1. Band, 
zusammengestellt vom Bundesministerium für 
Finanzen, Druck und Verlag "Osterreichische 
Staatsdruckerei 1972". 

1. Anlage A Antr.ag auf Zuerkennung von Fa­
milienunterhalt und Mietzinsbei­
hilfe für Zivildienstleistende nach 
§ 23 Heeresgebührengesetz. 

2. Anlage B Lohnhestätigung zum Zwecke der 
Geltendmachung von Ansprüchen 
von Zivildienstleistenden g,emäß 
§§ 18 ff. Heeresgebührengesetz. 

3. Anlage C Bestätigung über !Zu leistende Miet­
zinszahlungen von Zivildienst­
leistenden sow,ie Aufgliederung der 
Wohnräume. 

4. Anlage D Formular (Muster) für die Bezirks­
verwaltungsbehörde zur Anforde­
rung des Ersatzes für die ausbe­
zahlte Familienbeihilfe, zu beziehen 
beim zuständigen Finanzamt. 

5. Anlage E Formular für die Anforderung der 
Kreditmittel durch die Amter der 
Landesregierungen (ausgenommen 
Wien) bei der Abteilung 1/3 des 
Bundesministeriums für Inneres. 

6. Anlage F Bezugsblatt für Familienunterhalt, 
Mietzinsbeihilfe und Familienbei­
hilfe für Zivildienstleistende. 

7. Anlage G Verordnung der Bundesregierune: 
vom 18. März 1975, BGBL Nr. 199, 
über die Mindestsätze für die Be­
messung der Ergänzungszulage nach 
dem Pensionsgesetz 1965 (Ergän­
zungszulagen veror,dn ung). 

8. Anlage H Erlaß des Bundesministeriums für 
Inneres Zahl: 85.529/2-III/5/75 
vom 21. März 1975 betreff,end die 
Ermächtigung der Amter der Lan­
desregierungen, ausg,enommen 
Wien, durch den Bundesminister 
für Inneres zur Auszahlung und 
durchlaufenden Verrechnung der 
Familienbeihilfe für Zivildienst­
leistende zu Lasten der allgemeinen 
Zahlungsmittel des Bundes. 

7. Familienlastenausgleichsgesetz mit Erläuterun- 9. Anlage I 
gen von Franz U rb a n, Schriftenreihedes 

Auszug aus den Vorläufigen Ver­
fahrensvorschriften für die Ver­
rechnung des Bundes - VVV, 
5. Teil, 3. Band betreffend die 
Tragung und Verrechnung der Zu­
stellgebühren. 

öGB Nr. 55, herausgegeben vom Verlag des 
OGB Wien 1973 samt Ergänzungen 1. und 
2. Nachtrag, zu beziehen im Manz'schen Ver-
lag, 1010 Wien, Kohlmarkt 16. 

VII. Formularmuster 

Die in der Folge angeführten Formularmuster 
(Anlage A bis I) sind nicht als bindende Regelung 
anzusehen und können daher nach Bedarf abge­
ändert oder ergänzt werden. 

9 Beilagen (Anlagen A bis I) 

18. September 1975 

Für den Bundesminister: 

Dr. Lipovitz 
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ANLAGEN 

zu Zahl: 94.000/67-111/5/75 
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III -18 der Beilagen 47 

Anlage A 

(Name des Zivildienstleistenden) 

Bett.: Antrag auf Zuerkennung von Familienunterhalt und Mietzinsbeihilfe nach § 23 des Heeres-· 
gebührengesetzes 

An 

Bezirkshauptmannschaft - Magistrat *) 
m ________________________________ __ 

A. Ich, .................................................................................................... ... ....................... , geb. am ......... .. ............................................. ........................... . 

m .............. .. .. ...................................... ............. .................................... ... ...... , wohnhaft m ..................................................................... ................... .. 

.............................. .. ................... .. .. .. ........................................................................ ... , bin auf Grund des Zuweisungsbescheides 

des Bundesministeriums für Inneres, Abteilung III/S, Z1. ............................................................................ ............ .. 

vom ........................................................................................... ..... .................................... , zur Ableistung des Zivildienstes dem 

Rechtsträger ........... ................. .................................................................................... .. ........ .. ................................. ........... der Einrichtung 

in ........................................ .. ...................................... ........... .................. .. ........................................ ..... auf die Dauer von .................. ................. . 
Monaten zugewiesen worden. 

B. Gemäß § 23 Abs. 5 des Heeresgebührengesetzes stelle ich den Antrag auf Zuerkennung des 
Familienunterhaltes *) und der Mietzinsbeihilfe *) für 

1. meine nicht getrennt lebende Ehefrau .................................................................. ....................................................................... . 

................ ......... .. ......... ................................................ , geborene .................. ... ............................................. , geb . ........... .......... .......................... . 

wohnhaft in ........ .................................................... ................................................................................................................................................ .... .. 

2. meme ehelichen Kmder ........................ ............................................................ ............ geb . 

........................ .................................. ...................................... geb. 

geb. 

3. folgende andere Personen, denen ich kraft des Gesetzes Unterhalt leiste *) zu leisten hätte *) 

Name Geburtsdaten Verwandschafts- Wohnungsanschrift 
verhältnis 

monatliches 
Eigenem­
kommen 

Zu B 3 : a) Ich habe vor memer Zuweisung zur Zivildienstleistung meine Mutter *) meme 

Eltern *) mit einem monatlichen Beitrag von S ............. ......................................... nachweisbar 

unterstützt (sogenanntes Kostgeld ist nicht als Unterhaltsleistung zu werten). 

b) Ich habe ... .. .................. Geschwister, davon ............. .. ......... , die bereits über ein eigenes Ein-

kommen verfügen und die Mutter *) die Eltern *) gemeinsam mit monatlich 

S ...................... .. .. ..................... zu unterstützen. 

*) N ichtzutreffendes streichen 
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48 III-18 der Beilagen 

C (Bei Nichtvorhandensein einer Ehefrau) Ich beantrage, den Familienunterhalt an die den Haus­
halt führende Person, d. i . 

.................................................................................................... ................................ in 
zu überweisen. 

D . Ich beantrage, als Bemessungsgrundlage für Familienunterhalt 

ein Drittel des Nettoeinkommens der letzten 3 Monate (13 Wochen, 90 Tage) *) 

ein Zwölftel des ettoeinkommens der letzten 12 Monate (52 Wochen, 365 Tage) *) 

vor Antritt des Zivildienstes anzunehmen. 

E. 1. Ich bin Empfänger von Gehalt, Lohn, Rente, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und werde 
nicht zur Einkommensteuer veranlagt. Als Nachweis meines Einkommens liegen die dem 
vorgenannten Zeitraum entsprechenden Bestätigungen bei. *) 

2. Ich bin im Betriebe eines Aszendenten (Verwandten in aufsteigender Linie) ohne Bestehen 
eines Dienstverhältnisses hauptberuflich tätig. über die monatliche Entlohnung für vergleich­
bare Dienstnehmergruppen laut Kollektivvertrag liegt die Bestätigung der Innung bei. *) 

3. Ich werde zur Einkommensteuer veranlagt und lege für das der Zuweisung vorangegangene 
Jahr den rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid vor. *) 

4. Ich werde zur Einkommensteuer veranlagt, besitze aber für das vergangene Steuerjahr noch 
keinen rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid. über das im letzten Steuerjahr einbekannte 
Einkommen lege ich die Bestätigung des zuständigen Finanzamtes bei. *) 

5. Ich werde zur Einkommensteuer veranlagt, besitze für das vergangene Steuerjahr noch keinen 
rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid, auch eine Steuererklärung für das letzte Steuer­
jahr liegt noch nicht vor. Ich lege daher den rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid für 
das vorhergegangene Jahr vor. *) 

6. Ich werde für das dem Antritt des Zivildienstes vorangegangene Jahr bzw. für das Jahr, in 
dem ich den Zivildienst angetreten habe, erstmalig zur Einkommensteuer veranlagt. *) 

7. Ich war unmittelbar vor Antritt des Zivildienstes in einem Hochschulstudium bzw. sonst 
in der Vorbereitung für einen bestimmten Lebensberuf begriffen bzw. beim Arbeitsamt als 
arbeitsuchend gemeldet. Die diesbezügliche Bestätigung der Hochschule bzw. der sonstigen 
Ausbildungsstätte bzw. des Arbeitsamtes lege ich bei. 

F . Während des Zivildienstes verbleibt mir aus ................................................................................................................................... . 

ein monatliches Nettoeinkommen in der Höhe von S .... ................................................................................................ .. 

G. Ich bin seit ................................................ Hauptmieter *) Untermieter *) Mitbewohner der elterlichen 

Wohnung *) in .................................... ................................................................................................. Die Wohnung besteht aus 

........................ Wohnräumen. Die monatliche Gesamtrniete beträgt laut beiliegender Bestätigung 

S .................. .............................. , hievon habe ich als Untermieter *) monatlich S ................................................ zu 
leisten. Meine Ehegattin hat keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, 
selbständiger Arbeit oder nichtselbständiger Arbeit. 

Die Beibehaltung des gemieteten Zimmers *) der Wohnung *) wird wie folgt begründet: 

'Es ist mir bekannt, daß unwahre oder unvollständige Angaben als Verwaltungsübertretung 
mit Geld bis zu S 3.000·- oder mit Arrest bis zu einem Monat bestraft werden, sofern diese 
Tat nach den geltenden Gesetzen nicht strenger zu bestrafen ist. 

_........... Beilagen. 
(Unterschrift des Antragstellers) 

III-18 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)48 von 80

www.parlament.gv.at



An die (den) 

Bezirkshauptmannschaft (Magistrat) 

III-18 der Beilagen 

Anlage B 

Lohnbestätigung zum Zwecke der Geltendmachung von Ansprüchen gemäß §§ 18 ff. HGG. 

für den Zivildienstleistenden ...................................................................................................................................................................................... .1.. 

geboren am ............................................................................. . 

Dem Ob genannten wurden innerhalb der letzten 3 Monate (13 Wochen, 90 Tage) *) oder innerhalb 
der letzten 12 Monate (52 Wochen, 365 Tage) *) vor Antritt des Zivildienstes, 
das ist in der Zeit 

vom ............................................................ bis ............................ .. .............................. , folgende Bezüge ausbezahlt: 

1. Summe der Bruttobezüge (Geld- und Sachbezüge) einschließlich der 
steuerfreien und sonstigen Bezüge (§ 25 Abs. 1 Z.1- 4 EStG 1972), 
jedoch ohne Familien- und Wohnungsbeihilfe und ohne Bezüge gemäß 
§ 26 EStG 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ..................................................... . 

2. Einbehaltene Beträge 

a) Sozialversicherung S ................ ................ ..................... . 

b) Kammerumlage S ............ ...... ................................... . 

c) Wohnbauförderung S ..................................................... . 

d) Gewerkschaft S ...................................................... zusammen ... .. .. . . . .. , S ..................................................... . 

3. An Lohnsteuer wurden einbehalten insgesamt . .. .. ...... . .. .. . .. . .. S 

4. Neben den unter Ziffer 1 ausgewiesenen Bruttobezügen wurden noch 
gewährt 

a) Wohnungsbeihilfe S ..................................................... . 

b) Familienbeihilfe S ...................................................... zusammen . ... . . . . . . . . . S ..................................................... . 

5. Steuergruppe laut Steuerkarte für den 

Zeitraum von .............................................. .. 

von ............................................... . 

bis 

bis 

6. Berücksichtigtes Kraftfahrzeugpauschale 

für die Zeit von ................................................ bis ................................................ insgesamt S ..................................................... . 

7. Berücksichtigte Freibeträge laut Abschnitt V der Lohnsteuerkarte gemäß 

§ ............ EStG (Angabe nur wenn möglich) insgesamt .... ... . .... .. . . S ..................................................... . 

8. Dem Zivildienstleistenden verbleibt während des Zivildienstes ein vom 
unterzeichneten Arbeitgeber ausgezahltes Nettoeinkommen in der 

Höhe von ..... ... ......... . . ...... .... . . . .... . .... .. . ... ..... .. S .................................................... . 

(Ort und Datum) (Untcrachrift dco Arbcitgebcn und Firmcnstcmpc:l) 
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50 III-18 der Beilagen 

Anlage C 

Gemäß § 29 HHG von den Stempelgebühren befreit 

am 

An die/den 

Bezirkshauptmannschaft - Magistrat *) 

in ............................................................................................... . 

Der Zivildienstleistende ........................................................................ .................................................................................... ................. ........................ . 

geb. . ....................................................................... , bewohnt in ......................................................................................................................................... . 

die Wohnung in Haupt(Unter)miete und bezahlt hiefür monatlich: 

1. Miete (gleichwertige Entgelte) jedoch ohne Nebenleistungen ........ . S .................................................. . 

2. Nebenleistungen (z. B. Beleuchtung, Beheizung, Telefon, Garagenmiete, 
Frühstück, Bad, Bettwäsche usw.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ...................................................... 

Diese Wohnung besteht aus: 

a) Vorzimmer 

b) Küche 

c) Bad/D uschnische 

d) Abstellraum 

e) Wohnzimmer 

(Unterschrift des Zivildienstleistenden) 

zusammen . . . S 

f) Schlafzimmer 

g) Balkon/Loggia 

h) Garage 

i) sonstige Räume 

Ausmaß des Bestandsobjektes ........................ m2 

!Unterschr ift und genaue Adresse des HauseigentUmers/Hausverwalters/ 
Hauptmieters/ Vermieters) 
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III-18 .der Beilagen 

Nicht stempelpflichtig! 

............................................... , .......... .. ........... ........................................................ ............... ........... ............ .. 
(Name, Anschrift und Fernsprechnummer des Dienstgebers) 

.Steuernummer ................................................ .{. ........................................ .. .. .. ........................ . 

51 

Anlage D 

Eintragungen des Finanzamtes 

Eingangsvermerk 

Sichtvermerk der 
Lohnsteuer- und 
Beihi lfenstelle: 

Finanzkasse: 

Verrechnungs tag : 

HiTB. für Bargeldverstätkung :Betreff: Anforderung des Ersatzes für die ausgezahlte 
Familienbeihilfe Post-Nr . .... ...................................................................................... . 

Subvorm. f. Rückz., Umb. und üb. 
Post-Nr ...... ...................................................................... ............... . 

An das 

Finanzamt ................................................................... ............................................................................................ .. 

S 
1 

g 

Ich (Wir) habe(n) an bei mir (uns) beschäftigte(n} Dienstnehmer auf Grund der von 

diesem (diesen) vorgelegten Familienbeihilfenkarte( n) Familienbeihilfe für den (die) Monat(e) 

............................................................................................................................ 19 ......... . ... .. .. im Betrage von (= Höhe des Ersatz-

anspruches) ... .... ... ....... . .. ... ...... .. ......... .. ..... .. .. .... ....... ... .. ..... .. . ......................................... ............ 

ausgezahlt. 

Ich (Wir) ersuche(n), von diesem Ersatzanspruch die folgenden Beträge, die ich (wir) 

·dem Finanzamt schulde(n), in Abzug zu bringen : 

Abgabenart I Zeitraum I 1) I 
Betrag 

S I g 

Lohnsteuer 

Dienstgeberbeitrag zum 
Aus gleichsfonds für 
Familienbeihilfen 

Umsatzsteuer . 

Abgaben, die im Saldo 
der Lastschriftanzeigen 
erfaßt sind 

Summe . .. ........ ................................. ............ 

Unterschieds betrag zu meinen (unseren) Gunsten . . . .. ..... .................................. 1 ............ 

1) Sollen ausnahmsweise auch Abgaben, die an ein anderes Finanzamt zu entrichten sind, mit dem Ersatzanspruch gegenverrechnet 
werden, so ist in dieser Spalte anzugeben, bei welchem Finanzamt und unter welcher Steuernummer die betreffende Abgabe zu 
.entrichten ist. 

Bitte beachten! Es können mit dem Ersatzanspruch nur solche Abgaben gegenverrechnet werden, die an die Finanzämter 
:zu entrichten sind. 

Bitte wenden! 

Anforderung des Ersatzes für ausgezahlte Familienbeihilfen. 
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52 III-18 der Beilagen 

*) Ich (Wir) bitte(n), diesen Unterschieds betrag 

o bar an mich (uns) auszuzahlen 

o auf mein (unser) .................... ............................................. .. Konto Nr . .................................................................. bei der 

.......................................................... .................... .. ........................ .......... .......................... .. .. .......................................... ... ............................... ........................ zu überweisen. 

o auf das ....... .. .... .. .................... ................................ Konto Nr. .. ....... ............. .......................... ...... .. ...... , lautend auf ..... .. .................... .. ............................... .. 

............................................ .. ... .. .. .. .. ..... ................................................... ........... .. .. , bei der ....... .......... ........ .. .... .. ..................... ................................................................ .... ........ .. 

zu überweisen. 

Ich (Wir) habe(n) zur Kenntnis genommen, daß gemäß § 29 Abs. 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

eine Verwaltungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S oder mit Arrest bis zu zwei Wochen 

bestraft wird, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

a) Familienbeihilfe entgegen den Vorschriften des Familienlastenausgleichsgesetzes auszahlt und hiefür Ersatz­

ansprüche geltend macht oder 

b) Ersatzansprüche geltend macht, ohne Familienbeihilfe im entsprechenden Ausmaß ausgez ahlt zu haben 

sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften strenger zu ahnden ist . 

..................... .. .. ......... ~ ......................................... .. ...................................................... . 
(Darum) (Unterochrift. firmenmäßige Zeichnung) 

*) Zutreffendes bitte so 181 ankreuzen 
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III-18 der Beilagen 53 

Anlage E 

Amt der .................................................................................... Landesregierung 

Dienststellenkennzahl (DKZ) .................................................................... ... . 
Monatsvoranschlag 

......... ... ............................................................ 197 ...... 

SUMMAR 

Kapitel 11: Inneres 

A. Ausgaben: Antrag 

1/1117 Zivildienst (Zweckgebundene Gebarung) 
1/11177 Aufwendungen 

(Ges. Verpfl.) 
1/11178 Aufwendungen 

Summe 

+ Erhöhung 
- Abstrich 

1/1121 Einrichtungen für die Kriegsgräberffusorge 
1/11213 Anlagen 
Post-Nr. 0200 

0420 

Summe 

1/11218 Aufwendungen 
Post-Nr. 4001 

4002 
4006 001 
4006 002 
4510 
4522 
4590 
6000 
6140001 
61 92001 
71 00 
7221 
7270 
7280 
7298 001 

Summe 

Durchlaufende Gebarung 

(Summe) 

B. Einnahmen: 

2/1117 Zivildienst (Zweckgebundene Gebarung) 
2/11170 Zweckgebundene 

Einnahmen ............................... ........................................................................... .. 
2/1121 Einrichtungen für die Kriegsgräberffusorge 
2/11214 Laufende Einnahmen 
Post-Nr. 8060 ...................................................... .. .................................................. .. 

8299 .......................................................................................................... .. 

Summe 

Durchlaufende Gebarung 
(Summe) 

Zuweisung 
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Bezirkshauptmannschaft 
Magistrat 

Familienbezugsblatt Anlage F 

Familien- und Vorname des ZD L 

der (des) BH (Mag.) 

..................................................................................................................................................................... geboren ........................................................................... Bescheid Zl. ..... ..................... ............................. .. ........ . 

Kinder .................................................................................................. . der E inrich tung ............................................................................ .............. ....... .. 

D ienstantrittsmeldung Zahl ......................................................... ............................... ; ... .. .. ............................................ . zugewiesen. Name des Empfängers 

Straße des Empfängers ............. _ ....................................................................................................................................................... Entfall UnterlultSberecht.igte gem. § 13 HGG 

Po~ tlei tzahl Ort 
Ton bis Name geboren SV.P.uschalbetrag 

......................................... . .................................................................................................................................... 

PO ~ t ,· chcckkonto ................................................... ................................................................................................................................. 

Girokonto " ..................................................................................................................................................................................................... 

Bemessung<grundlage .................................................................................................................................... ................................. 

Bel./FU Bescheidza hl ab FU.Betrag geprüft Bescheidzahl .b MB--Betrag geprüft I ab I FamiHenbeihilfe geprüft 

~- I 

~ 
~--- -- -- -- - - -- -- -- - - ----~ - - ---- - - ----

I I I 
-- -- ---- - - ' - ~ ------- - - -- - - -- -- - - -Ä- -~ 

I I ~-- - - - -- -- -----~ ------ -------~ 
I 1 1 • 

ABSTATTUNG 
Letzter Arbeitgeber: 

Rück.buchung 

Jabr 
Mo· 

Famil ienunterhalt Mietzinsbeihilfe Familienbcihilfe Abzugsbetrag 
Auszuzahlender 

Namenszeichen des Abstatten Arbei tsamt : nat Betr.g 

Nr. Betrag Jabr I rr l lli I Nlvl~ I ~I~ I ~ l x l ~l~ 

---- - - -- ------ ---- -- - - I-

- - - - - - ------ -- -- -- - - --I-

----------------------I-

---- - - -- -- ---- ------ --I- Letzter Arbeitstag: 

- - -- - - ---- - - -- -- ----

-- -- ---- -- -- -- -- ------I-

-- ---- - - -- -- -- - - ------I-

------ - - -- - - -- - - - - - - - - - -
-- - - - - - - - - -- -- - - ------I-

Familienbeihilfenkarte Name des Kindes geboren Anmerkung: 
Gemeinde 
Arbeitsamt 

V1 
~ 

:::1 ..... 
I -00 

t:l. 
'" ... 
t:I:1 
2.: 

Je: 
'" ::s 
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m -18 der Beilagen 55 

Verordnung der Bundesregierung vom 
18. März 1975 über die Mindestsätze für die 
Bemessung der Ergänzungszulage nach dem 
Pensionsgesetz 1965 (Ergänzungszulagenver-

ordnung) 

Auf Grund des § 26 .Nbs. 5 des Pen-sion5-
gesetzes 1%5, BGB1. Nr. 340, der §§ 45 und 64 
Albs. 2 des LandeSllehrer-Dienstlgesetzes, BGBL 
Nr. 245/.1962, in ,der Fassung der Bund'esgesetze 
BGBl. Nr. 340/1965, 247/ 1970 und 486/ 1971 
und der §§ 48 und 66 des Land- iU'IlId ftOrst­
wirtschalftlichen Landeslehrer-Dienstgesetzes in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 176/ 
1966, 248/1970 'Und 487/1971 wird verordnet: 

§ 1. Der Mrndestsatz im SiIllne des § 26 Albs. 5 
beträgt: 

a) für den Beamten 2354 S. Der Mindestsatz 
erhöht sich für die Ehefrau, die bei der 
Bemessung der Haushaltszll'la:ge z.u herück­
sichtigen ist, um 1014 S und für jedes Kirui, 

Anlage G 

das !bei der Bemesrung der Hall'shal~z.ulaJge 
zu berücksichtigen ist, um 253 S, 

b) f.ür die Witwe 2354 S. Der Mi'IlIdestsatz 
enhöht sich für jedes Kind, für das der 
Witwe eine HaushaJtszu<1age gebührt, um 
253 S, 

c) für eine Halbwaise his zur VoUendung des 
25. Lebensjahres 879 S und nach diesem 
Zei tpunkt 1561 S, 

d) für eine VoLlwaise bis, zur Vollendung des 
25. Lebensjahres 1320 S und' nach diesem 
Zeitpunkt 2354 S, 

e) für eine frühere Ehefrau 2354 S. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1975 in 
Kraft. 

Kreisky 
Androsch 
Broda 

Lane 

Häuser 
Leodolter 

Lütgendorf 

Bielka Moser 
Staribamer Rösm 
Weihs Sinowatz 

Firnberg 
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.5 6 III-18 der Beilagen 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl : 85.529/2-III/5/75 

Bei Beantwortung bitte angeben 

Anlage H 

A b sc hri f t 

Budgetangelegenheiten; 
Ermächtigung der Amter der Landesregierungen, ausgenommen Wien, durch den Bundesminister 
für Inneres zur Auszahlung und durchlaufenden Verrechnung der Familienbeihilfe für Zivildienst­
leistende zu Lasten der allgemeinen Zahlungsmittel des Bundes. 

An allile 
Amter der Landesregierungen, 
ausgenommen Wien 

Gemäß §§ 16 und 17 des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes, BGBl. Nr. 376/1967, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. N r. 118/1974 in Verbin­
d'Un,g mit § 34 Albs. 1 und 3 Zivi'Ldienscgesetz sioo 
die Bezirksverwaltungsbehörden verpflid1tet, an 
Zivildien:stleistende Famili,enJbeihilife nach Maß­
gaJbe der Eintragungen in der Fami\>ienbeihilfen­
karce auszuzahilen. 

Die Amter der Lallldesregierungen werd'en da­
her ermächtigt, die Zahlun,gen für Familien!bei­
hilfe für ZiviLdienstleist,ende in der unbedingt 
notwend~gen Höhe zu tätigen und z.u Lasten 
der ,durchlJ.aufenden Gebarung der aillgemeinen 
ZahlungsmitDel des Bundes zu verrechnen. 

zusoellen, daß die auf diese Weise auslbezahlten 
Farnitlienbeihilfen ,durch die Finanzämter ersetzt 
werden, sodaß das für Familienbeihilfe eröff,n,ete 
DurchJauferkon'tO ausgeglichen wird. Näheres 
hierüber wird in Iden Durchführungsbestimmun­
gen zum Zivildienstgesetz h insichdich des Fami­
lienunterhaltes und der Mietzinsbeihi1f.e usw. 
durch gesonderten Erlaß des Bundesministeriums 
für Inneres geregelt werden. 

21. März 1975 

Der Bundesminister: 

Otto Rösch e. h. 

Es wird: ersucht, durch entsprechende Weisun- Für die R icht'Ugkeit 
$en an ,die Bezirkisverwah U'ngsbehörden sicher- der Abschrift: 
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III-18 der Beilagen 57 

Anlage I 

Auszug 

Vorläufige Verfahrensvorschriften fü r die Verrechnung des Bundes - VVV, Fünfter Teil, 
Dritter Band 

Tragung er Zustellgebühren für SchV-Baranwei- gesch ossen werden, gilt für sie diese Regelung 
sungen bereits ab <dem Zeitpunkt .des Anschlusses. 

(Auszug aus dem RdSchr. d. BMF v. 7. Mai 1968, Di es·e Regelurug betrifft nur die normalen Zu-
Z. 202.227-20/67, unter Berücksichtigung der Ande- stellgebühren für BA W. Zur Zuste1lun !! von BA W 
rung v. 9. Oktober 1968, Z. 214.678-20/68, sowie ~ 
Auszug aus dem RdSchr. d. BMF v. 14. Mai 1971, zu eigenen Handen unter Ausschluß jeder VoH-

Z.204.168-20/71) macht wird bemerkt, daß nach den derzeit gel­

Dcr überga·ng zur elektronischen Datenverar­
beitun,C7 mit maschineller Ausfert igung von 
Scheckverkehrs-Anweisungen (Sch V -Anweisun­
gen) macht es erforderlich, im gesamten Staats­
kassenverkehr einh eitliche SchV-Anweisungen zu 
verw nden. Es is t notwen.dig, diese Einheitlichkeit 
nicht nur auf .die Gestaltung der Drucksorten zu 
beschränken, yondern auch auS die Art der Zu­
stellung U1lld die Tragung der ZusteHgebühren 
zu erstrecken, da jede Abweichung von der Ein­
heitlichkei t nur unter Inkaufnahme eines erheb­
lichen organisatorischen, programmtechnischen 
und manipulatorischen Mehraufwandes urlld da­
mit heträ·ch tlicher Mehrkosten möglich wäre. 

Das Bun.desministerium für Finanzen über­
nimmt daher ab dem 1. Juli 1%8 die Tragung 
der Zustellgebühren für alle Scheckverkehrs-Bar­
anweisungen (BA W) im Rahmen des Staatskassen­
verkehrs einschließEch der Monopole und Be­
triebe, ul1'd zwar Igleichgültig, ob diese BA W be­
reits automatisch durch di,e zentrale Datenverar­
bei tungsanlage, durch eine resso rteigeri e Daten­
vera rbeitu'D,gsanlage oder 'Doch händisch durch die 
betreffende Buchhaltung oder Kasse ausgefe rtigt 
werden. 

Ausge lOmmen von dieser Regelul1lg sin.d jene 
Aktivbezugs- und Pension zahlun.gen der Mono­
pole und Betriebe, weld1e nicht durch das Zen­
traLbesoldungsamt flüssiggestellt werden, sowie 
a't!e BA W zu Lasten jener Postscheckkonten der 
Bet riebe urud vom Bund verwalteten Fonds lISW., 

deren Buchungs- und Auszahlungsgebühren der­
zeit nicht d·em allgemeinen Spesenkonto Nr. 50 1) 

angelastet werden. Ausgenommen sind ferner 
alle Baranweisungen der Buchhaltungen und 
Kassen im Bereich der Post- und Telegra phen­
verwa·ltung, weil diese Anweisungen nicht a·ls 
BA W der O sterreichischen Postsparkass·e (OPSK), 
sondern in Form von Postanweisung.en im Rah­
men des Po tdienstes durchgeführt werden. So­
we it einzelne DienststeHen vor ·dem genannten 
Zeitpuniln an .das Datenfernübertragungsnetz an-

1) Jetzt 6000.509 

August 1972 - 5. Teil, 3. Band 

tenden posta,lischen V:orschriften Ersatzzustellun­
gen auf Beträge bis S 3000'- beschränkt sind, 50-

daß die Höhe der Gebühr für die Zustellung zu 
eigenen Handert in keinem vertreobaren Verhält­
nis zu rl em a.1lenJalls zu erwa rtenden Prozemsatz 
von an unrechtmäßige Empfänger auS'bezahlten 
Beträgen st eht. Das Bundesmin isterium für Fi­
nanzen hat daher in den Durchführungsbestim­
mun'gen zu § 35 P.ensionsgesetz 1965, BGBL 
N r. 340/1965, v·on einer Zustellung von Pen­
sionsbezügen zu eigenen Handen his auf weiteres 
Abstand genommen 1). Die diesbezüglichen Be­
stimmungen ,der §§ 33 un1d 34 der Vorläufigen 
VorschrLft über den Vollzug .des Za.h lungsdienst·es 
durch die Postsparka'sse .bei den Buchhaltungen 
der anweisenden Stel1m (BZV) werden h iemit 
außer Kraft gesetzt. 

Sollte in besonders gelagerten FäHen auf eine 
Zustellung von BA W zu eigenen Handen nicht 
verzichtet werden können, wird um Herstellung 
des Einvernehmens mit dem Bundesministerium 
für Finanzen gebeten. Das Bun,desministerium für 
Finanzen wiJ.1d· die daraus erw.achsen1den Mehr­
kosten, die nicht nur auf die höher,en Zustell­
gebühren, sondern vo r a.Jlem auch auf einen 
Mehraufwand bei .der maschinellen Veraribeitun'g 
zurückzuführen sind, nur dann trage.n, wenn der 
mit ,der Zustellung zu eigenen Handen verfolgte 
Zwed< nicht auch auf andere Weise und mit ge­
ringeren Kosten erreicht wenden kann. 

Zu r Erzielung einer kla~losen Abrechnung 
der Zustellgebühren für BA W ist folgende Vor­
gal1tgsweise einzuh<tlt en : 

BA W, die von einer Buchhaltung oder Kasse 
händisch ausgefertigt werden 
Bei händisd1 'Oder mit konventionellen Ma­
schinen ausgefertigten BA W ist vom Addi­
tion streifen der Reirubeträge gemäß § 49 
ABV 1955 eine zusätz1liche Ausfertigung her­
zustel len. Zwei- und mehrfache Additions­
streifen mit eingel.egtem Kohlepapier sirud im 
Fachhandel erhältlich. Diese zusätzliche Aus­
.fertigung des Additionsstreifens ist am dberen 

1) Siehe Seite 57 
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2 

3 

Rand mit folgenden Angaben und Vermerken 
zu versehen : 

d er P ostscheckkontonummer, 
d em Pos tscheckkontoworclaut, 
der H eft - und Blattnummer des 5ch V­
Auf trages, 
dem Ausstellungsdatum des zugehörigen 
5chN ~Auftrages, 

- dem AuszahJungstermin (nur bei termi­
n i,erten Aufträgen), 

- ,dem Vermerk: "Zustellgebühren abbuchen 
vom P5K 105 1) des BMF", 

Für die Arrbringung d ieser Vermerke sind 
zweck.mäßi,gerweise geeignete Stampi!;'lien zu 
verwenden, Am Ende des Additionsstreifens 
is t unter der Schecksumme d ie Anzahl der 
BA W anzuführen, D ie zusätzlichen Ausf erti­
gungen der Additionsstreifen sind monats­
weise gesammelt am 1. des jeweiligen Folge­
m onats an die Buchhaltung der GeneraLdirek­
tion f ür die POSt- und Telegraphenverwaltung 
einzusenden, Dabei sind d ie jeweils am un­
teren R and der Add itionsstreifen angeführten 
Stückzahlen der BA W in einem eigenen hddi­
t ionsstrei fen zusammenzufassen und d ie m o­
natliche Gesamtstückzahl zu ermitteln , 
Dienstst ellen, die nicht mit Additionsstreifen 
gem äß § 49 ABV 1955, sondern m it Ver­
zeichnissen Igemäß § 25 Abs, 3 der Geschäfts­
bestimmungen für ,den Scheckverkehr der 
OPSK arbeiten, können der Buchhaltun:g der 
Genemidirektion für d ie Post- und Tele­
graphenverwaltung an Stelle der Additions­
streifen auch Durchschläge dieser Verzeichnisse 
übermitteln, 

BA W, die von der ZEDV Ades BMF erstellt 
werden 

H insichtl ich jener BA W , d ie auf Grund der 
D aten fernübertragung oder au f Grund der 
Dauerl iquidierung von Aktivbezügen, Pen­
&ionen un,d Renten beim ZBA ersteHt und 
d er OPSK in Form eines Magnetbandes über­
geben werden, wir,d die Errechnung und Ab­
rechnun g der Zustell gebühren für BA W unter 
sinngem äße r Anwendung der Bestimmungen 
,der nachstehenden Z, 3 von der OPSK durch­
geführt, 

BA W, die von einer sonstigen EDVA erstell t 
werden 

Bei Dienststdlen, welche die BA W m inels 
elektro nischer Datenverarbeitungsanlagen aus­
ferti gen, erübrigt sich im Falle der übergabe 
von ma chine:ll lesbaren Datenträ,gern an die 
OPSK d ie Ermitt,lung der Zus tell gebühren 
un,d die übersendung entsprechender Nach­
weisungen an die Buchhaltung der General-

1) Jetzt 5050,000 

,direkti'on für die Post- u-nd Telegraphenver­
waltung, weiJ diese Arbeiten von der OPSK 
m itübernommen werden, Dienststellen, wel­
che ,die Sch V -Anweisungen vorläufig noch 
selbst ausdrucken, halben der Buchhaltung der 
Generaddi rektion für die Post- und T ele­
graphe11JVerwaltung nur die Monat'ssumme der 
selbsrberech'neten Zustellgebühren in einem 
Betra.g am 1. des jeweirligen Folgemonats in 
schriftlicher Form Ibekanntzugeben, wobei 
audl die Gesamtstückzahl der im abgeilaufenen 
M onat ausgefertigten BA W anzufüh ren ist, 
In diesem Falle ist eine Ausfertigung der ge­
mäß Rundschreiben vom 21. Jänner 1967, 
Z, 204,561-20/ 67 1), auszudrucken·den Durch­
führungslisten mit den aU9gerechneten Zustell­
gebühren bei der ausfertigenden Dienststelle 
au fz ubewahren, 

D ie Zustellgebühren sind wie f.olgt zu er­
rechnen: 

Oberweisungsbetrag 

b is S 50'-

von 5 50'01 bis 5 100'-

von S 100'01 bis S 200'-

von S 200'01 bis S 500'-

von S 500'01 bis S 10,000'-

über 510,000'-

Zustellgebühr 

51'-

s 1'20 

51'50 

52'50 

5 l' 50 je ange­
fan>gene 
5500'- zu­
züglich 
51'- (daher 
Mind,estge­
bühr S 4'­
und Höchst­
gebühr 
531'- ) 

keine 

Bei BA W mit dem Vermerk "ZusteLlung zu 
eigenen Handen; Vollmacht ausgesdl lossen" 
erhöht sich die Zustellgebühr um 5 3'- je 
BAW, 

4 Postlagernde BA W 
Es besteht keine Notwendigkeit, postla.gernd 
adressierte BA W von den übrigen BA W zu 
trennen und gesorudert zu behandeln, Werden 
bei einer Dienststelle jedoch in größerer An­
zahl anfa:hlende, postlag,ernd ad,ressierte BA W 
zu eigenen 5dl V-Aufträgen zusammengefaßt 
ist im Kopf des zugehörigen A,dditionsstrei­
fens der Vermerk "postlagernd" deut.\ich an­
zubringen, 50fern eine Dienststelle die Zu­
stellgebühren mittels einer EDV A seihst be­
rechnet, beträgt d ie Gebühr in einem solchen 
Fall ohne Rücksicht auf den Auszahlungs­
betrag 50'50 für jede postlagernd adressierte 
BA W, 

1) Siehe Seite 243 
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5 Sch V -Aufträge 

Baranwei'Sulligen in Form von Sch V-Auftriigen 
(§ 25 ,der Geschäftsbestimmungen für den 
Sch.eckverkehr) wer·den von der OPSK auf 
be~den Abschnitten mit dem roten Stampi.glien­
aufdruck "Zustellgebühr bezahlt" v·ersehen 
und geordnet nach Sch.eckkontonummern in 
Listen (Additionsstreifen) zusammengefaßt. 
Diese Listen werden an ihrem oberen Ende 
mit dem Vermerk "Zusammen'Stelhlllg der I 
von de.r OPSK am .. .. ... ... alls Baranowei-
sungen weitergdeiteten SchV-Aufträge; Zu­
stelLgebühren aibbuchen vom PSK 105 1) des 
BMF" versehen. Soweit diese Listen auf dem 
Wege über die EDVA erstellt werden sollten, 
gelten für sie die Bestimmungen über d ie 
Ausf,erttguIlig von DurchJührungslisten sinn­
,gemäß. Die Listen werden der Buchhaltung 
der Genera.hdirektion für .die POSt- und Tele- 8 
graphenverwa.ltung gemeinsam mit der Ab­
rechmmg d.er ZusteLlgebühren gemäß Z. 2 
überm i ttel t. 

6 Rückbuchungen 

Di,e OPSK faßt a1LIe rückgebU'ch~en BA Wund 
Sch V-Aufträge geordnet nach Scheckkonto­
nummern in Rückbuchungslisfen zusammen 
uIlid übermittelt diese Listen mit .dem Ver­
merk "ZusammenlStellung der vün der OPSK 
am .. . . ..... . rückgebuchten Baranweisun-
Igen und SchV-Aufträge; Zustellgebühren 
rückbuchen auf das PSK 105 1) des BMF" 
,eberuf.a,lih monatlich der Buchhaltung der Ge­
neraLd'irektion ,für ,die Post- un.d Telegraphen­
verwa'ltung. 

7 Abrechnung 
Die Buch:halltung der Generaldirektion für die 
p.ost- und Tdegraphenverwaltu'rug ermittelt 

1) Jetzt 5050.000 

August 1972 - 5. Teil, 3. Band 

nach AJblauf jedes Monats auf Grund der er­
hahenen Meldungen, Durchführul1Jgslisten 
und AdditiOIl:Sstreifen sowi·e der Zusammen­
'Stellungen und Rückbucl1UIligslisten der OPSK 
den monatlichen Gesamtbetrag an Zustell­
gebühren und veranlaßt bis zum 20. des fol­
.genden Monats mittels Einziehungsauf trages 
(§ 31 der Geschäftsbestimmungen für den 
Scheckverkehr) bei der OPSK die Aib'bu(:.ll'Un.g 
Ider Monatsgebührensumme vom Postscheck­
subkonto 105 des Bundesministeriums für Fi­
nan'Zen zugunsten des Postschecksubkontos 
120 1) .der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung. Die Verrechnung 
dieser Gebühren erfo.lgt beim Bundesministe­
rium für Finanzen zu Lasten Ansatz 1/51 01 
Post 6300. 

Personalaufwand der Monopole und Betriebe 

Die im Zusammenhanlg mit der Auszahlung 
jener Aktivbezüge und Pensionen der Be­
triebe und Monopole, welche nicht vom Zen­
tralbesoldungsamt flüss,i.ggesteUt werden, an­
hnel1Jden Zustellgebühren sind auf die gl·eid1e 
Weise abzurech nen, jed'och dem in· den Durch­
·führun gslisten hzw. Additionsstrei'fen an Stelle 
des PSK 105 2) des Bundesministeriums für 
Finanzen anzuführen.den Scheckkonto des be­
treffenden Betriebes oder Monopols anzu­
lasten und von diesem wie bisher zu Lasten 
seines Voranschlages zu tr.agen. Diese Bestim­
mungen finden keine Anwendung, wenn die 
üblicherweise bar ausg.ezahlten Bezüge in 
AusnahmefäUen einZielnen Bediensteten im 
Postwege zugestdlt werden. Solche BA W 
Ibrauchen von den übrigen BA W nicht ge­
trennt zu werden. 

1) Jetzt 5200.001 
2) Jetzt 5050.000 
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Bundesministerium für Inneres 
Abtei lung III/5 

Beilage 8 

Zahl: 94.000/75-III/ 5/76 

Verzeichnis 
der gemäß § 4 Zivildienstgesetz, BGBI. Nr. 187/1974, als geeignete Träger des Zivil­

dienstes anerkannten Einrichtungen 

Rechtsfrager 

Bundesland 
Burgenland 

Bundesland 
Burgenland 

Bundesland 
Burgenland 

Bundesland 
Burgenland 

Bundesland 
Burgen land 

Landesfeuer­
wehrverband 
Burgen land 

Bundesland 
Burgenland 

Bundesland 
Burgenland 

Gesellschaft 
Osterreichischer 
Kinderdörfer 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Burgenland 

Konvent der 
Barmherzi gen 
Brüder 

Stiftung Kin­
derheim Wim­
passing/Leitha 

Diakonisches 
Werk für 
Osterreich 

Evang. Stiftung 
de la Tour 

E inrichtung 
Zahl 
der 

Pliitze 
Täligkeite :J (biefUr erwünschte Kenntnisse 

Burgenland 

Abteilung XI des Amtes der je 1 
Burgenländischen Landesregierung 
(Landesforstinspektion - Landes­
forstgärten Weiden, Dörfl und 
Marz) 

Saisonarbeiter für die Forstpflanzenproduktio n, 
die Waldpflege, Schädlingsbekämpfung und die 
Behebung von Katast rophenschäden (Zuweisun­
gen nur zum Fr ühjahrstermin möglich) 

Allgemein öffentliches Kranken­
haus Güssing 

Allgemein öffentliches Kranken­
haus Kittsee 

Allgemein öffentliches Landes­
krankenhaus Oberpullendorf 

Allgemei n öffen tliches Landes­
krankenhaus Oberwa rt 

Landesfeuerwehrkommando und 
Landesfeuerwehrschule in Eisen­
stadt 

Landeslungenkrankenhaus und 
Heilstätte am Hirschenstein, 
Rcchnitz 

Landespflegeanstalt und Alten­
heim Neudörfl/L. 

Kinderdorf Pöttsching 

Osterreichisches Rotes Kreuz, 
Landesverband Burgenland 

Allgemein öffentliches Kranken­
haus in Eisenstadt 

Ki nderheim Wimpassing/Leitha 

2 Allgemeine Hilfsdiens te und Verwaltu ngsdienst 
(M asch in schrei b ken n tn isse) 

2 al11tats- und Arbeitshilfsd ienst, wie Haus-, 
Hof-, Garten-, Transport-, Hol- und Bring­
dienst (even tuell Erste-Hilfe-Kurs) 

5 Sanitätshilfs- und Hilfsarbeiterdienste für Haus 
und Garten 

4 Dienstleistungen im Rahmen der Krankenpflege, 
des Krankentransportes sowie Botengänge und 
Arbeiten in der Werkstätte und im Garten 

10 Funk- und Telephonbereitschaftsdienst (even­
tuell Funk- oder Radiotechniker) 

2 Dienstleistungen im Rahmen von Waldarbeiten, 
Reinhaltung der Zufahrtsstraßen und Wege, 
Hilfsarbeiterdienste, wie Botengänge, Müll­
ab.fu.hr, Verpackung von Labormaterial, Fenster­
re1l11gu ng 

3 2 für Krankenpflegedienst, 
1 für Mitarbeit in der Gärtnerei 

2 Internatsmäßige Betreuung von Kindern und 
Jugend lichen (Pädagogische Vorbildung) 

14 Dienstleistungen im Rahmen des Rettungs- und 
Krankentransportdienstes 

7 3 für Krankenpflege 
2 für Kanzleidienste 
2 für handwerkliche Verwendung 

4 Dienste bei de r Betreuung von Kindern als 
H ilfskraft (Erfahrung in Kinderbetreuung) 

Kärnten 

Altenheim "Haus Abendruh" in 
Waiern 

Behindertenheim Ausblick 111 

Winklern/Einöde-Treffen 

2 Hausbesorgung, Gartenbetreuung, Kranken-
pflegehilfe (ev. Führerschein der Gruppe C, 
Erste-Hilfe-Kurs) 

Mithilfe bei der Betreuung und Beschäftigung 
sowie fö rderung der behinderten J ugendlichen, 
wie Helfen beim Anziehen, Fahren mit Kran­
kenstuhl , Anleitung beim Basteln und Werken , 
Begleiten bei Ausgängen u nd Ausfahrten, Spie­
len und Musizieren (Fähigkeiten im Umgang mit 
hilfsbedürftigen Menschen, eventuell Erste­
Hilfe-Kurs) 
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Rechtsträger 

Osterreichischer 
Gewerkschaf ts­
bund 

Diakonisches 
Werk für 
Osterreich 

Evang. Stiftung 
de la Tour 

Diakonisches 
Werk für 
Osterreich 

Diakonisches 
Werk für 
Osterreich 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Kärnten 

Katholisches 
Jugendwerk 
Osterreichs 

Stad tgemeinde 
St. Veit/Glan 

Osterreichische 
Kinderfreunde, 
Landesorgani­
sation Kärnten 

Bundesland 
Niederösterreich 

Bundesland 
Niederösterreich 

Bundesland 
Niederösterreich 

Evangelischer 
Verein für 
innere Mission 

Evangelischer 
Verein für 
innere Mission 

Evangelischer 
Verein für 
innere Mission 

III-18 der Beilagen 6 1 

Zahl 
Einrichtung der Tätigkeiten (hiefür erwUnschte Kenntnisse) 

Plötze 

Jugenderholungsheim Kar! Mant- 2 Pädagogische Betreuung von Lehrlingen und 
jugendlichen Hilfsarbeitern und Ferienbeauf­
sichtigung von Kindern (gute Allgemeinbildung, 
Erfahrung im Umgang mit der Jugend, sport­
liche und musische Begabung, eventuell Ret­
tungsschwimmerausbildung), Zuweisung nur 
Frühjahrstermin möglich! 

ler, Cap Wörth bei Velden 

Kinderheim Ernst-Schwarz-Haus 
in Waiern 

Kinderheim "Herrnhilfu 
111 Tref­

fen-Oberdorf 

Kinderheim Meta-Distel-Haus 111 

Waiern 

Krankenhaus Waiern 

Rettungs- und Krankentransport­
dienst 

Arbeitsgemeinschaft kathol. J u­
gend und Jungschar der Diözese 
Gurk-Klagenfurt 

Städtischer Bauhof, Schlachthof, 
Müllabfuhr, Hallen- sowie Frei­
bad 

Landessekretariat 

2 Hausbesorgung, Gartenbetreuung, eventuell 
H ilfserzieherdienst und Krankenpflegerhilfe 
(eventuell Führerschein C und Erste-Hilfe-Kurs) 

2 Mithilfe bei der Betreuung einer Jugendgruppe, 
bei pädagogischer Vorbi ldung Führung dersel­
ben (ausreichende Schulbildung, Schwimmen und 
Schifahren) 

2 Hausbesorgung, Gartenbetreuung, eventuell 
Hilfserzieherdienste und Krankenpflegerhilfe 
(eventuell Führerschein Gruppe C und Erste­
Hilfe-Kurs) 

2 Hausbesorgung, Gartenbetreuung, Kranken-
pflegerhilfe (eventuell Führerschein Gruppe C 
und Erste-Hilfe-Kurs) 

30 Hilfsdienste im Rahmen des R ettungs- und 
Krankentransportdienstes (even tuell Führer­
schein Gruppe B, einschlägige Ausbildung im 
Krankenpflegefach oder Hilfsdienst) 

4 Mitarbeit bei der Durchführung von Verans tal­
tungen, Verbesserung der Raumstruktur, Mit­
arbeit bei der Renovierung von Jugendhäusern, 
Administration, technisch organisierte Arbeiten 
bei der Erstellung von Führungszeitschriften 
und Behelfen (womöglich Erfahrung in Kinder­
und Jugendarbeit) 

5 Dienste im Rahmen der Tätigkeiten der ange­
führten Einrichtungen (eventuell Führerschein, 
Rettungsschwimmerausbildung) 

2 Dienste im Rahmen der Sozialhilfe der Einrich­
tung (Führerschein "BU

) 

Niederösterreich 

Abteilung VIIll des Amtes der 
Niederösterreichischen Landes­
regierung (Landesforstdirektion 
Niederösterreich) 

Abteilung VIIIl des Amtes der 
Niederösterreichischen Landes­
regierung (Allgemeine Fürsorge 
und Altersheime) 

Abtei lung IX/2 des Amtes der 
Niederösterreichischen Landes­
regierung (Fürsorge-, Jugend- und 
Pflegeheime) 

Dauerkinderheim 
Kleinzell 

Salzerbad, 

Evangelisches Altersheim H inter­
brühl bei Mödling 

Evangelisches Altersheim Purkers­
dorf 

80 Einsatz bei Forststraßenbau, Forstpflanzen­
produktion, Hochlagen- und Odlandaufforstung, 
Wald pflege, Schädlingsbekäm pfung, Behebung 
von Katastrophenschäden (Führerschein er­
wünscht, jedoch nicht Bedingung). Zuweisung 
nur zum Frühjahrstermin möglich! 

20 Hilfsdienste, Sozialarbeit 

9 3 für Hausdienste in Fürsorge- und Landes­
pflegeheimen 
6 für Pflegehilfsdienste in Landespflegeheimen 

Hilfserzieher (natürliche Begabung im Umgang 
mit Kindern, gute Schulbildung, eventuell 
Führerschein Gruppe B und Erste-Hilfe-Kurs) 

Hilfeleistung bei Betreuung alter Menschen und 
der damit verbundenen Verwaltung (Erfahrung 
im Umgang mit alten Menschen) 

Hilfeleistung bei Betreuung alter Menschen und 
der damit verbundenen Verwaltung (Erfahrung 
im Umgang mit alten Menschen) 
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62 

Rechtsträge r 

Evangelischer 
Verein für 
innere Miss ion 

Bund, vertre ten 
durch das Bun­
desminis terium 
für Inneres 

Bundesland 
iederösterreich 

Osterreichischer 
Gewerkschaft -
bund 

Stad tgemeinde 
Klostern euburg 

Landesfeuer­
wehrverband 

iederösterreich 

Landesfeuer­
wehrverban d 

iederösterreich 
Gemeinde Wien 

Oster reichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
N iederös terreich 

Osterreichi che 
Kinderfreunde, 
Landes­
organisa t ion 

iederös ter re ich 

Traisen 
Wasserverband 

Bundesland 
Niederöster reich 

Bund esland 
N iederös ter reich 

Bundesland 
Niederös terreich 

Bundesland 
iederösterreich 

Verein SOS­
Kinderdorf 
Wiene rwa ld 

Verein SOS­
Kinderdorf 
Wienerwald 

III-18 d er Beilagen 

Einrichtung 

Evangelisd1es Krank enhaus Pur­
kersdorf 

Flüchtlingslager Traiskirchen 

Geschäftsstelle der niederöster­
reichischen Umweltschutzanstalt 

Jugenderholungsheim In Prein an 
de r Rax 

Allgemein öffentl iches Kranken­
haus Klosterneuburg 

Zahl 
der 

Plätze 
Tätigkeiten (biefür erwünschte Kenntnisse) 

H ilfe in der Krankenpflege und Verwaltung 
(Erfahrung im Kranken pfl egedienst ) 

15 Tätigkei t als D olmetscher für Ostsprachen, 
H andwerker (Tischler, Schlosser, Elektriker, 
Maler und Anstreicher), Küchenhilfsdienste, 
Büro- und H ilfsdienste im R ahmen der 
Quartiermeisterei (Sprachkenntnisse, bei Hand­
werkern entsprechende Kenntnisse, bei Büro­
k räften Maschinschreiben) 

10 Arbeiten in allen Sparten des Umweltschutzes, 
wie Messungen von Lärmpegel, Luft - und Was­
serverunreinigungen, Mitwirkung bei Planung 
und Bet rieb von Müllbeseitigungsarbeiten 

2 Pädagogische Betreuung von Lehrlingen und 
jugendlichen H ilfsarbeitern, Ferienbeaufsichti ­
gung von Kindern (gute Allgemeinbildung, Er­
fahrung im U mgang mit der Jugend, eventuell 
R ettungsschwimmerausbildung), Zuweisung nur 
Frühjahrstermin möglich! 

3 Kranken pflege, Dienste als Hausprofessionisten 
(Erste-H ilfe-Kurs oder einschlägige Ausbildung 
im Kranken pflegefach, bei Handwerkern Tisch­
ler- und Elektrike rausbildung) 

Landesfeuerweh rverband 
österreich 

ieder- 30 Wartun g der Feuerwehrfahrzeuge, Besetzung der 
ach rich tenzent rale (möglichst Führerschein B 

und C) 

Landesfeuerwehrschule 
österreich in Tulln 

ieder-

Magistratsabtei lung 17 (Alters­
und Pflegeheim der Stadt Wien 
in Klosterneuburg) 

Osterreichisches R otes Kreuz, 
Landesverband Niederös terreich 
(Rettungs- und Kranken trans­
portdiens t) 

Sekreta riat 

Sekre tariat 

A. ö. nö. Landeskrankenanstalt 
Möd ling 

A. ö . nö. Landesk rankenanstalt 
Tulln 

iederösterreichische Landeskran­
kenanstalt fü r Psychiatrie und 
N eurologie in Klos terneuburg 

iederösterreichische Landeskran­
kenans tal t für Psychiatrie und 
N eurologie in Mauer bei Am­
stetten 

SOS-Kinderdorf Wiener wald 

Jugend haus des SOS-Kinderdorfes 
Wienerwald 

10 Besetzung der N achrichtenzen t ra len, Wartung 
des Katastrophenlagers 

12 Dienste als Sta t ionsgehilfen 

150 H ilfsdienste im R ahmen des R ettungs- und 
Kran ken trans portdienstes 

5 Betreuung von Kindern, insbesondere bei Land­
aufenthalten und Schikursen, Unterstützung von 
hilfsbedü rfti gen Familien (Führerschein G ru p­
pe B) 

4 R egulierungsa rbeiten - Erd- und Steinarbei­
ten - (Eignung zur m anuellen Arbeit oder 
Baugewerbeangehörige) 

10 Einfache Hilfsdienste am Krankenbett, in den 
Ambulanzen u nd Verwend ung als Kran ken­
träger, Dienste im Versorgungsbereich (eventuell 
Erste-Hilfe-Kurs) 

3 Kranken pfl egeh ilfsdi enste, H ausarbeiter , Kran­
kenträger (eventuell Erste-H ilfe-Kurs, Maschin­
sch reiben, Stenographie) 

10 D ienste in Krankenhausküche und Wäscherei, 
H ol- und Bringdienste fü r Krankens tat ionen 

5 Stat ionshilfsd ienste, Arbeiten in Küche, Wä­
sche rei und Werks tätten 

2 Vermittlung von Schulnachhilfe an besonders 
lernschwache Kinder sowie Betreuung von 
Kindern in ihrer Freizeit (entsprechende Kennt­
nisse, eventuell Führerschein) 

Tätigkeiten als H ilfserzieher (pädagogisches 
Inte resse, eventuell Führerschein) 
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Rechtsträger 

Berufsförde­
rungsinstitut 
Wien 

Evangelisches 
Diakoniewerk 
für Osterreich 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Oberösterreich 

Bundesland 
Oberösterreich 

Konvent der 
Elisabethinen 

Sozialhilfeverband 
Linz-Land 

Bundesland 
Salzburg 

Bundesland 
Salzburg 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Salzburg 

Bundesland 
Salzburg 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Steiermark 

Magistrat Graz 

Magistrat Graz 

Magistrat Graz 

Magistrat Graz 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

III-18 der Beilagen 63 

Einrichtung 
Zahl 
der 

Plätze 
Tätigkeiten (hieftir erwtinschte Kenntnisse) 

Oberösterreich 

Abteilung "Berufliche Förderung 
Behinderter" des Berufsförde­
rungsinstituts Oberösterreich 

Evangelisches Diakoniewerk m 
Gallneukirchen 

Rcttungs-, Krankentransport-
und Katastrophendienst 

Wagner-Jauregg-Krankenhaus m 
Linz 

Offentliches Krankenhaus der 
Elisabcthinen in Linz 

Bezirksaltersheim 
lung) in Haid 

(Pflegeabtei-

3 Betreuung der Behinderten, sinnvolle Freizeit­
gestaltung, Förderunterricht, Bildung von Lern­
und übungsgruppen, gruppen- und einzel­
therapeutische Maßnahmen zur Erreichung von 
Verhaltensmodifikationen und Lösen von Mo­
tivationsproblemen (eventuell Kenntnisse aus 
dem Bereich der Humanwissenschaften, aber 
auch praktische Erfahrung und Vorkenntnisse 
aus dem Fürsorge- und Betreuungsbereich) 

10 Pflege und Betreuung von Behinderten ver­
schiedener Grade sowie von Kranken in den 
Pflegeheimen und Krankenhäusern 

70 Hilfsdienste im Rahmen des Rettungs-, Kran­
kentransport- und Katastrophendienstes (even­
tuell Führerschein Gruppe Bund Erste-Hilfe­
Ausbildung) 

2 Krankenträger, eventuell Stationsgehilfen ohne 
Prüfung (Erste-Hilfe-Kurs erwünscht) 

2 

2 

Sanitätshilfsdienste in allen Abteilungen des 
Krankenhauses 

Mitarbeit im Pflegedienst (eventuell Vorbildung 
im Krankenpflegedienst) 

Salz burg 

Allgemein öffentliche Landeskran­
kenanstalten Salzburg 

Landeslungenheilstätte Grafen-
hof, St. Veit im Pongau 

Rettungs- und Krankentransport­
dienst 

Landesnervenklinik Salzburg 

10 3 für Stationsgehilfen, 3 für Krankenträger, 
4 für Hausarbeiter (Transport, Verkehrskon­
trolle und Gartenarbeit) 

3 Krankenpflege- und Sanitätsdienste 

36 Hilfsdienste im Rahmen des Rettungs- und 
Krankentransportdienstes (eventuell Führer­
schein Gruppe B und einschlägige Kenntnisse) 

4 Hilfsdienste als Krankenträger, Beifahrer, bei 
der Pflege der Parkanlagen und im Hol- und 
Bringdienst 

Steiermark 

Rettungs- und Krankentransport- 100 
dienst sowie Katastrophenhilfs­
dienst 

Hilfsdienste im Rahmen des Rettungs- und 
Krankentransportdienstes sowie des Kata­
strophendienstes (eventuell einschlägige Ausbil­
dung, Führerschein Gruppe B) 

Jugendamt 

Sozialamt 

Straßen- und Brückenbauamt 

Städtischer Wirtschaftshof 

Landeskrankenhaus Bruck/Mur 

Landeskrankenhaus Feldbach 

2 Beaufsichtigung von Kinderspielplätzen, Mit­
arbeit bei Maßnahmen der Jugendpflege, Hilfs­
arbeiten in Heimen, Heimerziehung 

2 Mithilfe beim "Rollenden Essenzustelldienst" , 
Mitarbeit bei Fürsorgemaßnahmen und in der 
Zentralküche sowie Gärntnerarbeiten. Hilfs­
dienste im Bereich des Stadtkrankenhauses. 

2 Bau und Erhaltung von Straßen 

4 Einsatz bei der Straßenreinigung und Müll­
abfuhr 

Einsatz bei Wäscherei-, Heiz-, technisdlen und 
Hol- und Bringdiensten sowie bei Garten­
arbeiten 

Einsatz bei Wäscherei-, Heiz-, technischen und 
Reinigungsdiensten, eventuell auch im Pflege­
bereich 
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64 

Rechtsträger 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steiermark 

Bundesland 
Steierma rk 

Bundesland 
teiermark 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Tirol 

Verein zur 
Förderung des 
Jugendzen trums 
26 

Marianische 
Mitte lschü ler­
kongrega tion am 
Jesuitenkolleg 

Lebenshilfe­
Gesellschaft für 
das entwicklungs­
behinderte Kind, 
Landesverband 
Tir ol 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Vorarlberg 

1II-18 der Beilagen 

Einrichtung 

Landesk rankenhaus Fürstenfeld 

Land esk rankenhaus Graz 

Landeskrankenhaus Hartberg 

Landeskrankenhaus Jud enburg 

Landeskrankenhaus Knittelfeld 

Landeskrankenhaus Leobcn 

Landeskrankenhaus Mürzzuschlag 

Landeskrankenhaus Radkersburg 

Landeskrankenhau Wagna 

Landesalten pflegeheim Kindberg 

Landesaltenpflegeheim Knittelfeld 

Landesaltenpflegeheim Radkers-
burg 

Zahl 
der 

Plätze 
Tätigkeiten (hierur erwünschte Kenntnisse) 

Einsatz bei Wäscherei-, Heiz-, t echnischen und 
Reinigungsdiensten, eventuell auch im Pflege­
bereich 

5 Einsatz bei Wäscherei-, Heiz-, technischen und 
Reinigungsdiensten, eventuell auch im Pflege­
bereidl 

4 Einsätze in allen Bereichen des Krankenhauses 

Einsätze im Küchen-, Haus- und Hofdienst, 
eventuell auch im Pflegebereidl 

Einsätze bei Reinigungen bzw. im H ol- und 
Bringdienst sowie im Transportbercidl 

3 Einsätze bei Heiz- und technischen Diensten 

Ein ätze bei Heiz- und Küchendiensten sowie 
auf tedlnischem Gebiet 

2 Einsätze bei Küchen-, Wäscherei-, tedll1isdlen 
sowie Hol- und Bringdien sten, eventuell auch 
im Pflegebereidl 

2 E in sätze bei Küdlen-, Wäscherei-, tedlnisdlen 
sowie Hol- und Bringdiensten, eventuell audl 
im Pflegebereidl 

2 

2 

2 

San i tä ts hil fsd ienste 

Sanitäts-, landwirtsdlaftliche und I üchenhilfs­
dienste, D ienste für den Putz trupp, Alten­
betreuung (eventuell Führersdlein und Rote­
Kreuz-Kurs usw. ) 

Hilfsdienste bei der Krankenpflege (Erster-Hilfe­
Kurs) 

Ti r 0 I 

Rettungs- und Krankentransport­
dienst 

Jugendzentrum 26 
in Innsbruck 

Jugendzen trum d. MK 
in Innsbruck 

Sekretaria t des Landesverbandes 

50 Hilfsdienste im Rahmen des Rettungs- und 
K ra n ken transportd ienstes 

2 Mitarbeit bei d er Betreuung von Jugendlidlen 
und Durchführung von Veranstaltu ngen sowie 
beim Sozialdienst, Verbesserung der Raumstruk­
tur, Mitwirken bei der Organisat ion und Durch­
führung von Ferienprogrammen (womöglidl 
Erfahrung in der Jugendarbeit) 

3 Verbesserung der Raumstruktur, Botengänge, 
Mitwirkung bei der Organisa tion und Durchfüh­
rung von Ferienprogrammen, Mitarbeit beim 
Sozialdienst und bei der Durdlführung von Ver­
anstaltungen sowie bei der erzieherischen Be­
treuung und persön lichen Weiterbildung de r 
Jugendlichen (Erfahrung in der Jugendarbeit, 
Maturanten) 

2 Sdlulung, Betreuung Schwerstbehinderter in 
Werkstätten, in der Beschäftigungs- und Arbeits­
therapie sowie im Wohnheim mit Freizeitgestal ­
tung, Transport behinderter Personen (ein­
schließlidl Kenntnisse, eventuell Führersdlein), 
Oktober bis Mai 

Vorar lb erg 

Rettungs- und Krankentransport­
dienst 

35 Hilfsdienste im Rahmen des Rettungs- und 
Kranken transportd ienstes (even tuell Fü h rer-
schein Gruppe B, einsdllägige Ausbildung) 
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Ikchtsträger 

Arbeiter­
Samariter-Bund 
Osterreichs 

Christlicher 
Verein junger 
Männer 

Evangelischer 
Verein für 
innere Mission 

Evangelischer 
Verein für 
innere Mission 

Gemeinde Wien 

Gemeinde Wien 

Gemeinde Wien 

Osterreichisches 
Rotes Kreuz, 
Landesverband 
Wien 

Gemeinde Wien 

Osterreichische 
Kinderfreunde, 
Landesorgani­
sation Wien 

Verein zur 
Hilfe der Reso­
zialisierung 
Strafen tlassener 

Verein Kura­
torium für 
künstlerische 
und heilende 
Pädagogik 

Verein Oster­
reichischer 
Bauorden 

III-18 der Beilagen 65 

Einrichtung 
Zahl 
der 

Plätze 
Tätigkeiten (bieftir erwünschte Kenntnisse) 

Wien 

Zentrale 

Club Burgenland, Wien VII 

Diakonissenkrankenhaus, 
Wien XVIII 

Evangelisches Krankenhaus, 
Wien IX 

Magistratsabteilung 17 (Anstal­
tenamt mit den in Wien geführ­
ten Kranken- und Wohlfahrts-
anstalten) , 

40 Im Rettungs- und Krankentransportdienst als 
Telephonisten, Kraftfahrer und Sanitäter und 
zur Wartung der Einsatzfahrzeuge, Katastro­
phenhilfsdienst bei der Wasserrettung, im Sani­
tätsdienst und bei der Aktion "Essen auf Rä­
dern" (eventuell Führerschein, Erste-Hilfe-Aus­
bildung, Rettungsschwimmerprüfung) 

1 Betreuung von burgenländischen Arbeitern, Stu­
denten und Schülern in Wien, vorwiegend in 
den Klubräumen, durch Beschäftigung dieses 
Personenkreises, Planung, Organisation und 
Durchführung von Freizeitprogrammen (Erfah­
rung in der christlichen Jugendarbeit) 

1 Krankenhilfsdienste sowie Hilfsdienste in der 
Verwaltung (Erfahrung im Krankenpflegedienst) 

1 Krankenhilfsdienste sowie Hilfsdienste in der 
Verwaltung (Erfahrung im Krankenpflegedienst) 

20 Sanitätshilfsdienste 
je 5 Facharbeiterdienste (Elektriker, Schlosser, 
Installateure und Anstreicher) mit entsprechen­
der Ausbildung 
5 Küchendienste 
5 Hauspersonaldienste 
(Die obigen Tätigkeiten sind im Turnusdienst zu 
leisten) 

Magistratsabteilung 42 
gartenamt) 

(Stadt- 175 Gärtnerische Pflegearbeiten 

Magistratsabteilung 48 

Rettungs- und Krankentransport­
dienst 

40 20 für Reinigungs- und einfache Erhaltungs­
arbeiten 
20 für Servicearbeiten an Fahrzeugen der Ab­
fallbeseitigung, Reinigungsdienste in den Gara­
gen und Werkstätten 

45 Hilfsdienste im Rahmen des Rettungs- und 
Krankentransportdienstes 

Wiener Stadtwerke, Verkehrs- 70 Revisions- und Gleisbauarbeiten 
betriebe 

Sekretariat 

Strafentlassenenheim Josefshaus, 
Wien XIV 

Comenius-Institut, Wien VII 
(Tagesheimstätte für entwick­
lungsgestörte Kinder) 

Landesdirektion für Osterreich 

10 Erzieher in Tages- und Ferienheimen 

5 Hausarbeiten, Portierdienst, Ausführung von 
Botengängen 

2 Betreuung gehirngeschädigter Kinder oder Ju­
gendlicher, Reparatur, Herstellung, Verbesse­
rung und Basteln von Geräten und Spielzeug, 
Verbesserung der Einrichtung sowie Pflege der 
Institutsräume, Gartenarbeiten (einschlägige 
Kenntnisse) 

500 Altenhilfsdienst innerhalb der Gemeinde Wien. 
Katastrophenhilfe, Mithilfe beim Wohnbau für 
minderbemittelte und kinderreiche Familien, 
Errichtung von Sozialbauten, Wegebau, Abfall­
beseitigung, Renovierung von Burgen und 
Schlössern, Arbeiten im Planungsbüro (bevor­
zugte Berufsgruppen: Baufachleute, Tischler, 
Schreiner, Schlosser, Installateure, Absolventen 
der HTL, Baumeister und Architekten) 
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66 

Rechtstriger Einrichtung 

III-18 der Beilagen 

Zahl 
der 

Plätu 
Tätigkeiten (bi.rur erwünschte Kermtniue) 

Amnesty Inter- Sekretariat Arbeiten zum Zweck der Information der Mit­
glieder und der Offentlichkeit über die Tätig­
keit des Vereins, wie Hektographieren und Ver­
senden von Informationsmaterial, Betreuung und 
Auswertung des Zeitungsarchivs, im Telephon­
dienst sowie in der Vorbereitung von öffent­
lichen Veranstaltungen, Betreuung von Flücht­
lingen (eventuell einschlägige Kenntnisse) 

national, Oster-
reichische Sektion 

Verein Lebens- Sekretariat 6 Hilfsdienste bei der Betreuung Behinderter, 
hilfe Wien, 
Gesellschaft für 
Entwicklungs-
behinderte 

Bund, vertreten 
durch das Bun­
desministerium 
für Inneres 

Verein Oster­
reichische 
Jungarbeiter­
bewegung 

Verein "Wiener 
Jugendkreis" 

Kuratorium 
Wiener 
Jugendheime 

Kongregation 
der Schwestern 
vom Armen 
Kinde Jesus 

Verein zur Re­
sozialisierung 
Strafentlassener 

Wiener Landes­
fürsorge- und 
Wohlfahrtsverein 
"Volkshilfe" 

sekretarielle Hilfe sowie Hilfe bei der Organisa­
tion von Aktionen für Behinderte und deren 
Eltern, Tätigkeit als Fahrer (eventuell Führer­
schein Gruppe B, Schulung in Erziehertätigkeit, 
Kenntnisse in Maschinschreiben und Schrift­
verkehr) 

Abteilung IIV5 - Zivildienst- 6 Botendienste, einfache Schreibarbeiten und son-
wesen stige Büroarbeiten (Stenographie, Maschinschrei­

ben, Kenntnisse im Rechnungwesen, in der Sta­
tistik und in der Karteiführung) 

Sekretariat 6 Dienste im Rahmen der Betreuung, pädagogische 
Ausbildung von Lehrlingen und Schülern sowie 
Körperbehinderten als auch organisatorische 
Tätigkeiten 

Sekretariat 20 Hilfsdienste bei der sozialen Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen, bei der Betreuung 
und bei der Rehabilitat ion von Jugendlichen 

Stadt des Kindes 6 Hilfsdienste bei der Betreuung von Kindern und 

Sonderschulheim für lernschwache 
und schwerstbehinderte Kinder 
in Wien XIX 

Haftentlassenenheim 
Wien VIII 

Sekretariat des Wiener Landes­
fürsorge- und Wohlfahrtsvereins 
"Volkshilfe" 

Jugendlichen 

Erziehungsarbeit in einer Knabengruppe; Be­
treuung, Lernhilfe, Freizeitgestaltung mit Spiel­
therapie, Fahrten mit Kindern in Labore und 
zu Arzten, Erledigung in Krankenkassen und 
Apotheken, damit im Zusammenhang stehende 
Schreibarbeiten 

2 Anwesenheitsdienst, Botengänge, leichte Arbeiten 
in der Wohnung 

14 Dienste im Rahmen der Tätigkeiten der Volks­
hilfe (Führerschein, Erste-Hilfe-Kurs, Erzieher­
kenntnisse) 

Nächste Zuweisungstermine: 1. Oktober 1976, 1. Juni 1977 

Wien, am 30. Jänner 1976 

Für den Bundesminister: 

Dr. S t u m p f 32658 

Laut vorliegender Liste .. .......... .. .. ..... ... ...... . . ........ .... ..... ..... 1849 

Bis 31. Dezember 1975 hinzugekommene Plätze, die jedoch in der gegenständlichen 
Liste nicht angeführt sind ..... . ....... ...... . .. ... ....... . .. ... . ... .. .. . . . 28 

Summe... 1877 
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Beilage 9 

Statistik 
iiber Anträge auf Anerkennung als Einrichtung gemäß § 4 ZOG, Plätze und Verträge mit Stand 

vom 31. Dezember 1975 

Bundesland E ingebr. Bescheidm. An- Wider- Gutachten Im Ver- Plätze 
Antr. erk.: (+ Plätze) ruf pos. neg. fahren 

:Burgenland . . ...... .. .... . .. 13 13 ( 60) 1 60 
Kärnten .. .. . ..... . . . . .. ... . 11 11 ( 41) 41 
Niederösterreich . .. . .... . .... 25 23 ( 387) 1 1 388 
'Überösterreich . ..... . . . ..... 14 6 ( 85) 7 1 119 
Salzburg . .. ........ .. . . ... . . 9 4 ( 53) 3 2 63 
,Steiermark . . . . ........... .. . 30 19 ( 138) 11 4 154 
Tirol ..... .. .... ........ ... 4 4 ( 57) 57 
Vorarlberg . . . . . . . .... .. . .... 6 1 ( 20) 4 34 
·Wien . . .. ...... . . ... ....... . 24 24 (1036) 1 1026 

136 105 (1877) 2 26 3 5 1942 

1 nur für a. o. ZD anerkannt 

106 

Statistik 

Ver­
Ver- trags­
träge ent­

würfe 

9 
8 

21 
5 
4 

19 
2 
1 

15 

84 

2 
1 
2 
1 

2 

7 

15 

betreffend Einsatz von Zivildienstpflichtigen bei gemäß § 4 Zivildienstgesetz anerkannten Ein­
richtungen 

Bundesland eingesetzt ab 1. 4. 1975 eingesetzt ab 1. 6. 1975 eingesetzt ab 1. 10. 1975 

Einrich- Zahl der Einrich- Zahl der Einrich- Zahl der 
tungen ZDPfl. tungen ZDPfl. tungen ZDPfl . 

.Burgenland . . .. .. . . . ... . . . .. 4 4 
Kärnten .. ...... . .... ....... 1 2 4 19 
Niederösterreich .. . .. ........ 3 5 9 27 
'Überösterreich .... . . , ... .... 1 4 3 30 
-Salzburg .. . .. .. . ............ 1 1 1 15 
Steiermark .... . .... . . .... . . . 1 10 6 22 
Tirol ..... ... ...... .... .. .. 1 14 
Vorarlberg .. . ... .. . ....... .. 1 19 
Wien .. . . ....... .. .. .... .... 5 35 1 5 13 109 

12 57 1 5 42 259 

Statistik 

t: b/) lt\ ;i b/) ~ Dienst t: ,o:ti ... ... ~ 
~§~ .c t: ·öl "0 angetreten t;~ ~Cl 
.~~ ..... ::s ::s ..loI..c: t: ·~N ...... '" t: 0 Rechtsträger Einrichtung ~.!:I~ ..c: .- .c t: U; ... ... "0 . 
~~ ,..; ~~ t:~ ::s 

I 
._ .c 

• ..c: 
Cl :J '" ... ..... " ~ ::s <: nein ja ... '" 

~ä i> ~ >Q <: § ~~ 

Kärnten 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdiens t 

I 
esverband Kärnten 3 1 2 2 

Niederösterreich 

.Bundesland Nieder- Abt. VI/l1 des Amtes 
-österreich der Niederösterreichi- -

sehen Landesregierung 3 1 2 2 

III-18 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 67 von 80

www.parlament.gv.at



68 III-18 der Beilagen 

Statistik 

c: OOll'l ::i 00 !! Dienst 5 ~~ ,,]r-
:3 '" ..03 

.-; "0 angetreten ~.g cgo 
. ~ .... ..!oI..o ~ c:: 0 ·~N Rechtsträger Einrichtung .!;l..,: j ~ " ~ ..0 c:: u; 

I 
" ... "0 . 

~~ . :3~ ::s 
._ ..0 

cn~ ::s . .... <: nein ja ot 
~~ N e ~ <~ <: I E ::s 

Bundesland Nieder- Abt. Vll/l des Amtes 
österreich der Niederösterreichi-

sehen Landesregierung 1 1 1 

Bundesland Nieder- Abt. IX/2 des Amtes 
österreich der Niederösterreichi-

sehen Landesregierung 2 2 2 

o berös terreich 

Ös terreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
desverband Ober-
österreich 5 1 4 4 

Salzburg 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
desverband Salzburg 2 1 1 1 

Steiermark 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
desverband Steier- und Katastrophen-
mark hilfsdienst 14 4 10 10 

Wien 

Gemeinde Wien Magistratsabteilung 17 8 I 8 1 7 

Gemeinde Wien Magistratsabteilung 42 10 I 10 2 8 

Gemeinde Wien Magistratsabteilung 48 I 1 I I I I I 1 I I 1 

Arbeiter-Samariter- Zentrale des Arbeiter-

1 1 1 1 1 1 101 1 
Bund Österreichs Samariter-Bundes 10 10 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
desverband Steier-
mark 10 1 9 9 

Zuge-
wiceen 

BM für Inneres Abteilung ill/5 1.6. 1975 5 5 
5 

GESAMTZAHL I 74 I 4 I 5 I I I 65 I 3 I 62 
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I1I-18 der Beilagen 69 

o b,O .... 
::ib,O ~ Dienst 5 .'l'i 

" ] r-
~A.o 
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Burgenland 

Bundesland Burgen- Landespfl.egeheim und 
land Altenheim Neu-

dörfl/Leitha 2 2 2 -

Bundesland Burgen- Allgemein öffent-
land liches Krankenhaus 

Kittsee 1 1 1 

Bundesland Burgen- Allgemein öffent-
land liches Krankenhaus 

Oberwart 2 2 2 

Österreichisches Österreichisches Rotes 
Rotes Kreuz, Lan- Kreuz, Landesverband 
desverband Burgen- Burgenland 
land 1 1 1 

Bundesland Burgen- Abteilung XI des 
land Amtes der Burgen-

ländischen Landes-
regierung 1 1 - -

Niederösterreich 

Bundesland Nieder- Abteilung VI/ll des 
österreich Amtes der Nieder-

österreichischen Lan-
desregierung 1 1 - -

Bundesland Nieder- Abteilung IX/2 des 
österreich Amtes der Nieder-

österreichisehen Lan-
desregierung 2 2 2 

Bundesland Nieder- Gruppe GR des Amtes 
österreich der Niederösterreichi-

sehen Landesregierung 2 2 2 

Bundesland Nieder- Allgemeine öffentliche 
österreich niederösterreichische 

Landeskrankenanstalt 
Tulln 1 1 1 -

Bundesland Nieder- Niederös terreichische 
österreich Landeskrankenanstalt 

für Psychiatrie und 
Neurologie in Mauer 
bei Amstetten 1 1 1 

Evangelischer Ver- Evangelisches Alters-
dn für innere heim Purkersdorf 
Mission 1 1 1 
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70 I1I-18 der Beilagen 

c; tlO "" ;i tlO u §r-
'~ ..Id~ ..0 c; 

::l ::l 
Recbtsträger Einrichtung ~.~o ~ 'E 

~~ --: ~ ..... 
::l .... <~ N 8:> 

Evangelischer Ver- Dauerkinderheim 
ein für innere Salzerbad/Kleinzell 
Mission 1 

Verein SOS-Kinder- SOS-Kinderdorf 
dorf Wienerwald Hinterbrühl 

Landesfeuerwehr-
verband Nieder-
österreich 

Osterreichische 
Kinderfreunde, 
Landesorganisation 
Niederösterreich 

Os terreichisches 
Rotes Kreuz, Lan-
desverband Nieder-
österreich 

Evangelische Stif-
tung de Ja Tour 

Evangelische Stif-
tung de la Tour 

Diakonisches Werk 
für Österreich 

Diakonisches Werk 
für Osterreich 

Os terreichisches 
Rotes Kreuz, Lan-
desverband Kärnten 

Berufsförderungs-
institut 

Diakoniewerk für 
Osterreich 

Landesfeuerwehrschule 
in Tulln 

1 

Sekretariat 

4 

Osterreichisches Rotes 
Kreuz, Landesverband 
Niederösterreich 

23 

Kärnten 

Behindertenheim Aus-
blick in Winklern/Ein-
öde-Treffen 

Kinderheim "Herrn-
hilt" in Treffen-
Oberdorf 

Kinderheim Ernst-
Schwarz-Haus in 
Waiern 

Altenheim " Haus 
Abendruh" in Waiern 

Rettungs- und Kran-
kentransportdienst 

1 

3 

2 

16 

1 

5 

1 

1 

o berös terreich 

Abteilung " Berufliche 
Förderung Behinder-
ter" in Linz 3 1 

Evangelisches Dia-
koniewerk in Gall-
neu kirchen 6 

2J Dienst 
c; ~~ u 

~] '" 0"'8 aA ; angetreten 
5 8 ~~ ..8~ ;;; 

I 
c; c; 

< 
._ ..0 

• ..0 ::J-; nein ja A~ '" ., 
~ '" 

~ '" ... <: E-< U 
I> 

1 - -

1 

1 1 

1 2 2 

18 1 17 

- -

2 2 

2 1 1 

1 

1 15 15 

2 2 

6 6 
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III -18 der Beila,gen 71 

5 1>0'" :ito/) 
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Rechtsträger Einrichtung ~.!::o ]'5 J! ... ;;; 

nem I 
5 ... :.e~ 

~~ '": u ... e:: e:: ._ oD 
0"5 ~'t O~ ::s O~ ::s .... 
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Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransport- und 
desverband Ober- Katastrophendienst 
österreich 23 1 22 22 

Salzburg 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
desverband Salzburg 18 2 16 1 15 

Tirol 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
desverband Tirol 17 1 1 15 1 14 

Vorarlberg 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
desverband Vorarl-
berg 23 2 1 20 1 19 

Steiermark 

Bundesland Steier- Landeskrankenhaus 

I I I I I I I I mark Graz 4 2 2 2 

Bundesland Steier- Landeskrankenhaus 

I I I I I I I I mark Knittelfeld 1 1 

Magistrat Graz Städtischer Wirt-

I I I I I I I I schafts hof 3 3 3 

Magistrat Graz Sozialamt I 1 I I I I I 1 I I 1 

Magistrat Graz Jugendamt I 2 I 1 I I I I 1 I I 1 

Magistrat Graz Straßen- und 

I I I I I I I I Brückenbauamt 1 1 1 

Österreichisches Rettungs- und Kran-
Rotes Kreuz, Lan- kentransportdienst 
des verband Steier- sowie Katastrophen-
mark dienst 15 1 14 14 

Wien 

Evangelischer Ver- Diakorussenkranken-
ein für innere haus, Wien XVIII. 
Mission 1 1 1 
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72 III-18 der Beilagen 

Rechtsträger 

Evangelischer Ver-
ein für innere 
Mission 

O s terreichlsches 
Rotes Kreuz, Lan-
desverband Wien 

Christlicher Verein 
junger Männer 

Gemeinde Wien 

Gemeinde Wien 

Gemeinde Wien 

Gemeinde Wien 

Osterreichlsche 
Kinderfreunde, 
Landesorganisation 
Wien 

Arbeiter-Samariter­
Bund Österreichs 

Ö s terreichlsches 
Rotes Kreuz, Lan-
desverband Wien 

Verein Kuratorium 
für künstlerische und 
heilende Pädagogik 

Verein Österreichl­
scher Bauorden 

. 
B und, vertreten 
durch das Bundes-
ministerium für 
Inneres 

GESAMTZAHL 

Einrichtung 

Evangelisches Kran-
kenhaus, Wien IX. 

St. Anna-Kinder-
spital 

Club Burgenland 

Magistratsabteilung 17 

Magistratsabteilung 42 

Magistratsabteilung 48 

Wiener Stadtwerke, 
Verkehrs betriebe 

Sekretariat 

1 Zentrale 

Rettungs- und Kran-
kentransportdienst 

Comenius-Institut, 
Wien VII. 

Landesdirektion für 
Österreich 

Abteilung TII/5 -
Zivildienstwesen 

Zusammenfassung der D aten der Zuwei­
sungstermine 1. 4., 1. 6. und 1. 10. 1975 

c:: IlO II"l ;;1lO "]~ ~ ~ "ß § ·fi .!:l ci ..CI ' ~ 

~~ ~ ~Jj 
'-"" I ~ . r< ~ ~ E ~ 
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-

1 
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I 13 I 
I 39 I 
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1 
4 
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19 1 

22 
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1 

1 309 1 24 
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I 
I 
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~ Dienst 5 ,<ci 
~ a.. 

..>l] 'U angetreten ~-B SO c:: '" 0 . ~ N ]c ..s 5 ... 'U . 
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I 
. ~ ..CI • ..CI 
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1 1 

- -

1 1 1 
1 

1 1 
1 

I I 13 I 2 I 11 

1 1 I 1 I 36 I 2 I 34 

I I 2 I 6 I 2 I 4 

1 1 1 4 1 1 
4 

18 18 

10 

22 1 21 

2 2 

1 

1 1 

5 I 274 I 15 259 

44 18 321 
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verrechn' l 
Post 

7310 

1 

7691 

1 

6200 1 
6410 

7100 

7241 

7242 

7243 

7244 

7245 

7246 

7247 

7295 

7692 

III-18 der Beilagen 

Ansatz 1/11177 
Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Bezeichnung 
I 

Jahresvoranschlag Ausgaben 

Sozialversicherung für ZiVil- I 
dienstleistungen 2500000,- 792206,90 

Familienunterhalt und Miet-I 
zinsbeihilfe 14360000,- 878177,22 

Transport durch die Bahn 1 100000,-

Entschädigungen auf Grund 
des Gebührenanspruchsge-
setzes 100000,- 69802,98 

Öffentliche Abgaben 50000,-

Taggeld 7560000,- 800000,-

überbrückungshilfe 720000,- 30000,-

Quartiergeld 17250000,- 343869,75 

Kostgeld 22480000,- 3716347,50 

Kleidergeld 3320000,- 450232,-

Wasch- und Putzzeug 240000,- 489192,30 

Reisekostenvergütung 200000,- 56713,-

Vergütung gemäß § 51 Abs. 1 1 
ZDG 270000,- 331957,50 

Begräbniskosten für ZiVil- I 
dienstleistungen 31000,-

Gesamtsumme: 1 69181000,- 7958499,15 

73 

Beilage 10 

+ Restbetrag 
- überschreitung 

+ 1 707793,10 

+ 13481822,78 

+ 100000,-

+ 30197,02 

1 + 50000,-

1 + 6760000,-

1 + 690000,-

1 + 16906130,25 

1 + 18763652,50 

1 + 2869768,-

1- 249192,30 

1+ 143287,-

1- 61957,50 

1 + 31000,-

1 + 61 222 500,85 

Wie aus der Aufstellung ersichtlich ist, wurden von dem zur Verfügung stehenden Jahres-
voranschlagsbetrag in der Höhe von S 69181 000,- S 7958499,15 verausgabt und somit eine 
Ersparung von S 61 222500,85 erzielt. 
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74 

verrechn. j 
Post 

4570 

4590 

6300 

6420 

6430 

6440 

6920 

7221 

7270 

7281 

7282 

7290 
070 

7297 

I 

I 

I 

I 

III-18 der Beilagen 

Ansatz 1/11178 
Aufwendungen 

Bezeichnung Jahresvoranschlag 

Druckwerke 200000,-

Dienstabzeichen 100000,-

Leistungen der Post 60000,-

Sonstige Gerichtskosten 50000,-

Sonstige Rechts- und Bera-
tungskosten physischer Per-
sonen 50000,-

Sonstige Rechts- und Bera-
tungskos ten an juristische 
Personen 130000,-

Schadensvergütungen 100000,-

Rückersätze von Einnahmen 1 
der Vorjahre 1000,-

E ntgelt für sonstige Leistungen 1 
von Einzelpersonen 1100000,-

Kostenersatz gemäß § 41 Abs 2 1 
ZDG 23000000,-

Sonstige Leistungen von Ge-
werbetreibenden, Firmen und 
juristischen Personen 100000,-

Druckaufträge an die österrei- I 
chische Staatsdruckerei 100000,-

Sonstige Ausgaben I 9 000,-

Gesamtsumme: I 25000000,-

Beilage 11 

Ausgaben -+ Restbetrag 
- überschreitung 

+ 200000,-

65935,- + 34065,-

259,50 + 59740,50 

+ 50000,-

- + 50000,-

- + 130000,-

+ 100000,-

+ 1000,-

+ 1100000,-

1 105088,53 + 21 894911,47 

19305,- + 80695,-

+ 100000,-

+ 9000,-

1190588,03 + 23809411,97 

Wie aus der Aufstellung ersichtlich ist, wurden von dem zur Verfügung stehenden Jahres­
voranschlagsbetrag in der Höhe von S 25 000000,- S 1190588,03 verausgabt und somit eine 
Ersparung von S 23809411,97 erzielt. 
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III-18 der Beilagen 75 

Beilage 12 

Ansatz 2/11170 
Zweckgebundene Einnahmen 

v errechn· 1 
Post Bezeichnung Jahresvoranschlag Einnahmen I + Mehreinnahmen 

- Mindereinnahmen 

3260 

1 
Vergütung von Bundesdienst- I 

1-stellen 10 000000,- 96 840,- 9903160,- . 

3281 

1 
Rückersätze von Ausgaben der 1 

1-Vorjahre 1000,- 1000,-

·8299 

1 
Sonstige verschiedene Ein- I 

1-002 nahmen 1000,- 528,- 472,-

8820 
1 Kostenersätze gemäß § 41 ZDG 1 84179000,- 971 921,73 1 - 83 207 078,27 

Gesamtsumme: 
1 

94181000,- 1069289,73 1- 93 111 710,27 

Den vorgesehenen Einnahmen laut Jahresvoranschlagsbetrag in der Höhe von S 94181000,­
:stehen an tatsächlichen Einnahmen in der Höhe von S 1 069 289,73 gegenüber. 
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Bundesland 

Burgenland o. 0 • • •• • •• • • ••• •• •• 

Kärnten .. . . . . .. 0 0 0 0 0.00 • •• •• • 

Niederösterreich . . . . 0 0 0 0 0 0 •• •• 

Oberösterreich .. .. . . ....... .. . 

Salzburg .. . . ...... ... .... ... . 

Steiermark . ...... ..... . .. ... . 

Tirol . . . . ... 0 •• • • ••••••• • • • •• 0 

Vorarlberg . ... .. . . .. . .. . 0 • •• • 

Wien .. . .. ... . . . . .... . .. .. . . . 

Summe . . ........ .. . . .... . ... . 

Beilage 13 

Bezüge für Zivildienstleistende gemäß § 25 Zivildienstgesetz 

7241 7242 7243 
--- - I 

Zeitraum Taggeld n o-Hilfe I -Quar tiergeld 

1. 10. bis 11040,- -,- 11592,-
31. 12. 75 

1. 4. bis 
31. 12. 75 37360,- 960,- -,-

1. 4. bis 
31. 12. 75 78160,- 2400,- 125386,75 

1. 4. bis 
31. 12. 75 71160,- 1920,- 93240,-

1. 4. bis 
31. 12. 75 34320,- 660,- -,-

1. 4. bis 
31. 12. 75 88680,- 4800,- 17388,-

1. 10. bis 
31. 12. 75 26380,- - ,- - ,-

1. 10. bis 
31. 12. 75 36800,- -,- - ,-

1. 4. bis 
31. 12. 75 416100,- 19260,- 96 263,-

7244 
Kostgeld 

9828,-

195660,-

250570,50 

349121,25 

179892,-

434019,-

140013,-

192948,75 

1964295,-

7245 I 7246 1 7247 
Kleiderge\d Wasch-Putzzo Reisekosten 

11410,- 5538,- 100,-

11526,- 24166,- 1121,-

57464,- 46234,- 3502,-

24888,- 40784,- 1756,-

11526,- 22266,- - ,-

38220,- 55878,- 5292,-

10 170,- 17210,- 754,-

13 560,- 23960,- 931,-

271468,- 253156,30 11535,-

Summe 

49508,-

270793,-

563717,25 

582 869,25 

248664,-

644277,-

194 527,-

268199,75 

3032077,30 

1800 000,- 1 30000,-1 343 869,75 1 3 716347,50 1450232,-1 489192,30 1 24991,-1 5854 632,55 

.l\ushaftende Zahlungen (Übergenüsse v. ZDL) - 7 185,07 

'I 
a--
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I -co 
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III-18 der Beilagen 77 

AUSBILDUNGSPROGRAMM 
für die Belehrung, Einschulung und Fortbildung 
der Zivildienstpflichtigen im Land Steiermark 
(Landeskrankenanstalten und Landesaltenpflege-

heime) 

Belehrung und Einschulung 

Die Zivil dienstpflichtigen sind über ihre Rechte 
und Pflichten, über die Organisation und die 
Aufgaben der jeweiligen Einrichtung im all­
gemeinen sowie im besonderen zu mformieren, 
mit den für ihre Tätigkeit in der Einrichtung 
wichtigen Vorschriften vertraut zu machen und 
an ihrem Arbeitsplatz praktisch einzuschulen. 
Die Unterweisung über die Rechte und PfLichtlen 
der Zivildienstleistenden und über die Organisa­
tion und Aufgaben erfolgt in der jeweiligen Ein­
richtung durch den Verwaltungsleiter im Einver­
nehmen mit den erforderlichen Fachkräften. 

Lehrplan 

A. Allgemeines 

1. Rechte und Pflichten des Zivil-
dienstleistenden 4 Stunden 

2. Organisation und Aufgaben des 
Landes Steiermark .......... 2 Stunden 

B. Dienstleistungsbereiche 

1. Sanitätshilfsdienst 

Beilage 14 

diesem Zeitpunkt ist eine pausenlose 'Über­
wachung nicht mehr notwend~g, d. h.· daß 
erst ab diesem Zeitpunkt eine echte Arbeits­
leistung zu erwarten 1st. Geht man davon aus, 
daß der Zivildienstleistende während seines Ein­
satzes nur zu einem verminderten Sanitätshilfs­
dienst herangezogen werden kann, so .ist eine 
praktische Einschulung von einer Woche 
(40 Stunden) das unbedingte Mindestausmaß. 

Um eine sinnvolle Ausbildung und Einsatz zu 
gewährleisten, ist eine Fortbildung, die auf die 
Grundeinschulung aufbaut, unbedingt durch 
acht Monate ,erfol'derlich. Diese Fortbildung wird 
el'fahrungsgemäß mindestens ein,e Stunde pro Tag 
in Anspruch nehmen. Das el'gibt also für den 
Zeitraum des Einsatzes 150 Fortbildungsstunden. 
Diese Fortbildung wird von einer diplomierten 
Krankenpflegeperson vorgenommen werden. 

Eine solche diplomierte Krankenpflegeperson 
kann während dieser Fortbildungszeit sicherlich 
höchsoens 50% Arbeitsleistung erbringen. 

Umgelegt auf das Gehaltsschema einer diplo­
mierten Krankenpflegeperson ergibt sich eine 
finanzielle Belastung für ,den Anstaltsträger pro 
Fortbildungsstunde in der Höhe von S 25,­
(50 v. H .). 

Grundsätzlich ist zu sagen, daß für sämtliche 
Landeskrankenanstalten und Landesaltenpflege­
heime eine zentrale Schulung nicht möglich ist. 

Belehrung und 
Berechnung 

Einschulung a) Unterweisung in den ein­
schlägigen Rechtsvorschrif-
ten ... .... ..... ... . . ... 10 Stunden Sa~~tä~:~~l~di;~~~_ 

b) Unterweisung ä.n der 

64 Stunden 
S 3200·-

Hygiene .......... . . .... 8 Stunden 
c) Praktische Einschulung am 

Arbeitsplatz ............ 40 Stunden 

2. Hilfsdienste in den Versorgungsbereichen 
(wie z. B. Wäscherei, Küche, Heizung usw.) 
a) Unterweisung in den ein­

schlägigen Rechtsvorschrif-
ten ...... ...... ........ 2 Stunden 

Hilfsdienst in den Ver­
sorgungsbereichen 

48 Std. X S 50 ,-

Anm erk ung: 

48 Stunden 
52400,-

Das Schichtstundenmittel beträgt unter Be­
rücksichtigung der Lohnnebenkosten und 
Sonderzahlung des Landes Steiermark für das 
Einschulungspersonal derzeit rund S 50·-. 

b) Unterweisung <lD der 
Hygiene . . .... .. . . ...... 4 Stunden Fortbildung 

c) Unterweisung in der Mate-
rialgebarung .... ... ..... 10 Stunden 

d) Unterweisung in sicherheits-
technischer Hinsicht .. .. .. 4 Stunden 

e) Praktische Einschulung am 
Arbeitsplatz ............ 22 Stunden 

Fortbildung 

Auf Grund der bestehenden Erfahrungen er­
fordert die Einschulung in den Sanitätshilfs­
diensten einen Zeitraum von drei Monaten. Nach 

Sanitätshilfsdienst 
150 Std. >< S 25·-

Hilfsdienst in den Ver­
sorgungsbereichen 

50 Std. X S 25·-

150 Stunden 
S 3750,-

50 Stunden 
S 1250,-

Zusammenfassung 

Belehrung, Ausbildung und Fortbildung 
Sanitätshilfsdienst ................ S 6950,-
Hilfsdienst in den Versorgungs be-

reichen S 3650,-
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78 III-18 der Beilagen 

Zur Belehrung, Ausbildung und Fortbildung 
darf erwähnt werden, daß auf Grund des ge­
dachten Einsatzes von Zivildienern in den je­
weiligen Einrichtungen eine gleichzeitige Aus­
bildung .in den Krankenanstalten und Landes­
altenpflegeheimen unmöglich is t. 

In diesem Zusammenhang darf vor allem auf 
die Dezentralisierung der einzelnen Einrichtun­
gen verwiesen werden. 

Laut übereinstimmender Auskunft der jeweili­
gen Verwaltungsleiter können Zivildiener ~n den 

Einrichtungen, wo mehrere Zivildienstplätze be­
stehen, nicht gemeinsam geschult und fortge-· 
bildet werden. 

Seitens des Landes Steiermark darf jedoch aus­
drücklich verwiesen werden, daß auf Grund der 
intensiven Einschulung und Fortbildung der 
Zivildienstpflichtigen für den Fall des außer­
ordentlichen Zivildienstes diese infolge ihrer er­
worbenen Kenntnisse ohne weitere Einschulung. 
jederzeit <in ihrem Arbeitsgebiet eingesetzt wer­
den können. 
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Beilage 15 

Ausbilldungsprogramm für Zivildiener im öRK 

Ziel der Ausbildung 

Den Zivildiener über Ideen und Ziele des 
Roten Kreuzes informieren. Ihn zum Sanitäts­
helfer für ·den RKT-Dienst ausbilden. Ihn zum 
Helfer für den Katastrophenhilfsdienst vorberei­
ten. 

Voraussetzung für die Verwendung als Zivil-
diener beim öRK 

Freiwilligkeit 
Verpflichtung zur Ausbildung 
Körperliche und geistige Eignung 
Unbescholtenheit 

Dauer der Ausbildung 

120 Stunden (3 Wochen), davon 105 Stunden 
Unterricht und praktische Unterweisung, 
15 Stunden administrative Aufnahme. 

Durchführung der Ausbildung 

Die Durchführung der Ausbildung des Zivil­
dieners erfolgt auf Landesverbandsebene und im 
Rahmen der Ausbildungsvorschriften des ORK. 
Im besonderen gilt für: 

die Kursleitung: Einem vom Landesverhand be­
stimmten RK-Mitarbeiter, am besten dem 
Landes-Ausbildungsreferenten, obliegt die Lei­
tung der Ausbildung, die Führung der Aufsicht 
und die Betreuung der Kursteilnehmer. Die 
Kursleitung plant auch die praktische Unter­
weisung in vom Landesverband bestimmten 
Lehr-RKT ~D~enststellen ; 

die praktische Unterweisung: Sie hat an Lehr­
RKT-Dienststellen zu erfolgen. Diese müssen 
räumlich und einrichtungsmäßig geeignet sein 
und zur überwachung und Anleitung bei der 
praktischen Unterweisung genügend Mit-

arbeiter zur Verfügung haben, welche als Kurs­
lehrer für die Sanitätshelferausbildung ausge­
biLdet sind ; 

die Teilnehmerzahl: Aus päda.gogischen bzw. wirt­
schaftl ichen Gründen ist eine Teilnehmerzahl 
von 15 nicht zu unterschreiten und von 25 
nicht zu überschreiten; 

die Lehrunterlagen : 
für die Teilnehmer: 

Broschüre "Genfer Konventionen" 
Broschüre "Lebensrettende Sofortmaßnah-· 

men" 
Broschüre "Erste Hilfe entscheidet" 
Unterlage für "Katastrophenhilfe" wäre 

noch zu erstellen 
für Ausbilder: 

Kursus von fünf Vorlesungen über die 
Genfer Konventionen 

Lehrunterlage für Sanitätshelferausbildung 
RKT- und K-Vorschrift 
Die Unterlag,en des Teilnehmers 

Lehrplan 

Die Ausbildung des Zivildieners setzt sich aus 
65 Stunden Unterricht und 40 Stunden prak­
tische Unterweisung zusammen. 

Unterricht 65 Stunden 

Das Rote Kreuz 
Der Zivildienst 
Sanitätsausbildung 
Katastrophenaus-

bildung 
Prüfung 

4 Stunden 
2 Stunden 

46 Stunden 

10 Stunden 
3 Stunden 

Praktische Unterweisung 40 Stunden 

Sanitätsdienst 32 Stunden 
Katastrophendienst 8 Stunden 
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Beilage 16 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

J3etr.: Auszahlung der den Zivüldienstleistenden zustehenden Gebühren; 
übertragung der Durchführung an den Rechtsträger. 

An den (die, das) * 

(Name und Sitz des Rechtstdigers) 

Bescheid 

Sie werden gemäß § 32 Abs. 1 Zivildienst­
-gesetz, BGBI. Nr. 187/1974, verpflichtet, die 
nachstehend angeführten Geldbezüge selbst oder 
im Wege der Einrichtung(en) ':. an die dort dienst­
versehenden Zivildienstleistenden zu den im 
Gesetz vorgesehenen Terminen auszuzahlen: 

1. Am 1. und 15. eines jeden Monates: 
a) Taggeld gemäß § 26 leg. cit. 
b) Quartiergeld gemäß § 27 leg. cit. und 
c) Kostgeld gemäß § 28 leg. cit. 

2. Am 1. eines jeden Monates: 
Wasch- und Putzgeld gemäß § 30 leg. cit. 

3. Folgende Zahlungen LU den vom Bundesmini­
sterium für Inneres jeweils bestimmten Ter­
mmen: 

a) Kleidergeld gemäß § 29 leg. cit. 
b) Reisekosten gemäß § 31 Abs. 2 Z. 1 und 2 

leg. cit. 
c) überbrückungshilfe gemäß § 26 leg. cit. 

Wenn die Auszahlungstage auf einen Samstag, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fallen, sind 
die oberwähnten Geldbezüge am vorangehenden 
Werktag auszuzahlen. 

Begründung 

Mit (den) ". Bescheid(en) * des Landeshaupt-
mannes von ...... . ........ .. . . ......... . . 

wurde(n) '- Ihre Einrichtung(en) * . .... ... .. . . 

gemäß § 4 Abs. 1 Zivildienstgesetz als geeigneter 
Träger des Zivildienstes anerkannt. Die den 
Zivildienstleistenden nach den §§ 26 bis 30 und 
nach § 31 Abs. 2 Z. 1 und 2 leg. cit. gebühren-

den Beträge sind vorn Bund zu tragen. Das Bun­
desministerium für Inneres hat sie zu berechnen, 
zahlbar zu stellen, auszuzahlen und zu verrech­
nen. Auf Verlangen des Bundesministeriums für 
Inneres ist der Rechtsträger der Einrichtung 
gemäß § 32 Abs. 1 letzter Satz verpflichtet, die 
Auszahlung durchzuführen. Das Bundesministe­
rium für Inneres hat von diesem Ermessen im 
Sinne der zitierten Gesetzesstelle Gebrauch ge­
macht. Es wurde daher wie ,im Spruch ange­
führt verfügt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

Sonstige Mitteilungen der Behörde 

Der Rechtsträger wird eingeladen, dem Bun- Zahlungen zu den jeweiligen Auszahlungs­
desministerium für Inneres, Abteilung Ill/5, das terminen vorn Bundesministerium für Inneres 
Postscheckkonto bzw. das Bankkonto bekannt- überwiesen werden sollen. 
zugeben, auf das die im Spruche angeführten 

* Nichtzutreffendes streichen BMfI, Abt. III/5 Nr. 85 
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